
  
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses  

 am Donnerstag, den 05.06.2025 um 17:00 Uhr  

 im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Alfeld (Leine),  
Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine) 

 

Tagesordnung: 

 1   Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einberufung und der Beschlussfähigkeit des 
Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses sowie der 
Tagesordnung 

 

   
 2   Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des 

Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses am 
28.04.2025 

 

   
 3   Einwohnerfragestunde  
   
 4   Vorstellung der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) 

als Sanierungsträger für das Projekt Städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme ''Altstadt und ehemalige Wallanlagen'' 

 

   
 5   Sachstandsbericht Städtebauförderung/Innenstadtsanierung  
   
 6   Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Altstadt und 

ehemalige Wallanlagen ";  
Beschluss über die Einrichtung eines Sanierungsbeirates 
Vorlage: 473/XIX 

 

   
 7   Radverkehrskonzept der Stadt Alfeld (Leine) - Maßnahme 

Fahrradstraße Eimser Weg, Sachstandsbericht 
 

   
 8   Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine)  

Beschluss des Einzelhandelskonzepts 
Vorlage: 475/XIX 

 

   
 9   Bauleitplanung der Stadt Alfeld (Leine);  

31. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich 
Freiflächen- 
Photovoltaikanlagen in der Gemarkung Sack  
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: 474/XIX 

 

   
 10   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 11   Anfragen  
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 07.05.2025 

Amt: Planungsamt   
AZ: 61.12 
 

Vorlage Nr. 473/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses  05.06.2025  

 Verwaltungsausschuss  23.06.2025  

  

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Altstadt und ehemalige Wallanlagen ";  
Beschluss über die Einrichtung eines Sanierungsbeirates 
 
 
Mit Aufnahme des Gebietes in die Städtebauförderung und Beschluss der Satzung durch den 
Rat der Stadt Alfeld (Leine) stehen in den kommenden Jahren Fördermittel für Maßnahmen der 
Vorbereitung der Sanierung, Ordnungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen zur Verfügung. 
 
Der Zeitraum der Sanierung ist auf 15 Jahre angelegt. Die Sanierungsmaßnahme wird durch 
einen noch zu bestimmenden Sanierungsbeirat mit beratender und empfehlender Funktion 
begleitet. Zu seinen Aufgaben gehören beispielweise: 

 Information und Aufklärung der BewohnerInnen und der von der Sanierung Betroffenen 

 Informationen der EntscheidungsträgerInnen in der Stadt über die Mitwirkung der 
BewohnerInnen und Betroffenen 

 Mitwirkung an Planungen und Konzepten, welche das Fördergebiet „Altstadt und 
ehemalige Wallanlagen“ betreffen 

 Mitwirkung bei der Lösung von Konflikten bei der Umsetzung der Sanierung 
 
Der Sanierungsbeirat besteht aus VertreterInnen der Ratsfraktionen und EigentümerInnen in 
der Altstadt. Darüber hinaus können sich auch institutionelle VertreterInnen einbringen, wenn 
sie gewährleisten, im Beirat konkret als InteressenvertreterInnen der jeweiligen 
EigentümerInnen und BewohnerInnen zu fungieren. 
 
Folgende Interessensvertretungen und weitere Akteure kommen in Betracht:  
 

- VertreterIn Forum Alfeld Aktiv e.V. 
- VertreterIn des Inklusionsbeirates Stadt Alfeld (Leine) 
- VertreterIn der Belange „Migration“ 
- VertreterIn aus dem Bereich „Umwelt- und Naturschutz“ 
- VertreterIn aus dem „Gastronomie- und Hotelgewerbe“ 
- VertreterIn der St. Nicolai Kirchengemeinde 
- VertreterIn Stadtjugendring Alfeld e.V. 
- VertreterIn Standortgemeinschaft Innenstadt Alfeld (Leine) e.V. 
- VertreterIn der Region Leinebergland e.V. 
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- VertreterIn „Heimatpflege“ 
 

VertreterInnen der Verwaltung nehmen themen- und bedarfsabhängig beratende Funktionen 
wahr. 
 
Der Sanierungsbeirat handelt auf der Grundlage einer Geschäftsordnung (Sitzungsorganisation, 
Protokollführung u. a.). In dieser sind Aufgaben, Zusammensetzung, Vorsitz u. a. geregelt. Die 
Geschäftsordnung wird durch die Verwaltung vorgeschlagen. 
 
 
Der Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschuss wird um zustimmende Empfehlung 
gebeten. 
  
 
 
Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss: 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Einrichtung eines 
Sanierungsbeirates für das Sanierungsgebiet „Altstadt und ehemalige Wallanlagen“. 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
  
Anlage 1: Entwurf Geschäftsordnung Sanierungsbeirat 
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-ENTWURF- 
 

 

Sanierungsbeirat für das Gebiet „Altstadt und ehemalige Wallanlagen" 

 

Geschäftsordnung 

 
Präambel 
 
Auf Grundlage der vorbereitenden Untersuchungen (VU) und des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wurde das Gebiet „Altstadt und ehemalige Wallanlagen" 
2024 in das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren" des Bundes und des Landes 
Niedersachsen aufgenommen. Mit Aufnahme des Gebietes in die Städtebauförderung und 
Beschluss der Satzung durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) stehen in den kommenden 
Jahren Fördermittel für Maßnahmen der Vorbereitung der Sanierung, Ordnungsmaßnahmen 
sowie Baumaßnahmen zur Verfügung. 
 
Für die Begleitung der Sanierungsmaßnahme „Altstadt und ehemalige Wallanlagen", die 
Unterstützung und Mitwirkung bei der Erarbeitung der rechtlichen und konzeptionellen 
Grundlagen für die Sanierung, bei der Aktivierung der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie 
deren Einbindung in die Sanierung, bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei Planungen für 
öffentliche Maßnahmen hat die Stadt Alfeld (Leine) einen Sanierungsbeirat eingerichtet. 
 
Der Sanierungsbeirat nimmt keine kommunalverfassungsrechtlichen Aufgaben im Sinne des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) wahr. Der Sanierungsbeirat 
ist eine freiwillige Projektgruppe, deren Hauptaufgabe darin besteht, die Anliegen und Themen 
der Sanierung im Gebiet „Altstadt und ehemalige Wallanlagen" unter den Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu vermitteln. Der Rat und seine Gremien sind nicht an Empfehlungen aus dem 
Sanierungsbeirat gebunden. Sie sind auch nicht verpflichtet, vom Sanierungsbeirat 
empfohlene Themen in ihren Sitzungen zu beraten. 
 
Für die Beratung der Stadt, die Steuerung und das Management der weiteren Vorbereitung 
und die Umsetzung des Förderprogramms hat die Stadt die Niedersächsische 
Landgesellschaft mbH als treuhänderischen Sanierungsträger beauftragt. Gemeinsam mit der 
der Stadt Alfeld (Leine) wird der Sanierungsträger die Geschäftsbesorgung des 
Sanierungsbeirates übernehmen. 

 

§ 1 Aufgaben des Sanierungsbeirates 

 

Der Sanierungsbeirat hat beratende und empfehlende Aufgaben. Dazu gehören 
insbesondere: 
 

 die Information der Gebietsbevölkerung über die Ziele und Zwecke der Stadtsanierung 
im Gebiet und die Aufnahme von Hinweisen und Vorschlägen der Bewohnerinnen und 
Bewohner. 

 Erarbeitung von Ideen und Vorschlägen zur funktionalen, gestalterischen und 
baulichen Aufwertung des Gebietes, 

 Mitwirkung an der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bei Feststellungen von 
Umsetzungshemmnissen und Konflikten,  

 weitere Aufgaben, die sich gegebenenfalls aus der Evaluierung der Umsetzung 
ergeben.  
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§ 2 Zusammensetzung des Sanierungsbeirates 

 

Der Sanierungsbeirat setzt sich aus stimmberechtigten Mitgliedern der Ratsfraktionen und 
Eigentümerinnen und Eigentümern/ Bewohnern und Bewohnerinnen, Akteurinnen und 
Akteure/ Mitgliedern von Interessengruppen aus dem Gebiet zusammen, insbesondere:  

- VertreterIn Forum Alfeld Aktiv e.V. 
- VertreterIn des Inklusionsbeirates Stadt Alfeld (Leine) 
- VertreterIn der Belange „Migration“ 
- VertreterIn aus dem Bereich „Umwelt- und Naturschutz“ 
- VertreterIn aus dem „Gastronomie- und Hotelgewerbe“ 
- VertreterIn der St. Nicolai Kirchengemeinde 
- VertreterIn Stadtjugendring Alfeld e.V. 
- VertreterIn Standortgemeinschaft Innenstadt Alfeld (Leine) e.V. 
- VertreterIn der Region Leinebergland e.V. 
- VertreterIn „Heimatpflege“ 

 
Nach Kommunalwahlen sind gegebenenfalls Änderungen der personellen Zusammensetzung 
möglich. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Sanierungsträgers sind nicht 
stimmberechtigte Mitglieder des Sanierungsbeirates. Sie unterstützen und beraten diesen bei 
seiner Arbeit. 

 
§ 3 Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters 
 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Sanierungsbeirates wählen die(den) Vorsitzende(n) und 
eine(n) Stellvertreter(in). 
 
Über die Wahlvorschläge aus dem Sanierungsbeirat wird durch einfache Mehrheit 
entschieden. 
 
 
§ 4 Sitzungsordnung 

 

Die Sitzungen des Sanierungsbeirates sind grundsätzlich öffentlich. Zu bestimmten Themen, 
die z.B. personenbezogene Daten betreffen, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 
 
Die Öffentlichkeit wird über die Sitzungstermine des Sanierungsbeirates auf der Internetseite 
der Stadt Alfeld (Leine) www.alfeld.de informiert. 
 
Die Mitglieder des Sanierungsbeirates verpflichten sich, an den Sitzungen des 
Sanierungsbeirates teilzunehmen. Bei Verhinderung erfolgt eine vorherige Information an den 
Sanierungsträger und/ oder an das Planungsamt der Stadt Alfeld (Leine). 
 
Die Sitzungen des Sanierungsbeirates werden von der (vom) Vorsitzenden bzw. von der (vom) 
Stellvertreter(in) eröffnet und geleitet. Sind beide verhindert, führt der Sanierungsträger die 
Sitzung. 

 
Die Sitzungen finden nach Bedarf statt. Der Sanierungsbeirat kann eigenständig die Einladung 
zu einer Sitzung beantragen. 
 
Der Sanierungsbeirat wird im Einvernehmen zwischen Verwaltung und Sanierungsträger 
einberufen. Eine Einladung mit Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen vor dem 
Sitzungstermin an die Mitglieder versendet. 
 
Die Tagesordnung wird von der (vom) Vorsitzenden in Abstimmung mit der Verwaltung und 
dem Sanierungsträger erarbeitet und per E-Mail an die Mitglieder übermittelt. Am Beginn jeder 
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Sitzung können die Mitglieder des Sanierungsbeirates sowie die Verwaltung zusätzliche 
Tagesordnungspunkte vorschlagen. 
 
Die Protokolle der Sitzungen erhalten die Mitglieder des Sanierungsbeirates per E-Mail. Die 
Protokolle sind zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Alfeld (Leine) www.alfeld.de 
einsehbar. 
 
 
§ 5 Stimmrecht 

 

Werden im Sanierungsbeirat Themen erörtert, die nachfolgend in den Ratsgremien behandelt, 
diskutiert und/ oder beschlossen werden, gibt der Sanierungsbeirat eine Empfehlung ab. 
 
Soweit zu bestimmten Themen Abstimmungen der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich 
sind, erfolgt diese durch Handzeichen. Alle stimmberechtigten Mitglieder des 
Sanierungsbeirates haben gleiches Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit wird keine 
Empfehlung abgegeben. 
 
Der Sanierungsbeirat kann Empfehlungen dann abgeben, wenn für die Abstimmung 
mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. 
 
 
§ 6 Verschwiegenheitserklärung 

 
Die Mitglieder des Sanierungsbeirates verpflichten sich mit einer Erklärung zur 
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, 
insbesondere über personenbezogene und finanzielle Informationen sowie über 
„nichtöffentlich“ gekennzeichnete Unterlagen. 
 
 
§ 7 Rederecht 

 

Die an der Sitzung des Sanierungsbeirates teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung und der Sanierungsträger haben uneingeschränktes Rederecht. 
 
Zu Beginn und zum Ende jeder Sitzung wird den Besucherinnen und Besuchern Gelegenheit 
gegeben, Fragen zu stellen und Vorschläge für die weitere Vorbereitung und Umsetzung der 
Sanierung zu geben. Wortbeiträge während der laufenden Sitzung des Sanierungsbeirates 
bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder  
 
§ 8 Aufwandsentschädigungen 

 

Die Mitarbeit im Sanierungsbeirat erfolgt auf ehrenamtlicher Basis. Eine Entschädigung für die 
Teilnahme an den Sitzungen erfolgt nicht, 
 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 

 

Die Geschäftsordnung des Sanierungsbeirates tritt nach deren Beschluss in Kraft. 
Gleiches gilt für Änderungen der Geschäftsordnung. 
 
Alfeld (Leine), den 
 
 
 
Vorsitzende(r) Sanierungsbeirat 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 12.05.2025 

Amt: Planungsamt   
AZ: III.1 
 

Vorlage Nr. 475/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses  05.06.2025  

 Verwaltungsausschuss  23.06.2025  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  25.06.2025  

  

Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine)  
Beschluss des Einzelhandelskonzepts 
 

Das Büro “Stadt + Handel“, Dortmund, überarbeitet bekanntlich das „Einzelhandelskonzept für 

die Stadt Alfeld (Leine)“ aus dem Jahr 2012. Das Verfahren begleitet der informelle „Arbeitskreis 

Einzelhandel“, bestehend aus Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und 

Umweltschutz. 

 

Am 17.04.2024 wurden dem “Arbeitskreis Einzelhandel“ die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

und Bestandsanalyse präsentiert. Dazu zählten die folgenden wesentlichen Punkte: 

 

- Die Kaufkraft mit 137,4 Mio. € entspricht in etwa dem Bundesdurchschnitt; 

 

- der Strukturwandel im Einzelhandel i.V.m. den Corona-Auswirkungen, den Folgen des 

Angriffskrieges in der Ukraine, starken Preisveränderungen im Energiebereich und 

unserer Seveso-III-Problematik ist auch in Alfeld sichtbar und nachweisbar; 

 

- die Stadt Alfeld (Leine) erfüllt bezüglich der Daseinsgrundfunktion “Einkauf/Versorgung“ 

ihre mittelzentrale Funktion; 

 

- das Einzugsgebiet der Stadt Alfeld (Leine) ist im Vergleich zu 2012 stabil geblieben; 

 

- die Zentralität ist jedoch von 133 % auf 105 % abgesunken; 

 

- die Zunahme des Online-Handels ist nachweisbar (sortimentsbezogen sehr 

unterschiedlich); 

 

- die Etablierung von zentrenergänzenden Funktionen im ZVB Innenstadt/Fußgängerzone 

ist als gut zu bezeichnen; 

 

- die Versorgung der Bevölkerung im Bereich “Nahversorgung“ ist überdurchschnittlich 

gut. 
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[ 2 ] 

 

Auf Basis dieser Erkenntnisse war sich der Arbeitskreis Einzelhandel einig, dass auch weiterhin 

-im Geiste des Einzelhandelskonzeptes 2012- die Innenstadt/der ZVB prioritär zu behandeln 

sei, um auch dem Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) gerecht zu werden. Das Büro “Stadt + 

Handel“ wurde unter dieser Prämisse beauftragt, die Leitlinien für die künftige 

Einzelhandelsentwicklung und das eigentliche Einzelhandelskonzept konzeptionell zu 

entwerfen. Das Ergebnis liegt nunmehr vor (vgl. Anlage 1). 

 

Der Arbeitskreis Einzelhandel hat sich mit den Leitlinien, dem Zentrenkonzept, dem 

Nahversorgungskonzept, dem Sonderstandortkonzept, der überarbeiteten und leicht 

modifizierten Sortimentsliste und den Steuerungsleitsätzen intensiv auseinandergesetzt, diese 

diskutiert und für beschlussfähig erklärt. Es bleibt im Wesentlichen bei den bisher auch schon 

geltenden Zielen und Grundsätzen – vor allem der vordringlichen Absicht der Stärkung des ZVB 

Innenstadt. Der besondere Umgang mit unserer Altstadt geht einher mit der städtebaulichen 

Sanierungsmaßnahme „Altstadt und ehemalige Wallanlagen“. 

 

Als größte Neuerung sieht das neue Einzelhandelskonzept die Etablierung eines neuen 

“Nahversorgungsstandortes Im Perk“ vor (vgl. S. 73 f), der gutachterlich nachgewiesen zu 

keiner Schwächung des ZVB Innenstadt führen darf und wird. 

  
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das anliegende Einzelhandelskonzept für die Stadt 
Alfeld (Leine) nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB.“ 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
  
Anlage 1 – Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine) 
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Neue Wege. Klare Pläne. 
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Neue Wege. Klare Pläne. 
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Einführung 4 
 

 Einführung 
Die Leinestadt Alfeld (Leine), auch bekannt für ihr historisches Fachwerk und ihre 

idyllische Lage im Leinetal sowie das UNESCO-Welterbe Fagus-Werk, ist Mittel-

zentrum im Landkreis Hildesheim im südlichen Niedersachsen. Die bisherige Ent-

wicklung des Einzelhandels wird durch das Einzelhandelskonzept aus dem Jahre 

2012 begleitet und gesteuert. Aufgrund der vielfältigen Entwicklungen im Einzel-

handel und den sich stetig ändernden Rahmenbedingungen beabsichtigt die Stadt 

Alfeld das bestehende Einzelhandelskonzept fortzuschreiben.  

Neue rechtliche Vorgaben, veränderte lokale strukturelle Gegebenheiten und die 

weltweiten, multiplen Krisen (insb. Nachwirkungen der Corona-Pandemie mit 

mehreren Lockdowns sowie die Effekte des Ukraine-Kriegs) führen zu gänzlich 

neuen angebots- und nachfrageseitigen Dynamiken. So ist auf der Angebotsseite 

insb. ein verringertes Expansionsgeschehen in vielen Branchen des Einzelhandels 

zu beobachten, das v. a. mit steigenden Energiekosten und Bauzinsen sowie der 

allgemeinen Konsumzurückhaltung in Deutschland begründbar ist. Hinzu kom-

men Unsicherheiten durch gestörte Lieferketten und Lieferengpässe. Auf der 

Nachfrageseite sind ebenfalls dämpfende Faktoren zu konstatieren, die sich insb. 

durch steigende Verbraucherpreise und zwischenzeitlich inflationsbedingt sin-

kende Reallöhne sowie die krisenbedingt allgemeine Konsumzurückhaltung be-

merkbar machen.  

Die beschriebenen krisenhaften Entwicklungen wirken dabei auch auf bereits län-

ger andauernde Trends: So steigt weiter die Bedeutung und der Umsatzanteil des 

Online-Handels gegenüber dem stationären Einzelhandels (wenngleich 2022 ein 

temporärer Umsatzrückgang zu beobachten war). Ebenso gewinnen die Anforde-

rungen an Einzelhandelsstandorte sowie die Anpassung von Betriebstypen an 

neue Markterfordernisse weiter an Bedeutung. Auch wenn insgesamt das Expan-

sionsgeschehen in der deutschen Einzelhandelslandschaft in eine Konsolidierungs-

phase übergegangen ist, so gibt es in einzelnen Marktsegmenten (z. B. Nahrungs- 

und Genussmittel, Baumarktsortiment, Fahrräder) durchaus noch steigende Flä-

chenbedarfe – derzeit allerdings eingeschränkt aufgrund der oben aufgeführten 

angebots- und nachfrageseitigen Disruptionen. Größere gesellschaftliche Trans-

formationsprozesse (z. B. demografischer Wandel, Individualisierung) setzen sich 

hingegen ungebremst fort und äußern sich sowohl auf der Nachfrageseite in Form 

eines veränderten Konsumverhaltens als auch auf der Angebotsseite im Rahmen 

von Betriebsaufgaben aufgrund fehlender Nachfolger. 

Den größtenteils gesellschaftspolitischen und betriebswirtschaftlich bedingten 

Entwicklungen stehen landesplanerische und städtebauliche Zielvorstellungen 

auf Basis gesetzlicher Grundlagen verschiedener räumlicher Ebenen und politi-

scher Beschlüsse gegenüber, die mit den Vorstellungen der Einzelhandelsunter-

nehmen sowie der Investoren in Einklang zu bringen sind. Gleichzeitig soll die In-

nenstadt Alfelds mit ihren Funktionen als städtebauliche, wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Mitte der Stadt gesichert und die weiteren Zentren hinsichtlich ihrer 

Versorgungsfunktion weiterentwickelt werden.  

Angesichts der voranstehend beschriebenen Ausgangslage beabsichtigt die Stadt 

Alfeld (Leine) die Weiterentwicklung der Einzelhandelsstruktur auf eine entspre-
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Einführung 5 
 

chend aktuelle, tragfähige, städtebaulich-funktional ausgewogene sowie schließ-

lich rechtssichere Gesamtkonzeption zu gründen. Dabei werden die folgenden 

Schwerpunkte gesetzt: 

 Wie stellt sich die aktuelle einzelhandelsbezogene angebots-, nachfragesei-

tige und städtebauliche Situation in Alfeld dar?  

 Was sind die zentralen Triebfedern der Einzelhandelsentwicklung heute und in 

den kommenden Jahren? 

 Wie sind darauf aufbauend die konzeptionellen Bausteine (Abgrenzung ZVB, 

Nahversorgung, Sortimentsliste, Sonderstandorte, Entwicklungsgrundsätze) 

fortzuschreiben?   

 Welche rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten? 

Um eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur in Alfeld zu sichern und dauerhaft 

zu stärken, stellt das vorliegende Einzelhandelskonzept Empfehlungen und Um-

setzungsinstrumente primär für die kommunale Baugenehmigungspraxis und die 

örtliche Bauleitplanung sowie Grundlagen für die Beratung von Projektentwick-

lern, Investoren und Immobilieneigentümern zur Verfügung. 

Aufgrund der Tragweite der Empfehlungen und Konzeptbausteine für die künftige 

Entwicklung wurden alle wichtigen Zwischenschritte und erarbeiteten Empfeh-

lungen eng zwischen dem erstellenden Gutachterbüro und der Verwaltung der 

Stadt abgestimmt und zusätzlich in einem begleitenden Arbeitskreis erörtert. Auf 

diese Weise wurde im Erarbeitungsprozess sichergestellt, dass alle relevanten As-

pekte in die Bearbeitung einfließen und auch die besonderen örtlichen Gegeben-

heiten Berücksichtigung finden. 
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 Rechtliche Rahmenvorgaben 
Nach einführenden Hinweisen zur rechtlichen Einordnung von Einzelhandelskon-

zepten werden die relevanten landes- und regionalplanerischen Vorgaben skiz-

ziert. Weitere rechtliche Rahmenbedingungen (z. B. zur Abgrenzung und Schutz-

funktion von zentralen Versorgungsbereichen, zu Nahversorgungsstandorten und 

zur Sortimentsliste) finden sich in den einzelnen Teilkapiteln in inhaltlicher Zuord-

nung zu den jeweiligen Themenbereichen. 

 RECHTLICHE EINORDNUNG VON EINZELHANDELSKONZEPTEN 

Die räumlich-funktionale Steuerung der Einzelhandelsstruktur obliegt der Hoheit 

der Kommune: Durch das Bau- und Planungsrecht ist sie mit Befugnissen ausge-

stattet, die Standortwahl von Handelsbetrieben im Sinne gesamtstädtischer ge-

winnbringender Grundsätze zu steuern, ohne jedoch Konkurrenzschutz oder 

Marktprotektionismus zu betreiben. Durch die kommunale Genehmigungspraxis 

und Bauleitplanung kann die öffentliche Hand aktiv Einfluss darauf nehmen, den 

für die Bürger sowie Besucher interessanten Nutzungsmix der Innenstadt, in 

Stadtteil- oder Nahversorgungszentren und an Nahversorgungs- und Ergän-

zungsstandorten dauerhaft zu stabilisieren und auszubauen. 

Jede Steuerung von Bauvorhaben mittels Genehmigungsverfahren bzw. der Bau-

leitplanung bedarf einer aus dem Bauplanungsrecht abgeleiteten, sorgfältig erar-

beiteten Begründung. Da die Steuerung im Einzelfall auch eine Untersagung oder 

eine Einschränkung von Vorhaben bedeuten kann, werden an die Begründung die-

ses hoheitlichen Handelns bestimmte rechtsstaatliche Anforderungen gestellt. Im 

Zentrum der kommunalen Steuerungsbemühungen müssen stets raumordneri-

sche oder städtebauliche – also bodenrechtliche – Aspekte stehen, zu denen ins-

besondere der Schutz zentraler Versorgungsbereiche (ZVB) gehört. 

Rechtliche Grundlagen für das vorliegende Zentrenkonzepts sind das Baugesetz-

buch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die dazu ergan-

gene Rechtsprechung1. Der Bundesgesetzgeber hat mit den Novellen des BauGB 

den Stellenwert kommunaler Einzelhandelskonzepte im Rahmen der Bauleitpla-

nung gestärkt. Nachdem sie bereits als besonderer Abwägungsbelang in § 1 Abs. 6 

Nr. 11 BauGB verankert waren, stellen sie auch in § 9 Abs. 2a BauGB (einfache In-

nenbereichs-Bebauungspläne zur Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versor-

gungsbereiche) eine wesentliche Abwägungsgrundlage dar. Die Bedeutung von 

kommunalen Einzelhandelskonzepten für die Rechtfertigung der Planung hat das 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) deutlich hervorgehoben.2 

Darüber hinaus gewährleistet das vorliegende Einzelhandelskonzept eine Konfor-

mität zu den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung. 

Das Zentrenkonzept soll als politisch gestützter Fachbeitrag eine grundlegende 

und strategische Arbeitsbasis für die Bauleitplanung und den Stadtentwicklungs-

 
1  Vgl. zahlreiche Urteile zum Themenkomplex der Einzelhandelssteuerung im Rahmen der Bauleitplanung, u. a. 

OVG NRW Urteil vom 19.06.2008 – AZ: 7 A 1392/07, bestätigt das BVerwG Urteil vom 17.12.2009 – AZ: 4 C 

2.08; OVG NRW Urteil vom 15.02.2012 – AZ: 10 D 32/11.NE. 
2  Vgl. BVerwG Urteile vom 27.03.2013 – AZ: 4 CN 6/11, 4 CN 7/11, 4 C 13/11. 
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prozess der nächsten Jahre bilden. Wesentliche Voraussetzung für die gewinn-

bringende Nutzung des Zentrenkonzeptes ist u. a. der politische Beschluss im 

Sinne eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB. 

Damit ist es in der bauleitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen. 

 RAUMORDNERISCHE REGELUNGEN 

Eine wichtige Grundlage der kommunalen Einzelhandelssteuerung bilden, trotz 

der kommunalen Planungshoheit, die landes- und regionalplanerischen Vorgaben. 

Die kommunale Bauleitplanung hat deren Ziele und Grundsätze entsprechend den 

lokalen Gegebenheiten zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Im Folgenden sind 

die für die Entwicklung des Einzelhandels in der Stadt Alfeld (Leine) wesentlichen 

Vorgaben aus der Landes- und Regionalplanung beschrieben. 

Landesplanerische Vorgaben 

Im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen, in der Fassung vom 

17.09.2022 finden sich Ziele [Z] und Grundsätze [G] zur Entwicklung der Versor-

gungsstrukturen des Einzelhandels. Im Folgenden werden die relevanten Inhalte 

zusammenfassend dargestellt. Sie haben bei der Erstellung des Einzelhandels-

konzeptes für die Kommune Beachtung bzw. Berücksichtigung zu finden. 

 [2.2 (04) Z] „Zentrale Orte sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen 

im Benehmen mit den Gemeinden räumlich als zentrale Siedlungsgebiete fest-

zulegen.“ 

 [2.2 (05) Z] „Art und Umfang der zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote 

sind an der Nachfrage der zu versorgenden Bevölkerung und der Wirtschaft 

im Verflechtungsbereich auszurichten.“ [G] „Bei der Abgrenzung der jeweiligen 

funktionsbezogenen mittel- und oberzentralen Verflechtungsbereiche sind Er-

reichbarkeiten und grenzüberschreitende Verflechtungen und gewachsene 

Strukturen zu berücksichtigen.“ [Z] „Die Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte 

ist der jeweiligen Festlegung entsprechend zu sichern und zu entwickeln. 

Es sind zu sichern und zu entwickeln 

 in Oberzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote zur De-

ckung des spezialisierten höheren Bedarfs, 

 in Mittelzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote zur De-

ckung des gehobenen Bedarfs, 

 in Grundzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote zur De-

ckung des allgemeinen täglichen Grundbedarfs, 

 außerhalb der Zentralen Orte Einrichtungen und Angebote zur Siche-

rung einer flächendeckenden Nahversorgung. 

Oberzentren haben zugleich die mittel- und grundzentralen Versorgungs-

aufgaben zu leisten, Mittelzentren zugleich die der grundzentralen Versor-

gung. 

Für Zentrenverbünde sind im Rahmen der Regionalplanung regionale Ziele 

sowie Prüf- und Abstimmungserfordernisse festzulegen. Durch Festlegun-

gen von Zentralen Orten und Zentrenverbünden sowie die Zuweisung ober- 

und mittelzentraler Teilfunktionen dürfen Funktionen und Leistungsfähig-

keit benachbarter Zentraler Orte nicht beeinträchtigt werden.“ 
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 [2.3 (01) G] „Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sol-

len Einrichtungen und Angebote des Einzelhandels in allen Teilräumen in aus-

reichendem Umfang und ausreichender Qualität gesichert und entwickelt 

werden.“ 

 [2.3 (02) Z] „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur zulässig, wenn sie den 

Anforderungen der Ziffern 03 bis 10 entsprechen. Als Einzelhandelsgroßpro-

jekte gelten Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe gemäß 

§ 11 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 der Baunutzungsverordnung einschließlich Hersteller-

Direktverkaufszentren. Als Einzelhandelsgroßprojekte gelten auch mehrere 

selbständige, gegebenenfalls jeweils für sich nicht großflächige Einzelhandels-

betriebe, die räumlich konzentriert angesiedelt sind oder angesiedelt werden 

sollen und von denen in ihrer Gesamtbetrachtung raumbedeutsame Auswir-

kungen wie von einem Einzelhandelsgroßprojekt ausgehen oder ausgehen kön-

nen (Agglomerationen).“ 

 [2.3 (03) Z] „2 In einem Mittel- oder Oberzentrum darf das Einzugsgebiet eines 

neuen Einzelhandelsgroßprojektes in Bezug auf seine periodischen Sortimente 

den grundzentralen Verflechtungsbereich gemäß Abschnitt 2.2 Ziffer 03 Sätze 

8 und 9 als Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot 

grundzentral) […] Das Kongruenzgebot ist sowohl für das neue Einzelhandels-

großprojekt insgesamt als auch sortimentsbezogen einzuhalten. Periodische 

Sortimente sind Sortimente mit kurzfristigem Beschaffungsrhythmus, insbe-

sondere Nahrungs-/Genussmittel und Drogeriewaren. Aperiodische Sorti-

mente sind Sortimente mit mittel- bis langfristigem Beschaffungsrhythmus, 

zum Beispiel Bekleidung, Unterhaltungselektronik, Haushaltswaren oder Mö-

bel. Die Träger der Regionalplanung können in den regionalen Raumordnungs-

programmen im Einzelfall Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte mit ape-

riodischem Kernsortiment außerhalb des kongruenten Zentralen Ortes in ei-

nem benachbarten Mittel- oder Grundzentrum festlegen. Voraussetzung ist, 

dass den Grundsätzen und Zielen zur Entwicklung der Versorgungsstrukturen 

in gleicher Weise entsprochen wird wie bei einer Lage innerhalb des kongruen-

ten Zentralen Ortes.“ 

 [2.3 (04) Z] „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des zentralen 

Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig (Konzentrationsge-

bot).“ 

 [2.3 (05) Z] „Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente zentren-

relevant sind, sind nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig 

(Integrationsgebot). Diese Flächen müssen in das Netz des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs eingebunden sein. Neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren 

Sortiment zu mindestens 90 vom Hundert periodische Sortimente sind, sind 

auf der Grundlage eines städtebaulichen Konzeptes ausnahmsweise auch au-

ßerhalb der städtebaulich integrierten Lagen innerhalb des zentralen Sied-

lungsgebietes des Zentralen Ortes im räumlichen Zusammenhang mit Wohn-

bebauung zulässig, wenn eine Ansiedlung in der städtebaulich integrierten La-

gen aus städtebaulichen oder siedlungsstrukturellen Gründen, insbesondere 

zum Erhalt gewachsener baulicher Strukturen, der Rücksichtnahme auf ein 

historisch wertvolles Ortsbild oder aus verkehrlichen Gründen nicht möglich 

ist; Satz 2 bleibt unberührt.“ 
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 [2.3 (6) Z] „Neue Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht zentrenrelevanten Kern-

sortimenten sind auch außerhalb der städtebaulich integrierten Lagen an ver-

kehrlich gut erreichbaren Standorten innerhalb des zentralen Siedlungsgebie-

tes des Zentralen Ortes zulässig, 

a. wenn die Verkaufsfläche für innenstadtrelevante Randsortimente nicht 

mehr als 10 vom Hundert der Gesamtverkaufsfläche und höchstens 800 

m² beträgt oder 

b. wenn sich aus einem verbindlichen regionalen Einzelhandelskonzept die 

Raumverträglichkeit eines größeren Randsortiments ergibt und sicherge-

stellt wird, dass der als raumordnungsverträglich zugelassene Umfang der 

Verkaufsfläche für das innenstadtrelevante Randsortiment auf das ge-

prüfte Einzelhandelsgroßprojekt beschränkt bleibt.“ 

 [2.3 (07) Z] „Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind abzustimmen (Abstim-

mungsgebot). [G] Zur Verbesserung der Grundlagen für regionalbedeutsame 

Standortentscheidungen von Einzelhandelsprojekten sollen regionale Einzel-

handelskonzepte erstellt werden. Zur Verbesserung in Grenzräumen soll eine 

grenzüberschreitende Abstimmung unter Berücksichtigung der Erreichbarkei-

ten und gewachsenen Strukturen erfolgen.“ 

 [2.3 (08) Z] „Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, 

die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstand-

orte sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch 

neue Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden (Be-

einträchtigungsverbot).“ 

 [2.3 (10) Z] „Abweichend von Ziffer 02 Satz 1 sowie den Ziffern 03 bis 05 sind 

neue Einzelhandelsgroßprojekte, deren Sortimente auf mindestens 90 vom 

Hundert der Verkaufsfläche periodische Sortimente sind, auch zulässig, wenn 

a. sie an Standorten errichtet werden, die im regionalen Raumordnungspro-

gramm als Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversor-

gung festgelegt sind, 

b. sie den Anforderungen der Ziffern 07 (Abstimmungsgebot) und 08 (Beein-

trächtigungsverbot) entsprechen, 

c. sie im räumlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen Ortskern oder mit 

Wohnbebauung liegen und 

d. ihr jeweiliges Einzugsgebiet den zu versorgenden Bereich im Sinne des Sat-

zes 4 nicht überschreitet. 

Die Standorte mit herausgehobener Bedeutung für die Nahversorgung dürfen 

die Funktion und Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte nicht beeinträchtigen 

und sind im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde- oder Stadt festzulegen. 

[G] Sie sollen in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden 

sein.“ [Z] „Das Regionale Raumordnungsprogramm muss für jeden dieser 

Standorte einen zu versorgenden Bereich festlegen.“ 

Die räumlich-funktionalen Zielstellungen und Konzeptbausteine des vorliegenden 

Einzelhandelskonzeptes wurden unter Orientierung an den Vorgaben des LROP 

Niedersachsen in der Fassung vom 17.09.2022 erarbeitet. Mit in Kraft treten des 

überarbeiteten LROP Niedersachsen 2022 sind die Festlegungen der neuen Fas-

sung in der jeweils gültigen Fassung bindend. 
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Regionalplanerische Vorgaben 

Das für die Stadt Alfeld relevante Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 

des Landkreises Hildesheim in der Fassung vom 16.03.2016 hat die Ziele und 

Grundsätze des seinerzeit gültigen LROP Niedersachsen aus dem Jahr 2012 auf-

gegriffen und konkretisiert, und mit regionalen Besonderheiten ergänzt. Darüber 

hinaus beinhaltet das RROP das folgende relevante Ziel mit Relevanz für den Ein-

zelhandel: 

 [2.2 (05) Z] „Standorte der Mittelzentren sind die Ortsteile Alfeld (Leine) ein-

schließlich des Gewerbegebietes Limmer West (…).“ 

Die regionalen Rahmenvorgaben zur Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Alfeld 

sind im vorliegenden Einzelhandelskonzept entsprechend beachtet und berück-

sichtigt worden. Das kommunale Einzelhandelskonzept konkretisiert diese Ziel-

stellungen auf der gesamtgemeindlichen Ebene und ist künftig, als die entschei-

dende Abwägungsgrundlage, im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
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 Methodik 
Um die Untersuchungsfragen, die diesem Einzelhandelskonzept zugrunde liegen, 

beantworten zu können, sind verschiedene aufeinander folgende Erarbeitungs-

schritte erforderlich. In diese Erarbeitungsschritte sind analytische und bewer-

tende Leistungsbausteine eingebunden, die wiederum auf mehrere primärstatis-

tische sowie empirische Erhebungen zurückgreifen. 

Zur Erfassung und Bewertung der Angebots- und Nachfragesituation sowie der 

städtebaulichen Standortmerkmale wurden im Rahmen des vorliegenden Einzel-

handelskonzeptes folgende Leistungsbausteine zugrunde gelegt und aufeinander 

abgestimmt: 

 
Abbildung 1: Erarbeitungsschritte des Einzelhandelskonzeptes 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

Städtebauliche Analyse 

Für den zentralen Versorgungsbereich und sonstige durch Einzelhandelsagglome-

rationen geprägte Standorte erfolgt eine an den untersuchungsrelevanten Fra-

gestellungen (siehe dazu Kapitel 1) orientierte städtebauliche Analyse. Ein we-

sentlicher Aspekt ist, angesichts der hohen Bedeutung für die bauleitplanerische 

Steuerung, die räumliche Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen. Eine 

entsprechend städtebaulich-funktional abgeleitete Abgrenzung bildet die Basis 

zukünftiger sortimentsspezifischer und räumlicher Steuerung von Einzelhandels-

vorhaben in der Bauleitplanung. 

Begriff der städtebaulich integrierten Lage 

In diesem Bericht werden Lagebereiche hinsichtlich ihrer städtebaulichen Integra-

tion (d. h. hinsichtlich ihres räumlich-funktionalen Zusammenhangs zu Wohnbe-

bauung und ihrer fußläufigen Erreichbarkeit) bewertet. Dieser Begriff der städte-

baulichen Integration ist nicht mit dem Begriff der städtebaulich integrierten 

Lage i. S. d. LROP Niedersachsen 2022 gleichzusetzen. In abweichenden Fällen 

wird explizit darauf hingewiesen. 
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Empirische Untersuchungsmethoden und sekundärstatistische Quellen 

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der angebots- und nachfrageseitigen 

Analysen kommen die nachfolgend benannten empirischen Untersuchungsme-

thoden und sekundärstatistischen Quellen zur Anwendung: 

Tabelle 1: Verwendete empirische Untersuchungsmethoden und sekundärstatistischen Quellen 

 Datengrundlage Zeitraum Methode Inhalt 

B
es

ta
n

d
s-

 
er

h
eb

u
n

g
 

Erhebung durch 
Stadt + Handel 

04/2023 
Flächendeckende 

Vollerhebung 

Standortdaten, Verkaufsfläche und 
Sortimente aller Einzelhandelsbetriebe, 
städtebauliche Analyse, zentrenergän-

zende Funktionen, Leerstände 

H
ä

n
d

le
r 

-b
ef

ra
g

u
n

g
 

Befragung durch 
Stadt + Handel 

04/2023 
Onlinebefragung 

(Rücklauf: n = 32; 28 %) 

Umsatzherkunft/Einzugsbereiche, Ge-
schäfts-/ Umsatzentwicklung, Stan-
dorteinschätzung, Angebotslücken, 

Stärken-Schwächen-Analyse 

S
ek

u
n

d
ä

r-
 

S
ta

ti
st

is
ch

e 
D

a
-

te
n

 

Kaufkraftzahlen 
der IfH 

 
2022 

Ermittlung des Nachfragepo-
tenzials in Alfeld 

Berechnung der Umsatzwerte durch 
S+H auf Basis branchen- und betriebs-
üblicher Kennwerte der Fachliteratur 

und aus Unternehmensveröffentlichun-
gen (u.a. EHI Handel aktuell, Factbook 
Einzelhandel, laufende Auswertung der 

LM-Zeitung)  
Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

Prozessbegleitender Arbeitskreis 

Prozessbegleitend wurden die Analyseergebnisse des Einzelhandelskonzeptes in 

einem Facharbeitskreis erörtert. Dafür tagte der Arbeitskreis am 17.04.2024. 
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 Markt- und Standortanalyse 
Die Markt- und Standortanalyse besteht einerseits aus der Untersuchung und Be-

wertung der im Rahmen dieses Zentrenkonzepts wichtigen Angebots- und Nach-

fragedaten, andererseits aus einer flankierenden Analyse städtebaulicher Merk-

male der bedeutenden Einzelhandelsstandorte und der Nahversorgungsstruktur 

in Alfeld (Leine). Einführend werden zunächst die relevanten Trends im Einzelhan-

del sowie die wesentlichen Standortrahmenbedingungen erörtert. 

 TRENDS IM EINZELHANDEL 

Die derzeit beobachtbaren Verwerfungen im Einzelhandel sind lediglich Vorboten 

der zukünftigen Entwicklungen. Umso wichtiger ist es, die innenstadtbezogenen 

Wandlungsprozesse systematisch zu erfassen und in ihren Zusammenhängen zu 

bewerten. Dabei lassen sich folgende Entwicklungsmuster erkennen: 

4.1.1 Nachfrageseitige Aspekte 

Wertewandel: Mit jeder Generation ändern sich Wertvorstellungen, Gewohnhei-

ten und Ansprüche an die Lebensumwelt. Folge dieser zunehmenden Pluralisie-

rung sind deutlich stärker ausdifferenzierte und neue Lebensstile u. a. mit Fokus 

auf körperliches Wohlbefinden und Nachhaltigkeit3, an denen sich auch der Han-

del hinsichtlich seiner Angebote und Betriebstypen ausrichtet und diversifiziert. 

Insbesondere mit dem Bedeutungsgewinn des bewussten Konsums steigt die Aus-

gabebereitschaft (eines Teils) der Konsumenten für Lebensmittel wieder an. Zu-

dem wird dem Konsum neben der materiellen Bedeutung auch zunehmend ein im-

materieller Erlebniswert (s. u.) beigemessen. Der Drang nach Selbstverwirkli-

chung sowie die Ausdifferenzierung von Lebensstilen führen zu vielfältigeren An-

sprüchen an den Stadtraum und den Einzelhandel. Die Innenstadtbesuchenden 

von morgen bewegen sich in höchst hybriden Lebens- und Konsumwelten und ha-

ben ein tiefes Bedürfnis nach Erlebnis auf der einen Seite sowie Authentizität und  

lokalem Kontext auf der anderen Seite. 

Individualisierung: Die Zahl der Privathaushalte steigt in Deutschland weiter an, 

wobei sich die durchschnittliche Personenzahl je Haushalt stetig reduziert.4 Neben 

dieser quantitativen Entwicklung führen auch qualitative Aspekte der Individuali-

sierung (z. B. Ausdifferenzierung von Zielgruppen, Individualisierung von Lebens-

biografien) zu neuen Konsumverhaltensmustern (s. u.). 

Demografischer Wandel: Die Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt – trotz 

kurzfristiger, migrationsbedingter Sondereffekte – weniger und durchschnittlich 

älter, wobei mit erheblichen regionalen Unterschieden zu rechnen ist. Zudem 

nimmt innerhalb der Gruppe der Über-65-Jährigen der Anteil der Hochbetagten 

zu5. Relevant ist diese Entwicklung vor allem für die örtliche Nahversorgungsstruk-

tur, da die Nahraumversorgung für diese Kundengruppe gerade dann an Bedeu-

 
3  LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) 
4  2016: rd. 41 Mio. Haushalte, davon rd. 41 % Einpersonenhaushalte; 2035: rd. 43 Mio. Haushalte, davon rd. 56 % 

Einpersonenhaushalte (vgl. Mikrozensus und Haushaltsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes). 
5  2015: rd. 20 % älter als 65 Jahre, rd. 5 % älter als 79 Jahre; 2060: rd. 33 % älter als 65 Jahre, rd. 13 % älter als 

79 Jahre (vgl. Statistisches Bundesamt 2015). 
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tung gewinnt, wenn mit dem Alter die motorisierte Individualmobilität einge-

schränkt wird. Der Handel selbst reagiert auf diese Entwicklungen bereits in An-

sätzen mit bestimmten Betriebsformaten, angepasster Ladengestaltung und 

Serviceleistungen für Senioren (z. B. Bringdienste). Gerade in wachsenden Groß- 

und Mittelstädten sind die Auswirkungen des demografischen Wandels sowohl 

sektoral (z. B. verstärkter Zuzug jüngerer Bevölkerungsgruppen bzw. Bevölke-

rungsgruppen mit Migrationshintergrund) als auch räumlich differenziert (z. B. 

Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfung in verschiedenen Stadtteilen) 

zu betrachten. 

Digitalisierung: Die Wirkungen des Online-Handels auf den stationären Einzel-

handel werden im nachfolgenden Kapitel thematisiert. Allerdings erstreckt sich 

die Digitalisierung auf fast alle Handlungsfelder der Innenstadt – von Infrastruk-

turinvestitionen auf dem Weg zur „Smart City“ über innovative Formen der 

Raumaneignung (z. B. Gamification) bis zum sinkenden Bedürfnis nach physi-

schem Besitz in der Share Economy. 

Online-/Sharing-Affinität: Eine wesentliche Triebfeder des Strukturwandels im 

Einzelhandel ist die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche. Auch bei äl-

teren Bevölkerungsgruppen steigt die Online-Affinität deutlich an. Der damit ein-

hergehende Sharing-Gedanke („Nutzen statt Besitzen“) wird auf Konsumenten-

seite immer deutlicher – die reine Nutzungsmöglichkeit wird wichtiger als der ei-

gentliche Besitz. Die Auswirkungen auf den stationären Einzelhandel sind ent-

sprechend disruptiv. Auch wenn sich Innenstadtzentren von Großstädten noch am 

ehesten gegenüber den Wettbewerbsvorteilen von Online-Vertriebskanälen be-

haupten können, ist vielerorts eine auf die jeweilige Innenstadt individuell abge-

stimmte Positionierungsstrategie notwendig. Warengruppen des kurzfristigen 

Bedarfs zeigen sich hingegen derzeit noch als überaus „robust“. Dies liegt zum 

einen in der Natur der Sache (schnell zu verbrauchende Konsumgüter lassen sich 

nicht teilen bzw. mieten), zum anderen aber auch an einer (noch) vorhandenen 

Skepsis beim Online-Einkauf von frischen Lebensmitteln sowie der dafür nicht 

ausgelegten Transportlogistik (z. B. Kühlkette). Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass mittel- bis langfristig auch in diesem Marktsegment gesellschaftliche und 

technische Hürden überwunden werden. Die Entwicklung wird allerdings zunächst 

Großstädte bzw. hoch verdichtete Großstadtregionen betreffen. 

 
Abbildung 2: Gesellschaftliche Wandlungsprozesse 

Quelle: Fotos © M-SUR/Fotolia, © Worawut/AdobeStock, © oneinchpunch/Fotolia, © zapp2photo/Fotolia. 

Reurbanisierung: Mit den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen geht eine zu-

nehmende „Kraft des Ortes“ einher, welche u. a. ein Grund für die Debatte um 

Schwarmstädte und Reurbanisierungstendenzen ist. Dabei ist dieser Teilaspekt 
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des „genius loci“ nicht neu. Neu ist allerdings, dass in einer zunehmend digitalen 

und virtuellen Welt ein tiefes Bedürfnis nach lokaler Verankerung oder „Rückbet-

tung“6 in einem physischen Kontext entsteht und sich u. a. in der Innenstadt als 

städtischen Treffpunkt für die nomadische und digitale Gesellschaft manifestiert. 

Treiber der Reurbanisierung sind aktuell insbesondere junge und hochqualifizierte 

Bevölkerungsgruppen sowie zukünftig auch im zunehmenden Maße die so ge-

nannten „jungen Alten“ (nach der familienbedingten Haushaltsverkleinerung). 

Diese „Wiederentdeckung der Stadt“ als Wohn- und Arbeitsort und die Vermi-

schung von Lebens- und Arbeitswelten (lokal manifestiert in Form so genannter 

„Dritter Orte“) bedingt auch neue Konsumverhaltensmuster. 

Kopplung und Entkopplung von Konsum: Aufgrund der bereits skizzierten gesell-

schaftlichen Wandlungsprozesse, des hohen Motorisierungsgrades und sinkender 

Zeitkontingente (insb. durch die individualisierten Lebensformen und die „dop-

pelte“ Erwerbstätigkeit in Familien) wird der Einkaufsaufwand weiter durch we-

niger, aber dafür umfassendere Einkäufe reduziert. Das so genannte one-stop-
shopping begünstigt die Bildung von flächenintensiven Kopplungsstandorten. Der 

Vorteil der Bequemlichkeit und der Angebotsvielfalt schlägt dabei aus Kund-

schaftssicht oft das Kriterium der räumlichen Nähe von Versorgungsstandorten. 

Einkaufswege werden dabei zumeist mit beruflichen oder freizeitbedingten We-

gen gekoppelt. Auf der anderen Seite führt die weiter zunehmende Nutzerfreund-

lichkeit von Online-Einkäufen (insb. durch die Entwicklung des Mobile Commerce 

auf dem Smartphone) zu einer zeitlichen und räumlichen Entkopplung von Kon-

sum – der Einkauf „abends auf der Couch“ ist keine Seltenheit. Dieser Faktor kann 

durchaus auch positive Impulse auf die generelle einzelhandelsbezogene Ausgab-

ebereitschaft haben. 

Erlebnisorientierung: Das Verbraucherverhalten ist bei einem Innenstadtbesuch 

schon längst nicht mehr rein versorgungsorientiert – eine klassische Einkaufsliste 

und ein klares Ziel gibt es nur selten. Stattdessen wünschen sich Innenstadtbesu-

chende darüber hinaus eine Ansprache auf verschiedenen Ebenen – dazu gehören 

insbesondere Authentizität, Multikontextualität und Emotionalität. Aufgrund 

steigender Erwartungshaltungen in gewissen sozialen Milieus (auch durch den 

Vergleich auf nationaler und internationaler Ebene), erwartet die Kundschaft ne-

ben kulturellen, touristischen und städtebaulichen Highlights zusätzliche Shop-

ping-Erlebnisse, z. B. in Form von Show-Rooms, Pop-Up-Stores, visuellen, akusti-

schen, haptischen und olfaktorischen Sinnesreizen, zusätzlichen (auch gastrono-

mischen) Services sowie qualifizierter Beratung durch geschultes Personal. 

Der Erlebniseinkauf spielt jedoch nicht nur beim klassischen Shopping eine wich-

tige Rolle. Auch im Bereich der Nahversorgung versuchen die Anbieter durch hoch-

wertigere Warenpräsentation, Erhöhung der Angebotsvielfalt (insb. Auch regio-

nale und zielgruppenspezifische Produkte) sowie spezielle Serviceangebote die 

Aufmerksamkeit der Kundschaft zu gewinnen. Der Einkauf wird dabei ähnlich 

emotional aufgeladen wie in anderen Branchen auch. Dies führt u. a. zu einem er-

höhten Platzbedarf und damit verbunden höheren Verkaufsflächenansprüchen. 

Individualmobilität der Konsumenten: Mit der wachsenden Motorisierung in den 

vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich im Zusammenspiel mit den Marktent-

wicklungen die fußläufige Nahversorgung vor allem im ländlichen Raum in eine 

 
6 vgl. Läpple 2003. 
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motorisierte Fernversorgung. Die verbreitete Pkw-Verfügbarkeit ermöglicht 

heute vielen Konsumenten eine hohe räumliche Nachfrageflexibilität bei der Aus-

wahl der Einkaufsstätten. Da gleichzeitig auch die Ansprüche der Verbraucher an 

die Einzelhandelseinrichtungen gestiegen sind, werden verkehrsgünstig gelegene 

Standorte mit einem großen Parkplatzangebot sowie einem gut sortierten Wa-

renangebot häufig bevorzugt aufgesucht. 

Um die für den Einkauf zurückzulegenden Distanzen möglichst zeitsparend zu be-

wältigen, werden Einkaufswege zumeist mit beruflichen oder freizeitbedingten 

Wegen bzw. Aktivitäten gekoppelt. Darüber hinaus tätigen viele Konsumenten 

nur noch ein- bis zweimal wöchentlich einen Lebensmitteleinkauf. Aufgrund der 

Menge an gekaufter Ware wird von den Konsumenten in der Regel die PKW-Nut-

zung favorisiert, wobei auch Lastenräder und E-Bikes zum Einsatz kommen. Ähn-

liche Kopplungstendenzen sind in Bezug auf den Erlebniseinkauf festzustellen. 

Auf der anderen Seite ist insbesondere in Großstädten und bei jüngeren Perso-

nengruppen die Bedeutung des Pkw als Verkehrsmittel (und damit auch der Mo-

torisierungsgrad) in den letzten Jahren zurückgegangen. Der innerstädtische Ein-

zelhandel muss sich hinsichtlich seines Serviceangebotes also nicht nur auf ein im 

Wandel begriffenes Mobilitätsverhalten einstellen (z. B. vermehrte Nutzung von 

Car-Sharing-Diensten, E-Bikes, Lastenräder und öffentlichen Verkehrsmitteln), 

sondern muss auch auf veränderte Kundschaftsgewohnheiten (z. B. Warenliefe-

rung, Ausnutzung von Omni-Channel-Marketing) reagieren. 

Segmentierung der Nachfragemärkte: Im Wesentlichen können vier Typen des si-

tuativen Konsumverhaltens unterschieden werden: Erlebniseinkauf (lifestyle 
shopping), Bequemlichkeitseinkauf (convenience shopping), Preiseinkauf (dis-
count shopping) und Schnäppcheneinkauf (smart shopping). Neben dem für den 

nahversorgungsrelevanten Einzelhandel immer noch prägenden preisbewussten 

Einkauf haben in den vergangenen Jahren zunehmend der Bequemlichkeitsein-

kauf und in gewissen sozialen Milieus auch durchaus der Erlebniseinkauf an Be-

deutung gewonnen. Je nach aktueller Preisorientierung und aktuellem Bedarf 

bzw. der jeweiligen Zeitsensibilität verfällt der so genannte „hybride Verbraucher“ 

je nach Situation in eine der entsprechenden Konsumtypen (siehe Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Typisierung situativer Konsumverhaltensmuster 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Fotos Stadt + Handel, pixabay. 
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Preis-/Zielgruppenpolarisierung: Obwohl insgesamt ein Wachstum der Haus-

haltseinkommen zu verzeichnen ist, führt die Einkommenssteigerung erst seit den 

letzten Jahren wieder zu einer minimalen Erhöhung des einzelhandelsrelevanten 

Ausgabeanteils. Ein stetig wachsender Teil des Budgets der privaten Haushalte 

wird weiterhin für Wohnen (steigende Mieten und Mietnebenkosten) sowie frei-

zeitorientierte Dienstleistungen ausgegeben. Darüber hinaus schlägt sich die zu 

beobachtende Einkommenspolarisierung auch in einer Polarisierung von Zielgrup-

pen und Nachfrage nieder: Hochwertige und hochpreisige Angebote finden 

ebenso ihren Absatz wie discountorientierte Produkte. Mittelpreisige Anbieter 

ohne klaren Zielgruppenfokus geraten hingegen unter Druck.  

4.1.2 Angebotsseitige Aspekte 

Filialisierung/Konzentration: Die Anzahl der Einzelhandelsbetriebe ist in Deutsch-

land bereits seit Jahrzehnten rückläufig. Neben dem absoluten Rückgang der Be-

triebszahlen ist auch eine Verschiebung innerhalb der verschiedenen Betriebsfor-

men des Einzelhandels zu erkennen (s. u.). Hierbei kann man von einem Trend zur 

Großflächigkeit und einer stark ausgeprägten Filialisierung sprechen. Im Rahmen 

der Standortpräferenzen der Einzelhandelsunternehmen geht dies mit einer Ori-

entierung auf autokundenorientierte, meist städtebaulich nicht integrierte 

Standorte einher. Daneben liegen die Innenstädte (insb. A-Lagen) im Fokus der 

Expansionsabteilungen. Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkte sowie B-Lagen in 

Stadtquartieren (außerhalb der Innenstadt) sind für den filialisierten Einzelhandel 

hingegen deutlich weniger stark von Interesse bzw. stark geprägt durch discount-

orientierte Angebote. Neben dem Lebensmitteleinzelhandel lassen sich Konzent-

rationsprozesse auch in vielen anderen Einzelhandelsbranchen feststellen – ins-

besondere bei SB-Warenhaus-Unternehmen (z. B. Globus, Marktkauf, Kaufland), 

Drogeriemärkten (insb. DM, Rossmann), Buchhandlungen (z. B. Thalia, Hugendu-

bel), Textil-Kaufhäusern (u. a. H&M, P&C, C&A, SinnLeffers), Unterhaltungselekt-

ronik-Märkten (insb. Media Markt, Saturn) und Sporthaus-Betreibern (z. B. Inter-

sport, SportScheck, Decathlon, Karstadt Sports). 

Wandel der Betriebsformen: Neben dem Entstehen und dem Bedeutungsgewinn 

meist großflächiger Betriebsformen von städtebaulicher Bedeutung, wie z. B. 

Shopping-Center, Factory-Outlet-Center und Fachmarkzentren, verlieren andere 

Handelsformate (z. B. Warenhäuser) unter anderem aufgrund ihrer undifferen-

zierten Zielgruppenansprache und der Einkommens- und Zielgruppenpolarisie-

rung bei den Verbrauchern an Bedeutung. Eindrucksvoll belegt wird diese Ent-

wicklung durch die zahlreichen Schließungen von Warenhäusern (u. a. Hertie, Kar-

stadt) bzw. die Fusion von Warenhausketten (insb. Kaufhof/Karstadt). Moderne 

Handelsformate weisen in vielen Fällen ein hohes Maß an Spezialisierung (z. B. 

Bio-Supermärkte, Mode-Geschäfte für spezielle Zielgruppen) und vertikalisierte 

Wertschöpfungsketten (z. B. Fast-Fashion-Anbieter) auf und haben das kund-

schaftsseitige Bedürfnis nach Emotionalität, Multikontextualität und multisenso-

rischer Erfahrung erkannt. Insbesondere Shopping-Center investieren verstärkt in 

Branchenmix, Verweilqualität und Nutzungsvielfalt jenseits des Einzelhandels, 

v. a. in Gastronomieangebote. Sie entwickeln sich systematisch zu sozialen Orten 

und vermarkten sich als „Ort der Überraschung“. Die Aufgabe von Innenstädten 

wird es zukünftig sein, einen für Besuchende attraktiven Mix aus Einkauf, Erlebnis, 

Gastronomie, Kultur und Entertainment sicherzustellen. 
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Umsatzentwicklung: Der bis 2009 zu beobachtende Trend zurückgehender Flä-

chenproduktivitäten im Einzelhandel hat sich umgekehrt – seit 2014 steigen sta-

tionärer Einzelhandelsumsatz und Flächenproduktivitäten deutlich an. Neben ei-

nem dauerhaft verbesserten Konsumklima wird dies jedoch vornehmlich durch die 

weiter oben beschriebenen Entwicklungen im Lebensmittel- und Drogeriewaren-

handel bedingt.7 Insbesondere in innenstadtaffinen Sortimentsbereichen (z. B. 

Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, Glas/Porzellan/Keramik) sinken (stationäre) 

Umsätze und Flächenproduktivitäten v. a. bedingt durch den Online-Handel. Be-

sonders betroffen sind davon insbesondere kleinere Zentren. 

Digitalisierung: Die Bedeutung des Online-Handels am gesamten Einzelhandel-

sumsatz wächst kontinuierlich und lag im Jahr 2021 unter anderem bedingt durch 

einen verstärkten Online-Absatz hervorgerufen durch die COVID-19 Pandemie be-

reits bei rd. 86,7 Mrd. Euro (rd. 14,7 % des Einzelhandelsumsatzes) (siehe Abbil-

dung 4). Im Jahr 2022 konnte mit einem Umsatz von rd. 85,0 Mrd. Euro bzw. ei-

nem Umsatzanteil von rd. 13,5 % erstmal ein geringfügiger Umsatzrückgang ge-

genüber dem stationären Einzelhandel festgestellt werden. Dieser ist aber ver-

mutlich durch eine Rücknahme von pandemischen Beschränkungen für den stati-

onären Einzelhandel verursacht und lediglich ein vorübergehender Effekt, bereits 

für 2023 wird wieder ein Anstieg der Umsätze im Onlinehandel (91,8 Mio. Euro 

bzw. Umsatzanteil von 14,2 %) erwartet (vgl. nachfolgende Abbildung).  

 
Abbildung 4: Entwicklung des B2C-E-Commerce-Anteils am Einzelhandelsumsatz 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE); *Prognose. 

Es sind allerdings sortimentsspezifisch große Unterschiede festzustellen. So lag 

im Jahr 2022 der Anteil des Onlinehandels am Gesamtumsatz des Einzelhandels 

insbesondere in den Warengruppen Fashion & Accessoires (42,9 %), Unterhal-

tungselektronik (40,2 %), Freizeit & Hobby (35,0 %) und Büro & Schreibwaren 

(33,7 %) als innenstadtrelevante Sortimente besonders hoch. Hingegen ist bei  

eher großvolumigen Sortimenten wie Heimwerkern & Garten (7,2 %) sowie bei 

 
7  In den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren wird rd. 49 % des gesamten Einzel-

handelsumsatzes erwirtschaftet (vgl. EHI Retail Institute 2017). 
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den Waren des täglichen Bedarfs (4,3 %) ein deutlich abgeschwächter Umsatz-

anteil des Onlinehandels festzustellen. 

 
Abbildung 5: Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz in Deutschland 2022 

Quelle: Eigene Darstellung, Daten nach Darstellung Stadt + Handel; Daten: Handelsverband Deutschland (HDE), Institut für Handelsfor-

schung (IFH) 2023. 

Nachfolgeproblematik: Insbesondere in Städten wie Alfeld, die in der Innenstadt 

einen hohen Anteil inhabergeführter Geschäfte haben, stellt sich im Zuge des de-

mografischen Wandels auch die Frage der Geschäftsinhabernachfolge. Aufgrund 

hoher Arbeitsbelastung, langen Ladenöffnungszeiten, hoher Konkurrenz durch Fi-

lialisten und den Online-Handel, eigentümerseitigen Erwartungen an die Miethöhe 

und den weiteren oben skizzierten sozioökonomischen Rahmenbedingungen wird 

die Nachfolgersuche zunehmend anspruchsvoller. So ist bundeweit zu beobach-

ten, dass Ladenlokale nach dem Wechsel der Eigentümer in den Ruhestand oft-

mals leer stehen. Immobilienseitige Defizite (z. B. geringe Verkaufsfläche, feh-

lende Barrierefreiheit, Renovierungs-/Sanierungsstau) erschweren die Situation 

weiter. 

Fokus: Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel 

Die bereits seit längerem beobachtbaren Entwicklungstrends zu weniger und grö-

ßeren Einheiten sowie die zunehmende Standortvergesellschaftung in Form von 

Fachmarktstandorten haben in den vergangenen Jahren weiter an Bedeutung ge-

wonnen. 

Wandel der Betriebsformen: Der in den letzten Jahrzehnten vollzogene Wandel 

der Betriebsformen umfasst erhebliche Veränderungen der Betriebs- und Stand-

ortstrukturen im Lebensmittel- und Drogeriewareneinzelhandel. Betrachtet man 

beispielsweise die Entwicklung der absoluten Anzahl der Einzelhandelsbetriebe im 

Lebensmitteleinzelhandel, so lässt sich deutschlandweit ein Rückgang i. H. v. rd. 

15 % attestieren (siehe Abbildung 6). 

Differenziert man die Gesamtwerte anhand der jeweiligen Betriebstypen, sind 

deutlich unterschiedliche Entwicklungen zu registrieren. Signifikante Steigerun-

gen der Marktanteile (hinsichtlich Anzahl der Betriebe und Umsätze) ergeben sich 

insbesondere für die Supermärkte, welche maßgeblich vom Wertewandel profi-

tieren. Demgegenüber befindet sich die Betriebsform der Lebensmitteldiscounter 
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nach einer dynamischen Entwicklung in den 1990er und teilweise den 2000er Jah-

ren gegenwärtig im Übergang zu einer Reifephase. Diese Entwicklung ist maß-

geblich auf die Optimierung des Bestandsnetzes infolge eines Trading-Up-Prozes-

ses sowie einer Neuausrichtung des Betriebstypus zurückzuführen und vollzieht 

sich (aufgrund des günstigen Marktumfeldes) bei gleichzeitig steigenden Umsatz- 

und Flächenleistungen.  

 
Abbildung 6: Entwicklung der Anzahl der Lebensmittelgeschäfte in Deutschland 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: EHI Retail Institute. 

Auch Drogeriefachmärkte stellen zunehmend hybride Betriebskonzepte dar und 

positionieren sich als „Kleinkaufhäuser“ mit einem entsprechend großen Waren-

spektrum. Die somit gleichermaßen hohe Bedeutung für die Nahversorgung und 

für die zentralen Versorgungsbereiche gilt es daher verstärkt und sorgfältig ab-

zuwägen. 

Verkaufsflächenentwicklung: Parallel zu der sinkenden Anzahl der Verkaufsstät-

ten ist im Lebensmittelhandel eine Zunahme der Gesamtverkaufsfläche zu be-

obachten, die sich aus Anpassungsstrategien der Marktteilnehmer an den demo-

grafischen Wandel (z. B. Verbreiterung der Gänge, Reduktion der Regalhöhen), 

den wachsenden Konsumansprüchen sowie einer steigenden Sortimentsbreite 

und -tiefe (z. B. Frischware, Bio- und Convenience-Produkte, Singlepackungen) 

ergibt8. Bei den Lebensmitteldiscountern ist zeitgleich zu den sinkenden Filialzah-

len eine moderat steigende Verkaufsfläche zu verzeichnen (siehe Abbildung 7). 

Dies ist Resultat eines grundlegenden Trading-Up Prozesses des Betriebstypus, 

welcher im Bereich der Expansion und der Modernisierung von Bestandsstandor-

ten eine deutliche Tendenz zu signifikant größeren Markteinheiten erkennen lässt 

und mit einer Überprüfung/Straffung des Standortnetzes durch die Marktteil-

nehmer einhergeht. 

 
8  Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufsfläche: Lebensmitteldiscounter 2006 rd. 706 m², 2022 rd. 826 m² 

(+17 %); kleine Supermärkte (große) Supermärkte 2006 rd. 1.063 m², 2022 rd. 1.345 m² (+27 %). 
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Abbildung 7: Entwicklung der Verkaufsflächen der Lebensmittelgeschäfte in Deutschland 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Daten: EHI Retail Institute. 

Bei Drogeriefachmärkten lässt sich aktuell als Reaktion auf Unternehmensinsol-

venzen ein lebhaftes Expansionsgeschehen beobachten, welches sich im besonde-

ren Maße auf rentable Standorte mit einer hohen Mantelbevölkerung fokussiert.  

Verkaufsflächen- und Standortansprüche: Auch wenn es für Supermärkte (und 

neuerdings auch verstärkt für Lebensmitteldiscounter) kleinere City- und Metro-

polfilialkonzepte gibt, werden diese von den Einzelhandelsunternehmen nur an 

sehr frequenzstarken Lagen bzw. Standorten mit einem überdurchschnittlich ho-

hen Kaufkraftpotenzial realisiert. Bei Standard-Betriebskonzepten außerhalb der 

hoch verdichteten Stadträume ist aktuell von einer Mindestgröße von 800 m² bis 

1.200 m² VKF bei Neuansiedlungen auszugehen9. Auch die Anforderungen an den 

Mikro- und Makrostandort steigen zusehends und entwickeln sich aus dem Trend 

hin zu größerer Mobilität sowie dem Wandel der Ansprüche an Preis, Sortiments-

auswahl und Kopplungsmöglichkeiten. Entscheidende Standortkriterien für eine 

Neuansiedlung im nahversorgungsrelevanten Einzelhandel sind neben flächensei-

tigen Aspekten (Flächenangebot) und verkehrsseitigen Aspekten (innerörtliche 

Verkehrsanbindung, Parkplatzangebot) in erster Linie absatzwirtschaftliche Ge-

sichtspunkte (Nähe zum Verbraucher, Kaufkraft, Bevölkerungsentwicklung, Be-

völkerungsstruktur, Zentralität des Ortes). Je nach Standortqualität (und damit 

auch je nach Renditeerwartung) sind Betreiber auch zunehmend bereit, von ihren 

standardisierten Marktkonzepten abzuweichen (z. B. Realisierung im Bestand, 

geringere Parkplatzzahl, Geschossigkeit, Mix aus Handel und Wohnen). Dies be-

trifft jedoch i. d. R. hoch verdichtete und hochfrequentierte Lagen in Großstadt-

regionen oder Standorte mit vergleichbaren Rahmenbedingungen. 

 
9  Werte gelten für Lebensmitteldiscounter, Supermärkte i. d. R. mit deutlich höheren Verkaufsflächenansprü-

chen. 
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Abbildung 8: Verkaufsflächenansprüche von Lebensmittelmärkten 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

 SIEDLUNGSRÄUMLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Stadt Alfeld (Leine) im südlichen Niedersachsen zählt insgesamt 19.121 Ein-

wohner (Stand: 24.07.2023). Neben der Kernstadt umfasst die Stadt insgesamt 

15 Ortsteile: Brunkensen, Dehnsen, Eimsen, Föhrste, Gerzen, Hörsum, Imsen, Lan-

genholzen, Limmer, Lütgenholzen, Röllinghausen, Sack, Warzen, Wettensen sowie 

Wispenstein. 

 
Abbildung 9: Zentralörtliche Funktion Alfeld 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kartengrundlage: GeoBasis-DE/BKG (Daten verändert), OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Im Hinblick auf die siedlungsräumlichen Rahmenbedingungen ergibt sich aus dem 

dargestellten Zentrengefüge das Wettbewerbsumfeld der Stadt Alfeld. Direkt 
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umgeben ist das Mittelzentrum Alfeld von verschiedenen Grundzentren. Zudem 

sind die Mittelzentren Seesen (35 km), Einbeck (25 km), Holzminden (37 km), Ha-

meln (50 km) und Springe (40 km) sowie das Oberzentren Hildesheim (28 km) in 

unter einer Pkw-Stunde zu erreichen.   

Verkehrlich ist Alfeld über die B3 in die Richtungen Hannover und Göttingen sowie 

über die B 64 in Richtung Holzminden angebunden.  

Stadtweit verfügt Alfeld über ein Busnetz der RVHI Regionalverkehr Hildesheim, 

Überlandbusse gewährleisten eine Anbindung des Umlandes an das Mittelzent-

rum Alfeld, durch den Bahnhof Alfeld ist die Stadt zudem an den regionalen Bahn-

verkehr auf der Strecke Hannover-Göttingen angeschlossen.  

Störfallbetrieb Sappi Alfeld GmbH 

Westlich der Innenstadt befindet sich das Gelände der Sappi Alfeld GmbH, welche 

aufgrund der dortigen Verarbeitung von Schwefeldioxid der sogenannten „Stör-

fall-Verordnung“ nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegt. Somit fällt 

der Betrieb in den Regelungsbereich der „Seveso-III-Richtline“ nach EU-Richtlinie 

2012/18.  

Angesichts dessen wurden in Alfeld angemessene Sicherheitsabstände nach der 

Definition des § 3 Abs. 5 c BlmSchG definiert. Der Sicherheitsabstand in Alfeld 

umfasst dabei einen 600 m und einen 650 m-Bereich, um die entsprechende Ge-

fahrenpunkte. Bestimmte Nutzungen stellen besondere Schutzobjekte dar, die 

aufgrund ihrer Nutzungsart und insbesondere der öffentlichen Zugangsmöglich-

keit nicht mehr uneingeschränkt genehmigungsfähig im abgegrenzten Sicher-

heitsbereich sind. Großflächige Einzelhandelseinrichtungen werden der mittleren 

Schutzbedürftigkeit zugeordnet. Die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsbe-

triebe in der Innenstadt wurde deshalb in den vergangenen Jahren erschwert und 

ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Ziel der Stadt Alfeld ist die Etablie-

rung verschiedener Sicherheitsvorkehrungen, z.B. der Installation eines angemes-

senen Warnsystems. Nutzungen sollen sich in der Innenstadt weiterhin auf die Er-

füllung der mittelzentralen Funktionen konzentrieren, um die Daseinsfunktion zu 

sichern und die Ziele der Raumordnung zu erfüllen.  

 GESAMTSTÄDTISCHE NACHFRAGEANALYSE 

Neben den siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen sind bei einer Markt- und 

Standortanalyse auch die Merkmale der örtlichen Nachfrageseite von hoher Be-

deutung. Zur Abbildung der Nachfragesituation wird auf sekundärstatistische 

Rahmendaten der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, der Bunde-

sagentur für Arbeit sowie der IFH Retail Consultants GmbH zurückgegriffen. 

Sozioökonomische Rahmenbedingungen 

Die folgenden Tabellen stellen die sozioökonomischen Rahmendaten der Stadt Al-

feld im Verlauf der letzten Jahre im Vergleich zum Landkreis Hildesheim dar. Aus 

den Daten lassen sich wichtige Rückschlüsse zum Versorgungsgebiet der Stadt 

und den daraus resultierenden Kaufkraftströmen ziehen. 
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Tabelle 2: Sozioökonomische Rahmenbedingungen der Stadt Alfeld (Leine) 

Alfeld (Leine) 2021 2022 2023 Entwicklung 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte Arbeitsort 

7.975 8.046 8.001 +0,33 % 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte Wohnort 

7.071 7.098 7.095 +0,34 % 

Einpendler Arbeitsort 
(Einpendlerquote) 

4.658  (58 %) 4.704  (58 %) 4.650  (58 %) -0,17 %  

Auspendler Wohnort 
(Auspendlerquote) 

3.756  (53 %) 3.757  (53 %) 3.746  (53 %) -0,27 % 

Pendlersaldo 902 947 904 +0,22 % 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Bundesagentur für Arbeit (Stichtag: 30.06.). 

Tabelle 3: Sozioökonomische Rahmenbedingungen des Landkreis Hildesheim 

Landkreis Hildesheim 2021 2022 2023 Entwicklung 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte Arbeitsort 

93.701 92.297 94.536 +0,89 % 

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte Wohnort 

106.722 107.937 108.666 +1,82 % 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Bundesagentur für Arbeit (Stichtag: 30.06.). 

Sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit dem Arbeits-

ort Alfeld als auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 

Wohnort in Alfeld verzeichneten im Zeitverlauf eine leicht positive Entwicklung. 

Auch der Kreis Hildesheim kann eine leicht zunehmende Bedeutung als Arbeitsort 

verzeichnen. 

Die Bedeutung Alfeld als Arbeitsort wird durch ein positives Pendlersaldo verdeut-

licht. Aufgrund der vorgenannten Dynamik sind im Ergebnis Impulse für die Nach-

frage des Einzelhandels in Alfeld anzunehmen.  

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 

Die Stadt Alfeld verfügt über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Höhe von 

rd. 137,4 Mio. Euro. Dies entspricht einer einzelhandelsrelevanten Kaufkraft von 

rd. 7.183,3 Euro je Einwohner. Die lokal verfügbare Kaufkraft verteilt sich differen-

ziert auf die unterschiedlichen Warengruppen. Dabei ist festzustellen, dass die 

Kaufkraft in den verschiedenen Bedarfsbereichen in unterschiedlichem Maße in 

der Stadt umgesetzt wird. Der größte Anteil der Kaufkraft mit rd. 2.938 Euro je 

Einwohner entfällt dabei im Jahre 2024 auf die Warengruppe Nahrungs- und Ge-

nussmittel (inkl. Backwaren/Fleischwaren und Getränke) (siehe Tabelle 4). 
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Tabelle 4: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft nach Warengruppen 

Warengruppe 
Kaufkraft 

in Mio. Euro 
Kaufkraft je Einwohner 

in Euro 

Nahrungs- und Genussmittel 56,2 2.937,61 

Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken 9,5 495,10 

Blumen, zoologischer Bedarf 2,5 132,16 

PBS, Zeitungen/Zeitschriften, Bücher 4,1 216,95 

Kurzfristiger Bedarfsbereich 72,3 3.781,83 

Bekleidung 10,2 532,54 

Schuhe/Lederwaren 2,8 145,33 

Pflanzen/Gartenbedarf 2,9 149,45 

Baumarktsortiment i. e. S. 10,0 524,12 

GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör 2,2 113,20 

Spielwaren/Basteln/Hobby/Musikinstrumente 2,9 152,17 

Sportartikel/Fahrräder/Camping 4,2 220,21 

Mittelfristiger Bedarfsbereich 35,1 1.837,02 

Medizinische und orthopädische Artikel/Optik 3,3 170,45 

Teppiche/Gardinen/Dekostoffe/Sicht- und Sonnenschutz 1,4 71,97 

Bettwaren, Haus-/Bett-/Tischwäsche 1,3 69,96 

Möbel 7,4 389,59 

Elektro/Leuchten/Haushaltsgeräte 4,5 237,41 

Neue Medien/Unterhaltungselektronik 9,3 487,20 

Uhren/Schmuck 1,4 72,66 

Sonstiges 1,2 65,19 

Langfristiger Bedarfsbereich 29,9 1.564,44 

Gesamt 137,4 7.183,29 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kaufkraft: IFH Retail Consultants GmbH 2024; PBS = Papier, Bürobedarf, Schreibwaren; GPK = Glas, 

Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a. Kfz-Zubehör; Kaufkraft auf 0,1 Mio. Euro gerundet; Differenzen in den Summen rundungsbedingt 

möglich.  
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Die einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer10 beträgt in der Stadt Alfeld 

rd. 100 und liegt damit leicht über dem Durchschnitt von Niedersachsen (rd. 99) 

und entspricht dem Bundesdurchschnitt von 100. In den umliegenden Gemeinden, 

mit Ausnahme der östlich gelegenen Gemeinde Sibbesse, fällt das Kaufkraftni-

veau geringer aus. Richtung Hannover und Braunschweig nimmt das Kaufkraftni-

veau deutlich zu (siehe Abbildung 10).  

Abbildung 10: Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau in der Stadt Alfeld und Umgebung 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Kaufkraft: IFH Retail Consultants GmbH 2024; Kartengrundlage: Bundesamt für Kartographie und 

Geodäsie 2028, Digital Data Services GmbH (DDS) 2014; Kaufkraft auf Ebene der PLZ5-Gebiete. 

 GESAMTGEMEINDLICHE ANGEBOTSANALYSE 

In der Stadt wurden im Rahmen der Einzelhandelsbestandserhebung (04/2023) 

insgesamt 118 Einzelhandelsbetriebe erfasst, welche über eine Gesamtverkaufs-

fläche von rd. 54.600 m² verfügen (siehe Tabelle 5)11. Um eine Bewertung vorneh-

men zu können, wird die Gesamtverkaufsfläche auf die Einwohnerzahl bezogen. 

Hierbei zeigt sich, dass die Stadt mit einer Verkaufsflächenausstattung von 

rd. 2,86 m² je Einwohner deutlich über dem Bundesdurchschnitt (rd. 1,5 m² VKF/ 

Einwohner12) liegt. 

 
10  Die Kaufkraftkennziffer beschreibt die Höhe des verfügbaren Einkommens der Einwohner einer Kommune, 

welches im Einzelhandel ausgegeben wird, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (= 100). 
11  Zum Zeitpunkt der Erhebung wurde mit dem Bau des Rewe-Marktes in der Bahnhofstraße begonnen. Geplante 

Verkaufsflächen wurden zur Bestandserhebung im gesamten Bericht hinzugerechnet. 
12  Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE). 
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Tabelle 5: Einzelhandelsbestand in Alfeld (Leine) 

Strukturdaten Erhebung 04/2023 

Einwohner 19.121 

Anzahl der Betriebe 118 

Gesamtverkaufsfläche in m² 54.600 

Verkaufsflächenausstattung in m² je Einwohner 2,86 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Einwohner: Stadt Alfeld (Stand: 

24.07.2023); Verkaufsfläche auf 100 m² gerundet; Angaben ohne Leerstände. 

Bei einer Differenzierung nach Lagen wird deutlich, dass in der Stadt rd. 46 % der 

Verkaufsflächen in dem zentralen Versorgungsbereich oder städtebaulich inte-

grierten Lagen angesiedelt sind. Rund 54 % der Verkaufsflächen sind in sonstigen 

Lagen angesiedelt. Abbildung 11 stellt die in der Stadt erfasste Verkaufsfläche 

differenziert nach Warengruppen und Lagebereichen dar. 

 
Abbildung 11:  Einzelhandelsbestand in Alfeld (Leine) nach Warengruppen und Lagebereichen 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; ZVB-Abgrenzung: EHK Alfeld 

2012; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a. Kfz-Zubehör. 

Hinsichtlich der sortimentsspezifischen Verkaufsfläche und deren städtebaulicher 

Integration sind insbesondere die folgenden Punkte von höherer Relevanz für die 

weiteren konzeptionellen Empfehlungen: 

 Das Einzelhandelsangebot in der Gesamtstadt ist hinsichtlich der Verkaufs-

fläche überwiegend geprägt durch die Warengruppen Nahrungs- und Genuss-

mittel, Pflanzen- und Gartenbedarf, Baumarktsortiment und Bekleidung. 

 Der ZVB Innenstadt ist deutlich durch das Sortiment Bekleidung geprägt. Dies 

ist durch das Modehaus Magnus, mehrerer Bekleidungsfachmärkte (u.a. Kik, 

NKD) sowie zahlreiche Fachgeschäfte zu erklären. Hohe Verkaufsflächenan-

teile bestehen zudem im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel, begründet 

durch den Standort von Kaufland im Norden des ZVB sowie der geplanten 

Neueröffnung eines Rewe-Marktes am Kaiserhof. Gleichzeitig befinden sich 
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Elektro/ Leuchten/Haushaltsgeräte

Neue Medien/Unterhaltungselektronik

Uhren/Schmuck

Sonstiges

ZVB Innenstadt siL dezentrale Lage
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hohe Verkaufsflächenanteile von Nahrungs- und Genussmitteln in sonstigen 

Lagebereichen. 

 Mit Rossmann als einzigem Drogeriemarkt im Stadtgebiet liegen hohe Anteile 

der Verkaufsfläche im Sortiment Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken 

ebenfalls im ZVB Innenstadt. 

 Auch weitere Verkaufsflächen in den klassischen innerstädtischen Leitsorti-

menten (insb. Schuhe/Lederwaren und Sportartikel) sind überwiegend im ZVB 

Innenstadt mit einem eher kleinteilig strukturierten Einzelhandelsangebot ver-

ortet.  

 Der hohe Verkaufsflächenanteil in den Sondergebieten in der Warengruppe 

Möbel, Pflanzen/Gartenbedarf sowie Baumarktsortiment i.e.S. ist u. a. auf die 

Fachmärkte Jysk, Kluge Baumschulen, toom, Hagebaumarkt und Hammer zu-

rückzuführen. Betriebe mit diesem Sortiment sind aufgrund ihres flächenin-

tensiven Charakters i. d. R. weder für eine Ansiedlung in zentralen Versor-

gungsbereichen geeignet noch sind diese Branchen in funktionaler Hinsicht 

prägend für zentrale Versorgungsbereiche. 

 Der Anteil der zentren- sowie zentren- und nahversorgungsrelevanten Sorti-

mente in den dezentralen Lagen ist überwiegend auf die Lebensmittelmärkte, 

die Randsortimente der großen Fachmärkte mit nicht zentrenrelevantem 

Hauptsortiment sowie auf einzelne Fachmärkte mit zumeist eher discountori-

entiertem Angebot zurückzuführen. 

Umsatzschätzung und Zentralität 

Die Ermittlung der aktuellen Umsätze13 im Einzelhandel der Stadt basiert auf all-

gemeinen und für die Stadt spezifizierten angebots- und nachfrageseitigen Ein-

gangsparametern. 

 Als Ausgangsbasis der Umsatzschätzung dienen Stadt + Handel vorliegende 

durchschnittlichen Flächenproduktivitäten der Vertriebsformen sowie spezifi-

sche Kennwerte einzelner Anbieter. Das umfangreiche Datenportfolio von 

Stadt + Handel wird laufend entsprechend der Werte aus der Fachliteratur 

aktualisiert. 

 Durch die Vor-Ort-Begehungen im Rahmen der Bestandserhebung konnte ne-

ben der Erfassung der Verkaufsflächen je Sortimentsgruppe zudem die kon-

krete Situation vor Ort berücksichtigt werden. So fließen in Einzelfällen zum 

einen die Qualität der jeweiligen mikroräumlichen Standortrahmenbedingun-

gen und zum anderen die mit Blick auf das mögliche Umsatzpotenzial rele-

vante Qualität der jeweiligen siedlungsstrukturellen Lage in die Umsatzbe-

rechnung der Betriebe mit ein. 

 Durch vertiefende primärstatistische Erhebungen (hier: Händlerbefragung) 

sind konkretisierende Einschätzungen zum Einkaufsverhalten und zu Kauf-

kraftströmen innerhalb der Stadt sowie innerhalb des engeren und weiteren 

Umfelds möglich.  

 Die über die zuvor dargestellten Arbeitsschritte ermittelten sortimentsspezi-

fischen Umsätze werden mit nachfrageseitigen Rahmenbedingungen (siehe 

dazu Kapitel 4.3) plausibilisiert. Dazu zählen insbesondere die einzelhandels-

relevante Kaufkraft sowie weitere sozioökonomische Entwicklungen (z. B. 

Pendlerverflechtungen). 

 
13  Umsätze nachfolgend angegeben als Brutto-Jahresumsatz. 
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 Im Rahmen eines Desk-Researchs werden die relevanten Wettbewerbsstruk-

turen im engeren und weiteren Umfeld identifiziert und hinsichtlich ihrer 

Wechselwirkung mit den Angeboten in der Stadt beurteilt. Dabei sind die Nah-

versorgungsstrukturen im engeren Umfeld sowie die großflächigen Einzelhan-

delsstandorte und Innenstädte der Nachbarkommunen im weiteren Umfeld 

von besonderer Bedeutung. 

Insgesamt lässt sich hieraus ein Einzelhandelsumsatz von rd. 144 Mio. Euro brutto 

je Jahr für die gesamte Stadt ermitteln. Gemessen an der vorhandenen einzel-

handelsrelevanten Kaufkraft von rd. 137,4 Mio. Euro ergibt sich somit eine Einzel-

handelszentralität14 (Zentralität) von rd. 105 %. Diese ist angesichts der zentral-

örtlichen Funktion der Stadt als Mittelzentrum als angemessen zu bewerten. Wie 

Tabelle 6 zu entnehmen ist, fällt die Zentralität in der Stadt je nach Warengruppe 

sehr differenziert aus. 

 
14  Die Einzelhandelszentralität (im Folgenden: Zentralität) ermittelt sich anhand der Relation aus dem Einzel-

handelsumsatz einer Kommune oder sonstigen Gebietseinheit zur vor Ort vorhandenen einzelhandelsrelevan-

ten Kaufkraft (Umsatz-Kaufkraft-Relation). Bei einer Zentralität von über 100 % sind im Saldo Kaufkraftzu-

flüsse, bei einem Wert unter 100 % dagegen im Saldo Kaufkraftabflüsse anzunehmen. 
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Tabelle 6: Angebots- und Nachfragedaten sowie Zentralitätswerte in der Stadt Alfeld (Leine) 

Warengruppe 
Verkaufsfläche 

in m² 
Umsatz 

in Mio. Euro 
Kaufkraft 

in Mio. Euro 
Zentralität 

Nahrungs- und Genussmittel 11.900 65,2 56,2 116 % 

Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, 
Apotheken 

2.100 11,5 9,5 121% 

Blumen, zoologischer Bedarf 1.700 3,6 2,5 142 % 

PBS, Zeitungen/Zeitschriften, 
Bücher 

800 3,4 4,1 83 % 

Kurzfristiger Bedarfsbereich 16.400 83,6 72,3 116 % 

Bekleidung 5.100 8,5 10,2 83 % 

Schuhe/Lederwaren 1.900 3,7  2,8 134 % 

Pflanzen/Gartenbedarf 11.800 4,8 2,9 168 % 

Baumarktsortiment i. e. S. 8.800 15,3 10,0 153 % 

GPK/Hausrat/Einrichtungszu-
behör 

1.500 2,8 2,2 131 % 

Spielwaren/Basteln/Hobby/Mu-
sikinstrumente 

600 2,6 2,9 89 % 

Sportartikel/Fahrräder/Cam-
ping 

1.600 4,5 4,2 106 % 

Mittelfristiger Bedarfsbereich 31.300 42,2 35,1 120 % 

Medizinische und orthopädische 
Artikel/Optik 

500 5,0 3,3 152 % 

Teppiche/Gardinen/Deko-
stoffe/Sicht- und Sonnenschutz 

1.000 1,3 1,4 95 % 

Bettwaren, Haus-/Bett-/Tisch-
wäsche 

800 1,4 1,3 102 % 

Möbel 2.500 2,1 7,4 28 % 

Elektro/Leuchten/Haushaltsge-
räte 

600 2,2 4,5 49 % 

Neue Medien/Unterhaltungs-
elektronik 

800 4,3 9,3 46 % 

Uhren/Schmuck 100 0,3 1,4 18 % 

Sonstiges 700 1,6 1,2 132 % 

Langfristiger Bedarfsbereich 6.900 18,1 29,9 61 % 

Gesamt 54.600 144,0 137,4 105 % 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Verkaufsfläche: Bestandserhebung Stadt + Handel 04/2023; Kaufkraft: IFH Retail 

Consultants GmbH 2022; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a. Kfz-Zubehör; Verkaufsfläche 

auf 100 m² gerundet; Umsatz/Kaufkraft auf 0,1 Mio. Euro gerundet; Differenzen in den Summen rundungsbedingt möglich. 

In den Warengruppen Nahrungs- und Genussmittel und Drogeriewaren/Parfüme-

rie/Kosmetik, Apotheken können mit Zentralitäten von rd. 116 % bzw. rd. 121 % 

deutliche Kaufkraftzuflüsse festgestellt werden (siehe Abbildung 12). Auch ist ins-

gesamt in den Warengruppen der kurzfristigen Bedarfsstufe in der Summe mit 

einer Zentralität von rd. 116 % ein Kaufkraftzufluss festzustellen. Die Stadt erfüllt 

somit den Versorgungsauftrag im Bereich des Grundbedarfs.  
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Abbildung 12: Sortimentsspezifische Einzelhandelszentralität von der Stadt Alfeld (Leine) 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a. 

Kfz-Zubehör. 

Im mittelfristigen Bedarfsbereich liegt die Zentralität insgesamt bei rd. 120 %. Die 

Kaufkraftbindung in den mittelfristigen Sortimentsbereichen variiert dabei deut-

lich. Während in den Sortimentsbereichen GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör 

(rd. 131 %), Schuhe/Lederwaren (rd. 134 %), Baumarktsortiment i.e.S. (rd. 153 %) 

sowie Pflanzen/Gartenbedarf (rd. 168 %) Kaufkraftzuflüsse erfolgen, sind in den 

Sortimentsbereichen Bekleidung (rd. 83 %) sowie Spielwaren/Basteln/Hobby/ 

Musikinstrumente (rd. 89 %) Kaufkraftabflüsse feststellbar, was sich insbeson-

dere durch die Zunahme des Online-Handels erklären lässt. 

Im langfristigen Bedarfsbereich liegt die Zentralität insgesamt bei rd. 61 %. Die 

höchsten Zentralitäten mit rd. 152 % und rd. 102 % werden hier in den Sortiments-

bereichen Medizinische und orthopädische Artikel/Optik und Bettwaren/Haus-/ 

Bett-/Tischwäsche ersichtlich. Mit einer Zentralität von rd. 95 % sind in dem Sor-

timentsbereich Teppiche/Gardinen/Dekostoffe/Sicht- und Sonnenschutz leichte 

Kaufkraftabflüsse feststellbar. Die weiteren Sortimente des langfristigen Be-

darfsbereiches weisen mit Zentralitäten zwischen rd. 18 % bis rd. 49 % noch deut-

lichere Kaufkraftabflüsse auf. 

Anhand der dargestellten Zentralitäten über alle Warengruppen wird deutlich, 

dass die Stadt den zugewiesenen mittelzentralen Versorgungsauftrag weitge-

hend erfüllt. Welche Rolle der zentralen Versorgungsbereich dabei im Vergleich zu 

den weiteren Einzelhandelsstandorten der Stadt spielen, wird in den folgenden 

Kapiteln weitergehend dargestellt. 
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 STÄDTEBAULICHE ANALYSE 

Im Rahmen der Markt- und Standortanalyse und unter Berücksichtigung des Ein-

zelhandelskonzepts für die Stadt Alfeld (Leine) aus dem Jahr 2012 können neben 

dem zentralen Versorgungsbereich Innenstadt die drei Sonderstandorte Neue 

Wiese/Limmerburg, Limmer-West und Am Bahnhof identifiziert werden. Der 

zentralen Versorgungsbereich Innenstadt sowie die Sonderstandorte werden im 

Folgenden hinsichtlich ihrer städtebaulich-funktionalen Aspekte analysiert. 
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ZVB INNENSTADT ALFELD 

Städtebauliche Analyse  

  
Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Einzelhandelsstruktur absolut anteilig 

 

Anzahl der Betriebe* 57 48,3 % 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 

14.900 27,2 % 

Anzahl der Leerstände** 39 40,6 % 

Zentrenergänzende  
Funktionen 

107 - 

Vergleichsdaten  2012 Entwicklung  

Anzahl der Betriebe* 84 -32,1 % 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 

15.800 -5,7 % 

Anzahl der Leerstände** 29 +34,5 % 

Zentrenergänzende  
Funktionen 

101 +6,0 % 

Magnetbetriebe  

Modehaus Magnus, Intersport, Expert, Deichmann, Rossmann, Kaufland 

Exemplarische städtebauliche Situation  
 

   
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Kartengrundlage: Stadt Alfeld. *anteilig bezogen 

auf Gesamtstadt; **anteilige Leerstandquote bezogen auf Standortbereich. 

 

32 %

13 %

44 %

11 % Nahrungs- und
Genussmittel

sonstiger kurzfristiger
Bedarfsbereich

mittelfristiger
Bedarfsbereich

langfristiger
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ZVB INNENSTADT ALFELD 
Räumliche Integration   
Der ZVB Innenstadt ist zentral in der Kernstadt gelegen und zeichnet sich durch kurze Wege und Kompaktheit aus; das Umfeld 

ist durch eine Mischnutzung aus Wohnen, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen geprägt. 

Verkehrliche Erreichbarkeit  
Der ZVB ist überregional mit dem PKW über die B3, L469 und L486 zu erreichen. Innerhalb des ZVB stehen mehrere kostenlose 

Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Eine sehr gute ÖPNV-Erreichbarkeit wird mit der Nähe zum Bahnhof sowie mehreren an-

grenzenden Bushaltepunkten gewährleistet. Entlang der historischen Wallanlage führt ein grüner attraktiver Fußweg. Die Fuß-

gängerzone ist zeitweise für Radfahrer freigegeben. Am  Seminarparkplatz stehen Radfahrern eine Luftpumpe und eine Repa-

raturstation zur Verfügung. 

Versorgungsfunktion  
Hinsichtlich der Betriebsanzahl stärkste Einzelhandelsagglomeration im Stadtgebiet. Übernahme der Versorgungsfunktion für 

die Gesamtstadt und das zentralörtliche Einzugsgebiet; eher geringes städtebauliches Gewicht in Bezug auf die gesamtstädti-

sche Verkaufsflächenausstattung (rd. 24 %); Dimensionierung der Verkaufsflächenausstattung für Mittelzentrum angemessen. 

Einzelhandelsbesatz  
Hauptfrequenzlage und höchste Einzelhandelsdichte entlang der Sedan- und Leinstraße sowie der Marktstraße, Nutzungsmix 

aus Einzelhandel (insgesamt ausgeglichener Anteil zwischen Filialisten und Fachgeschäfte, teilweise mit einem individuellen An-

gebot, das sich positiv vom Standardangebot abhebt) und zentrenergänzenden Funktionen; Wochenmarkt aktuell auf dem 

Marktplatz; Kaufland, Rossmann und perspektivisch REWE fungieren als Magnetbetrieb; teilweise gestalterische Defizite hin-

sichtlich Modernität der Ladenlokale und Warenpräsentation, insb. in den Randlagen; erhöhte Leerstandsquote in der Innenstadt; 

teilweise Marktabgang bedeutender Frequenzbringer in der Altstadt (bspw. C&A Kids). 

Branchenmix und Betriebsgrößenstruktur  
Insb. kleinteiliger Einzelhandelsbesatz durch inhabergeführte Fachgeschäfte, Angebotsschwerpunkt im Sortiment Bekleidung, 

Schuhe und Lederwaren, GPK/Hausrat/Einrichtungszubehör sowie Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerie/Parfüme-

rie/Kosmetik, Apotheken als Leitsortimente der Innenstadt; Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel mit Lebensmittel-

Verbrauchermarkt als Magnetbetrieb vorhanden. 

Zentrenergänzende Funktionen  
Zentrenergänzende Funktionen in allen Lagen des ZVB verortet; breiter Angebotsmix mit Schwerpunkt auf sonstigen einzelhan-

delsnahen Dienstleistungen und gastronomischen Angeboten sowie öffentlichen Einrichtungen (z.B. Museen, Rathaus, Stadtbü-

cherei). 

Städtebauliche Struktur 
 

St.-Nicolai-Kirche als städtebauliche Dominate; Eingangssituationen zum ZVB teilweise sichtbar und eindeutig (bspw. nördli-

che Sedanstraße), jedoch auch unattraktive und uneindeutige Eingangssituationen (Bereich um die Sparkasse); topografisch 

bedingte Steigungen, insbesondere am Klinsberg und zwischen Marktplatz und Stadtparkplatz; Straßenzüge Südwall, Perkwall 

und Walter-Gropius-Ring mit leichter Barrierewirkung; nicht optimale städtebauliche Anbindung des Bereiches südlich des Wal-

ter-Gropius-Rings.  

Städtebauliches Erscheinungsbild  
Attraktive historische Bausubstanz in hauptsächlich Fachwerkbauweise und Gründerzeitbebauung; gepflegtes Stadtmobiliar 

sowie Beleuchtungs- und Begrünungselemente; Wasserlauf als attraktives Gestaltungselement; ansprechende Platzsituation 

am Marktplatz; gastronomische Bespielung der Außenflächen. 

Markante Entwicklungen seit 2012  
Seit 2012 verzeichnet die Innenstadt eine starke Zunahme an Leerständen und einen deutlichen Rückgang der Anzahl an inha-

bergeführten Fachgeschäften. Seit 2012 kam es zu größeren Schließungen, wie C&A Kids, Charles Vögele und Quick Schuh. 

Neuentwicklungen wurden durch den angrenzenden Störfallbetrieb und die Seveso-III-Richtlinie eingeschränkt. Bis Ende 2024 

ist der Neubau eines Rewe-Marktes im Süden des ZVB Innenstadt geplant. 

Zukunftsfähigkeit (Fazit) 
 

Die Innenstadt Alfelds übernimmt eine wichtige Versorgungsfunktion für die Gesamtstadt und den mittelzentralen Kongruenz-
raum, insb. im kurz- und mittelfristigen Bedarfsbereich und ist gekennzeichnet durch inhabergeführte Fachgeschäfte und Fach-
märkte. Die attraktive historische Stadtstruktur bietet eine hohe Aufenthaltsqualität und wirkt sich positiv auf die Einkaufs-
atmosphäre in den Hauptlagen aus. Zusätzlich sorgen z.B. das neue Kino oder die Außenbereiche der Gastronomiebetriebe für 
eine hohe Aufenthaltsqualität und Belebung der Innenstadt. Es ist zu erwarten, dass der Neubau eines Rewe-Marktes im Süden 
zu einer Stärkung des ZVB führt, städtebauliche Missstände verringert und als neuer Frequenzbringer fungiert.  

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 
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Ergebnisse der Händlerbefragung 

Im Zuge der Fortschreibung des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes wurde eine 

Onlinebefragung der Gewerbetreibenden in Alfeld durchgeführt, bei der rd. 32 Ge-

werbetreibende teilnahmen. Der Großteil davon (94 %) betreibt ein selbstständi-

ges Unternehmen ohne weitere Filialen. Dagegen sind 6% dem filialisierten Ein-

zelhandel zuzuordnen. Ergänzend dazu zeigen die Antworten auf die Frage zum 

Hauptsortiment der Betriebe ein breites Spektrum (siehe Abbildung 13). 

 
Abbildung 13:  „In welche der folgenden Betriebsformen kann ihr Betrieb eingeordnet werden“ (links) und „Welches Sortiment bieten sie 

hauptsächlich an“ (rechts)  
Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Online-Befragung Stadt + Handel 04/2023, n=32; *Sonstige: insb. Dienstleistungen, Handwerk, Ma-

schinenbau, Onlinehandel etc.; n=32. 

Zur Darstellung von Betriebsmerkmalen wurden die Gewerbetreibenden um eine 

Einschätzung zum Bedarf einer Erweiterung/Vergrößerung gebeten. Ein Viertel 

der Befragten verdeutlichte Ambitionen für eine Expansion, die am jeweiligen 

Standort auch möglich wäre. Mehr als die Hälfte (59 %) attestierten dazu keinen 

Bedarf. Der verbleibende Anteil (16 %) äußerte einen Bedarf, der bei ihren jetzigen 

Standortbedingungen nicht umsetzbar ist, was eine leichte Problematik hinsicht-

lich der kleinteiligen Altstadtstruktur aufzeigt (vgl. Abbildung 14).  

 
Abbildung 14: „Haben Sie Bedarf an einer Erweiterung oder Betriebsvergrößerung am bestehenden Standort? Falls ja, ist dies am beste-

henden Standort möglich?“ 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Online-Befragung Stadt + Handel 04/2023, n=32. 
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Die Befragten hatten zusätzlich zur Expansionsperspektive die Möglichkeit die 

Zukunftsperspektive ihres Betriebes am jetzigen Standort zu beurteilen (vgl. Ab-

bildung 15). Zu betonen ist an dieser Stelle, dass lediglich 9 % ihre zukünftige Si-

tuation als eher negativ oder sehr negativ eingeordnet haben. Ein bedeutender 

Anteil, rd. 32 %, sieht dagegen eine eher positive Perspektive. 13 % ist sogar sehr 

positiv gestimmt. Die Mehrheit, 45 % der Befragten, ist neutral und äußerte weder 

eine positive noch eine negative Perspektive für ihren Betrieb am derzeitigen 

Standort in der Zukunft.  

 
Abbildung 15: „Wie beurteilen Sie die Zukunftsperspektive für Ihren Betrieb am derzeitigen Standort?“ 

Quelle: Darstellung und Datenerhebung Stadt + Handel 04/2023; n= 31.  

 

Mit dem Blick auf das direkte Umfeld des Betriebs wurden die Gewerbetreibenden 

gefragt, in einer Auslistung Aspekte zu bestimmen, die für den Geschäftserfolg 

besonders wichtig wären (siehe Abbildung 16). Am wichtigsten ist den Befragten 

dabei der Gesamteindruck. Auffällig ist auch, dass große Teile für qualitative 

Merkmales des Stadtraumes abgestimmt haben, wie z.B. Sauberkeit und Ord-

nung (rd. 14 %), Stadtbild & Straßenraumgestaltung (rd. 9 %) und Aufenthalts-

qualität / Atmosphäre (rd. 6 %). Auch sind Themen der Mobilität relevant für die 

Befragten. Dabei stellt das Angebot bzw. Wichtig ist den Befragten auch die Ver-

fügbarkeit von Parkplätzen (rd. 9 %). Weitere mobilitätsbezogene Themen wie 

die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, Parkkosten oder die Erreichbarkeit mit dem 

Fahrrad wurden seltener genannt. 
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Abbildung 16: „Welche der folgenden Aspekte bzgl. Ihres Betriebsumfeldes sind für den Geschäftserfolg Ihres Betriebs besonders wich-

tig?“ 

Quelle: Darstellung und Datenerhebung Stadt + Handel 04/2023; n= 109 (Mehrfachnennungen).  

Zum Abschluss wurden die Befragten nach dem Bedarf an einem Citymanage-

ment gefragt (vgl. Abbildung 17). Hierbei sollten bei einer positiven Einschätzung 

dem Citymanagement auch Aufgaben zugesprochen werden. 78 % der Befragten 

sehen Bedarf in einem Citymanagement für verschiedene Bereiche: Wichtige The-

men sind zum einen das Stadt- bzw. Standortmarketing und zum anderen die 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen zugeschrieben. Auch 

zur Organisation von Veranstaltungen/Aktionen, dem Leerstandsmanagement 

oder der Information bzgl. Fördermitteln besteht Bedarf.  

 
Abbildung 17: „Hat Ihr Unternehmen Bedarf an einem Citymanagement? Falls ja, welche Aufgaben sollte das Citymanagement erfüllen?“ 

Quelle: Darstellung und Datenerhebung Stadt + Handel 04/2023; n= 64 (Mehrfachnennungen 
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SONDERSTANDORT NEUE WIESE LIMMERBURG  

Städtebauliche Analyse  

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Einzelhandelsstruktur absolut anteilig 

 

Anzahl der Betriebe* 14** 12,1 % 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 

20.700* 39,0 % 

 

Vergleichsdaten  2012 Entwicklung  

Anzahl der Betriebe* 16* -12,5 % 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 

20.400* -1,5 % 

   

Magnetbetriebe  

Aldi, Lidl, Rewe, hagebaucentrum, Hammer, toom 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Einwohner: Stadt Alfeld (Leine) 

(Stand: 24.07.2023); Kartengrundlage: Stadt Alfeld (Leine); Verkaufsfläche auf 100 m² gerundet. *anteilig bezogen auf Gesamtstadt; 

**Erhebungsmethodik geändert, deshalb 2 Betriebe mit entsprechender VKF weniger. 

Standortbereich Neue Wiese Limmerburg  

 Westlich des ZVB Innenstadt verortet 

 Dezentrale Lage, weitläufig und autokundenorientiert  

 Angebotsschwerpunkt Baumarktsortiment i.e.S., Pflanzen- und Gartenbe-

darf, Nahrungs- und Genussmittel (REWE, Lidl, Aldi); daneben jedoch auch 

Fachmarkt-Angebot im Sortiment Bekleidung sowie Schuhe/Lederwaren 

 Sehr funktionales Erscheinungsbild, geringe Aufenthaltsqualität 

 Einzelne Fachmärkte mit nicht mehr zeitgemäßem Marktauftritt 

 Bereich profitiert von Wohngebiet im Westen und direkter Lage an der B 3 

 Versorgungsfunktion insbesondere für angrenzendes Wohngebiet aber 

auch für Durchgangsverkehr 

 Perspektivisch ist eine Verlagerung des Lidl-Marktes geplant 
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SONDERSTANDORT LIMMER-WEST 

Städtebauliche Analyse  

  
 

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Einzelhandelsstruktur absolut anteilig 

Anzahl der Betriebe* 8 6,8 % 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 

4.900 9,2 % 

 
 

 

Vergleichsdaten  2012 Entwicklung  

Anzahl der Betriebe* 11 +37,5 % 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 5.400 10,2 % 

 

Magnetbetriebe  

Angel- & Zooparadies, Dieter Schlegel’s Gartenwelt & Kelpe Bikes 

 
Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Einwohner: Stadt Alfeld (Leine) 

(Stand: 24.07.2023); Kartengrundlage: Stadt Alfeld (Leine); Verkaufsfläche auf 100 m² gerundet. *anteilig bezogen auf Gesamtstadt 

Standortbereich Limmer-West 

 Nordwestlich des ZVB Innenstadt 

 Dezentrale, autokundenorientierte Lage im industriell geprägten Umfeld,  

 weitläufiges Gewerbegebiet, keine Konzentration der Anbieter  

 Angebotsschwerpunkt auf Blumen/ zoologischer Bedarf, Pflanzen-/Garten-
bedarf und Sportartikel/Fahrräder/Camping 

 funktionales Erscheinungsbild, geringe Aufenthaltsqualität, starke Autozent-
rierung  

 Versorgungsfunktion im kurzfristigen Bedarfsbereich lediglich im Sortiment 

Blumen/ zoologischer Bedarf  
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SONDERSTANDORT AM BAHNHOF  

Städtebauliche Analyse  

 

  
Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Einzelhandelsstruktur absolut anteilig 

Anzahl der Betriebe* 5 4,3% 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 

2.300 4,3 % 

   

Vergleichsdaten  2012 Entwicklung  

Anzahl der Betriebe* 7 -28,6 % 

Gesamtverkaufsfläche  
in m²* 

2.100 +9,5 % 

   

Magnetbetriebe 

Getränke-Quelle, JYSK & Netto 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Einwohner: Stadt Alfeld (Leine) 

(Stand: 24.07.2023); Kartengrundlage: Stadt Alfeld (Leine); Verkaufsfläche auf 100 m² gerundet. *anteilig bezogen auf Gesamtstadt 

Standortbereich Am Bahnhof 

 Südöstlich des ZVB Innenstadt 

 Teilintegrierte Lage am Bahnhof mit teilweisem Bezug zur Wohnbebauung 

 Angebotsschwerpunkt Nahrungs- und Genussmittel (Netto, Getränke-Quelle, 

Kiosk) im kurzfristigen Bedarfsbereich 

 Strukturprägender Leerstand angrenzend 

 funktionales Erscheinungsbild, geringe Aufenthaltsqualität 

 Versorgungsfunktion für das südwestliche Gebiet der Kernstadt, welches je-

doch hauptsächlich industriell geprägt ist, Bahnhofsnähe 
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 NAHVERSORGUNGSANALYSE 

Aufgrund der hohen Bedeutung der Nahversorgungsangebote für das tägliche 

Versorgungsverhalten der Bewohner, wird die Nahversorgungsstruktur der Stadt 

im Folgenden vertieft analysiert. Im Blickpunkt steht hierbei, ob und inwieweit die 

Nahversorgung quantitativ, qualitativ und räumlich gewährleistet wird. 

Quantitative und qualitative Nahversorgungssituation in Alfeld (Leine) 

Die Stadt Alfeld (Leine) weist insgesamt eine Verkaufsfläche von rd. 11.900 m² in 

der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel bzw. von rd. 2.100 m² in der Wa-

rengruppe Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, Apotheken15 auf, was einer Verkaufs-

flächenausstattung von rd. 0,63 m² je Einwohner (Nahrungs- und Genussmittel) 

bzw. rd. 0,11 m² je Einwohner (Drogeriewaren) entspricht. Das quantitative Aus-

stattungsniveau für den periodischen Bedarf liegt somit im Sortiment der Nah-

rungs- und Genussmittel als auch im Sortiment der Drogeriewaren über dem Bun-

desdurchschnitt von rd. 0,41 m² je Einwohner16 bzw. rd. 0,08 m² je Einwohner17. 

Dementsprechend besteht eine quantitativ gute Nahversorgungssituation. Die 

Zentralitäten von rd. 116 % im Bereich Nahrungs- und Genussmittel und rd. 121 % 

im Bereich Drogeriewaren zeigen, dass weitgehend die Bindung der eigenen Kauf-

kraft in den beiden Warengruppen gelingt sowie ein Kaufkraftzufluss generiert 

wird, was auch durch das eher ländlich geprägte Umfeld Alfelds zu begründen ist. 

Größere Angebotsformate wie bspw. Verbrauchermärkte sowie Drogeriefach-

märkte konzentrieren sich regelmäßig in größeren zentralen Orten wie Mittelzen-

tren. Bei der Berechnung des Zentralitätswertes wird der örtlich getätigte Einzel-

handelsumsatz dem örtlichen Kaufkraftvolumen der Wohnbevölkerung rechne-

risch gegenübergestellt.  

Insgesamt sind im Stadtgebiet acht strukturprägende Lebensmittelmärkte 

(VKF > 400 m²) vorhanden. Davon sind drei Betriebe Lebensmittelsupermärkte, 

vier Betriebe sind Lebensmitteldiscounter und bei einem Betrieb handelt es sich 

um einen Verbrauchermarkt. Ergänzt wird das Angebot durch zwei Getränke-

märkte und zahlreiche Lebensmittelhandwerksbetriebe. Insgesamt ist das Ange-

bot an Nahrungs- und Genussmitteln in der Stadt hinsichtlich des Betriebstypen-

mixes als relativ ausgewogen mit einer höheren Verkaufsfläche im zum vollsorti-

mentierten Angebot zu bewerten (siehe Abbildung 18). Bezogen auf die Qualität 

der Lebensmittelmärkte ist ein gewisser Modernisierungsbedarf hinsichtlich der 

Ausstattung, des Marktauftritts und der Größe der Bestandsbetriebe erkennbar. 

 

 
15  Die Warengruppe wird in diesem Kapitel aufgrund der Lesbarkeit im Folgenden mit Drogeriewaren abgekürzt. 
16  Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI Retail Institute; Verkaufsflächen strukturprägender Anbieter 

(VKF > 400 m²); inkl. Non-Food-Flächen; ohne reine Getränkemärkte. 
17  Quelle: Berechnung Stadt + Handel auf Basis laufender Erhebungen. 
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Tabelle 7: Quantitative und qualitative Nahversorgungssituation in Alfeld (Leine) 

Ausstattungsmerkmal Nahrungs- und Genussmittel Drogeriewaren 

Einwohner (inkl. Entwicklung bis 2028) 19.121 (-0,46 %) 

Sortimentsspezifische Verkaufsfläche 
in m² 

11.900 2.100 

Verkaufsflächenausstattung 
in m² je Einwohner 

0,63 0,11 

Sortimentsspezifische Zentralität 116 % 121 % 

Betriebstypenmix 

1 x Verbrauchermarkt 
3 x Lebensmittelsupermarkt 
4 x Lebensmitteldiscounter 
2 x Getränkemärkte 
21 x sonstige Lebensmittelgeschäfte 

1 x Drogeriefachmarkt 
5 x Apotheken 

Quantitative Nahversorgungssituation   

Qualitative Nahversorgungssituation   

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Einwohner: Stadt Alfeld (Leine) (Stand: 
24.07.2023); ZVB-Abgrenzung: EHK Alfeld (Leine) 2012; Bevölkerungsprognose: Landesamt für Statistik Niedersachsen; Basisjahr 2022; 
Verkaufsfläche auf 100 m² gerundet. 

 

Während die Verkaufsflächenausstattung mit rd. 0,19 m² je Einwohner für Le-

bensmitteldiscounter lediglich über dem bundesweiten Durchschnitt liegt, stellt 

sich die Verkaufsflächenausstattung mit rd. 0,34 m² je Einwohner für Lebensmit-

telvollsortimenter in der Stadt als überdurchschnittlich dar (siehe Abbildung 18)18. 

Dies ist insbesondere auf den Kaufland-Verbrauchermarkt zurückzuführen. 

 
Abbildung 18: Verkaufsflächenausstattung im Lebensmitteleinzelhandel im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

Quelle: Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Verkaufsfläche: Bestandserhebung Stadt + Handel 04/2023, EHI Retail Insti-

tute; * Verkaufsfläche inkl. Non-Food-Flächen. 

Die Versorgung im Sortimentsbereich Drogeriewaren wird neben den oben ge-

nannten Lebensmittelmärkten (hier jedoch nur als Randsortiment) durch den 

Drogeriefachmarkt Rossmann in der Innenstadt von Alfeld (Leine) sichergestellt. 

Dieser erfüllt aufgrund somit als bislang einziger Drogeriefachmarkt eine bedeu-

tende Versorgungsfunktion. Bei fünf weiteren Einzelhandelsbetrieben mit einem 

entsprechenden Hauptsortiment handelt es sich um Apotheken, die die Angebots-

strukturen ergänzen. Insgesamt ist die quantitative wie qualitative Nahversor-

gung als angemessen zu bezeichnen.  

 
18  Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel auf Basis EHI Retail Institute; inkl. Non-Food-Flächen. 
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Räumliche Nahversorgungssituation in Alfeld (Leine) 

In der räumlichen Analyse der Nahversorgungsangebote werden im Folgenden Le-

bensmittelmärkte und Nahversorgungsbetriebe ab 400 m² VKF dargestellt, da 

ab dieser Betriebsgröße i. d. R. ein ausreichendes Warensortiment – insbesondere 

in der Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel – handelsseitig bereitgestellt 

werden kann.  

Um die Versorgungsqualität und die räumliche Erreichbarkeit der Angebote zu 

verdeutlichen, wird eine Gehzeit von rd. 10 Minuten als Qualitätskriterium der fuß-

läufigen, wohnungsnahen Versorgung angenommen19. Um möglichen topografi-

schen Gegebenheiten und der individuellen Mobilität Rechnung zu tragen, wird 

dieser Nahbereich nicht nur für rd. 10 Gehminuten, sondern auch für rd. 8 und rd. 

12 Gehminuten dargestellt (siehe Abbildung 19). Damit soll ferner verdeutlicht 

werden, dass die Nahversorgungsfunktion von Lebensmittelmärkten nicht schlag-

artig hinter einer „roten Linie“ endet, sondern die Qualität der fußläufigen Nah-

versorgung mit zunehmender Entfernung zum nächsten Lebensmittelmarkt suk-

zessive abnimmt. In Siedlungsgebieten jenseits der dargestellten Nahbereiche ist 

somit die räumliche Nahversorgungssituation als nicht optimal zu bezeichnen. 

Die nachfolgende Abbildung 19 stellt die räumliche Nahversorgungssituation im 

Stadtgebiet dar. Dabei wird ersichtlich, dass sich die strukturprägenden Betriebe 

sich in der Innenstadt sowie an den Sonderstandorten Neue Wiese Limmerburg 

und Am Bahnhof konzentrieren. Des Weiteren befinden sich mit Edeka sowie Aldi 

zwei Lebensmittelmärkte an der L 485 und übernehmen bedeutende Versor-

gungsfunktionen für die nördliche und nordöstliche Kernstadt. In weiten Teilen der 

Kernstadt ist somit die Erreichbarkeit eines strukturprägenden Lebensmittel-

marktes gewährleistet.  Allerdings ist in den Randlagen auch eine eingeschränkte 

fußläufige Erreichbarkeit bzw. eine fehlende Nahversorgung festzustellen.  

 
19  Auf Grundlage einer durchschnittlichen Fußgängergeschwindigkeit von 5 km/h. 
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Abbildung 19: Räumliche Nahversorgungssituation in Alfeld (Leine) 

Quelle: Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Kartengrundlage: OpenStreetMap – ver-

öffentlicht unter ODbL 
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 Leitlinien für die künftige 
Einzelhandelsentwicklung 
Bevor aufbauend auf die Markt- und Standortanalyse konkrete Instrumente zur 

konzeptionellen Steuerung der Einzelhandelsentwicklung vorgestellt werden kön-

nen, sind zunächst die übergeordneten Entwicklungszielstellungen für die Stadt 

und die daraus resultierenden absatzwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven 

zu erarbeiten. Darüber hinaus wird ein sachgerechtes Entwicklungsszenario für 

die zukünftige Einzelhandelsentwicklung abgeleitet. 

 ÜBERGEORDNETE ENTWICKLUNGSZIELSTELLUNGEN  

Als optimal ausgewogene und den Entwicklungszielen der Stadt bestmöglich ent-

sprechende Zielperspektive sollen nach Teilräumen differenzierte, übergeordnete 

Entwicklungszielstellungen verbunden mit einer klaren Prioritätensetzung ange-

strebt werden: 

1. Stärkung der Gesamtstadt: Sicherung und Stärkung der mittel- und 

grundzentralen Versorgungsfunktion der Stadt. 

2. Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt: Sicherung und 

Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs durch Ergänzung der Ange-

botsstrukturen und Etablierung leistungsfähiger Strukturen im Rahmen 

der Versorgungsfunktion. Angebote und Nutzungen jenseits des Einzel-

handels als Frequenzbringer und belebender Faktor für den zentralen Ver-

sorgungsbereich sollen gebündelt werden. Schädliche Auswirkungen auf 

die Nahversorgung sollen vermieden werden. 

3. Sicherung und Stärkung der Nahversorgung: Gewährleistung einer woh-

nortnahen Grundversorgung durch die Sicherung und Stärkung sinnvoller 

Nahversorgungsstandorte. Gewährleistung einer ortsteilspezifischen Nah-

versorgung. Gleichzeitig Vermeidung schädlicher Auswirkungen auf den 

zentralen Versorgungsbereich.  

4. Bereitstellung ergänzender Standorte: Flächen für den Einzelhandel mit 

nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment (v. a. großflächig) sollen bereit-

gestellt werden. Dabei gilt es Verdrängungsprozesse von Gewerbe und 

Handwerk in Gewerbegebieten durch eine Störung des Bodenpreisgefüges 

zu vermeiden.  Gleichzeitig sollen schädliche Auswirkungen auf die Zentren 

vermieden werden. Dazu gehört auch die begrenzte Zulässigkeit von zen-

trenrelevanten Randsortimenten an ergänzenden Standorten. 

 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht zusammenfassend die übergeordne-

ten Entwicklungszielstellungen für die Stadt Alfeld (Leine).  
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Quelle: Darstellung Stadt + Handel.  

Zwischen diesen jeweils unterschiedlichen Zielen ist nachfolgend ein präzise abge-

stimmtes Umsetzungsinstrumentarium zu entwickeln, sodass die Verfolgung des 

einen Zieles nicht die Umsetzung eines anderen Zieles gefährdet.  

 ABSATZWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN 

Die Ableitung der absatzwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven dient – als 

absatzwirtschaftliche Kenngröße – der Einordnung und Bewertung zukünftiger 

Einzelhandelsentwicklungen (bis 2028). Es werden angebots- und nachfragesei-

tige Rahmenbedingungen zusammengeführt und auf ihre zukünftige perspektivi-

sche Entwicklung hin untersucht. 

5.2.1 Vorbemerkung zu den ermittelten Entwicklungsperspektiven 

Die nachfolgend vorgestellten Entwicklungsperspektiven sind im kommunalen 

Abwägungsprozess unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte zu inter-

pretieren: 

 Die absatzwirtschaftliche Betrachtung dient als Beurteilungsbasis einer zu-

künftigen angebots- und nachfrageseitigen Entwicklung. Die hier dargestellte 

Entwicklungsperspektive stellt somit keine „Grenze der Entwicklung“ dar. Sie 

dient vielmehr als eine von mehreren Abwägungsgrundlagen zur künftigen 

städtebaulich begründeten Steuerung des Einzelhandels. 

 Insbesondere im Kontext des aktuellen Urteils des Europäischen Gerichtshofes 

in der Sache Visser/Appingedam20 soll die hier aufgezeigte absatzwirtschaft-

liche Entwicklungsperspektive keinen abschließenden Begründungszusam-

menhang für die Beurteilung von Einzelhandelsentwicklungen liefern, sondern 

eine erste Einschätzung bezüglich der Auswirkungsintensität neuer Entwick-

lungen bieten. Diese sind zwingend hinsichtlich ihrer jeweiligen städtebauli-

chen Wirkungen im Einzelfall zu untersuchen. 

 Eine geringe oder fehlende Entwicklungsperspektive (insgesamt oder auch in 

einzelnen Warengruppen) stellt somit keinesfalls ein „Entwicklungsverbot“ 

 
20  Vgl. Appingedam-Urteil (EuGH 2018/44 zur Auslegung der Dienstleistungsrichtlinie – EuGH 2006/123). 

Abbildung 20:  Übergeordnete Entwicklungszielstellungen für die Stadt Alfeld 
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dar, sondern ist im Rahmen einer späteren standortbezogenen und städtebau-

lichen Gesamtabwägung zu berücksichtigen. Insbesondere Entwicklungen in 

dem zentralen Versorgungsbereich sind unter Beachtung landesplanerischer 

und städtebaulicher Ziele und Grundsätze sowie der Zielstellungen des Einzel-

handelskonzepts zu befürworten. 

 Werden über diese Entwicklungsperspektive hinaus Verkaufsflächen geschaf-

fen, so sind zunächst grundsätzlich erhöhte Umsatzumverteilungen zu erwar-

ten. Die Standortfrage ist in diesem Fall entscheidend. Eine städtebauliche 

Beurteilung erfolgt einzelfallbezogen. 

 Dies impliziert, dass die hier beschriebene Entwicklungsperspektive im engen 

Kontext mit den übergeordneten Entwicklungszielstellungen und dem Zen-

tren- und Standortkonzept zu sehen ist. Erst im Kontext des räumlich gefass-

ten Entwicklungsleitbilds kann die absatzwirtschaftliche Entwicklungsper-

spektive zur Verfolgung stadtentwicklungspolitischer Ziele eingesetzt werden. 

Für spezialisierte oder neuartige Anbieter hat die hier dargestellte Entwicklungs-

perspektive darüber hinaus nur eine begrenzte Aussagekraft, da sie in der aktuel-

len Form der Analyse noch keine Berücksichtigung finden können. Ebenso können 

Betriebsverlagerungen innerhalb der Stadt gesondert beurteilt werden, weil sie 

sich gegenüber dem Neuansiedlungspotenzial größtenteils neutral verhalten, so-

lange mit der Verlagerung keine Betriebserweiterung verbunden ist und der Alt-

standort nicht in gleicher Weise nachgenutzt wird. 

5.2.2 Methodik und Berechnung 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass für eine zuverlässige Prognose des Verkaufs-

flächenbedarfs die vergangenen, gegenwärtigen und prognostizierten angebots- 

und nachfrageseitigen Rahmenbedingungen sowie die versorgungsstrukturellen 

Zielgrößen einbezogen werden. Aufbauend auf der gegenwärtigen Situation von 

Angebot und Nachfrage in der Stadt werden der Berechnung die nachfolgenden 

Parameter zugrunde gelegt. 

 
Abbildung 21: Methodik zur Ermittlung absatzwirtschaftlicher Entwicklungsperspektiven 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

Sta
dte

ntw
ick

lu
ngs-

 u
nd

Um
welt

sc
hutza

uss
ch

uss
es

05
.06

.20
25



 

Leitlinien für die künftige Einzelhandelsentwicklung 48 
 

Neben der Entwicklung angebots- und nachfrageseitiger Rahmenbedingungen 

sind mögliche versorgungsstrukturelle und kommunalentwicklungspolitische Im-

pulse einer Stadt bei der Quantifizierung absatzwirtschaftlicher Entwicklungs-

spielräume von Bedeutung. Der zukünftige Versorgungsgrad einer Stadt korres-

pondiert mit ihrer, seitens der Landes- und Regionalplanung angestrebter zent-

ralörtlicher Aufgabenzuweisung. Dies ist in der Rechtsprechung und Literatur 

grundsätzlich anerkannt. So sollen Mittel- und Oberzentren z. B. breit gefächerte 

Einzelhandelsangebote im aperiodischen Bedarf auch für ihr zugeordnetes Ein-

zugsgebiet vorhalten. Grundzentren kommt die wohnstandortnahe Versorgung 

mit dem periodischen Grundbedarf zu. Dieser planerisch und rechtlich zugebilligte 

Versorgungsauftrag wird mit den stadtentwicklungspolitischen Zielstellungen der 

Stadt abgeglichen und als Zielperspektive für die Stadt als mittel- und grundzent-

rale Versorgungsfunktion aufgegriffen.  

Die absatzwirtschaftliche Entwicklungsprognose wird für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ermittelt, um realistische Eingangsparameter zu verwenden und die 

Möglichkeit von Scheingenauigkeiten zu minimieren. Im Folgenden werden daher 

die Eingangsgrößen für das Prognosejahr 202821 einzeln erläutert. 

Einwohnerentwicklung22 

Zur Untersuchung der zukünftigen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft in der Stadt 

werden Prognosedaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zugrunde 

gelegt (siehe Abbildung 22). Die Prognosedaten orientieren sich an den bisherigen 

moderaten demografischen Entwicklungen und bieten daher eine realistische 

Grundlage. Diese geht von einer leicht negativen Einwohnerentwicklung von rd. -

0,46 % bis 2028 aus. Zwar ist die Bevölkerungsentwicklung damit nahezu gleich-

bleibend, von einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung ist jedoch auszuge-

hen, was nachfrageseitige Veränderungen mit sich bringt. 

 

 
21  Ein Prognosezeitraum von fünf Jahren erscheint aufgrund der dynamischen Entwicklung des Online-Handels 

und der aktuellen Unwägbarkeiten durch die Post-Covid-19-Pandemie-Phase sowie den kriegsbedingten und 

wirtschaftlichen Unwägbarkeiten als sachgerecht. Längere Prognosezeiträume erhöhen nach gutachterlicher 

Auffassung nicht die Qualität der Entwicklungsprognose. 
22  Die Einwohnerprognose wird aktuell durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen aktualisiert und kann 

zukünftig von der darstellten Entwicklung abweichen. 
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Abbildung 22: Einwohnerprognose für die Stadt Alfeld (Leine) 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Einwohnerprognose: siehe Legende. 

Entwicklung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft 

Der Nettoumsatz im Einzelhandel stagnierte zwischen den Jahren 2000 und 2010 

bei knapp über 400 Mrd. Euro pro Jahr. Seit etwa 2010 ist ein spürbarer Anstieg 

der einzelhandelsbezogenen Ausgaben festzustellen, sodass diese im Jahr 2019 

bei rd. 543,6 Mrd. Euro lagen (siehe Abbildung 23). Dies entspricht einem Wachs-

tum von rd. 19 % zwischen 2014 und 2019. Während die privaten Konsumausgaben 

von 2000 bis 2019 stetig angestiegen sind, zeigt sich im Jahr 2020 ein durch die 

Corona-Pandemie bedingter Rückgang um rd. 7 % (geschlossene Gastronomie, 

geringere Reisetätigkeit etc.). Im Jahr 2022 erreichten die privaten Konsumaus-

gaben wieder einen neuen Höchststand und liegen mit rd. 1.884 Mrd. Euro ober-

halb des Vor-Corona-Niveaus von 2019. In diesem Zusammenhang ist jedoch an-

zumerken, dass es im Jahr 2022 aufgrund der hohen Inflationsraten lediglich no-

minal ein größeres Kaufkraftwachstum zu verzeichnen war, real ergaben sich 

Kaufkraftverluste. Im Jahr 2023 zeichnen sich erst ab der zweiten Jahreshälfte 

wieder geringfügige reale Kaufkraftzuwächse ab. 

Im Gegensatz zu den leicht rückläufigen privaten Konsumausgaben stieg der Net-

toumsatz des Einzelhandels 2020 und 2022 weiter kontinuierlich an (jedoch mit 

umfänglichen Verschiebungen in digitale Absatzkanäle). Der Einzelhandelsanteil 

an den privaten Konsumausgaben liegt nach deutlichen Rückgängen in den 

2000er Jahren seit 2010 insgesamt relativ stabil bei rd. 31 %. Nur während der 

Corona-Pandemie lag der Anteil mit zwischenzeitlich rd. 35 % deutlich höher. Seit 

2021 sinkt er jedoch wieder und wird sich voraussichtlich wieder auf dem ur-

sprünglichen Niveau einpendeln.  

Der spürbar gestiegene absolute Einzelhandelsumsatz ist u. a. auf eine höhere 

Ausgabebereitschaft bei Lebensmitteln (z. B. Selbstversorgung im Rahmen des 

Home-Office), die Inflation, hohen Umsatzsteigerungen im Online-Handel und auf 
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das bisher insgesamt positive Konsumklima der letzten Jahre (ausgenommen die 

Jahre seit 2020) zurückzuführen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Net-

toumsatz im Einzelhandel sowohl den stationären als auch den Online-Einzelhan-

delsumsatz beschreibt. Die Online-Ausgaben haben sich im gleichen Zeitraum 

deutlich erhöht (s. u.). 

 
Abbildung 23: Entwicklung der privaten Konsumausgaben in Deutschland 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE). 

Von einem weiterhin positiven Konsumklima kann in den nächsten Jahren ange-

sichts aktueller Unsicherheiten (Nachwirkungen der Corona-Pandemie und Effek-

ten des Ukraine-Krieges wie Preissteigerungen, sinkende Reallöhne, hohe Energie-

kosten) nicht ausgegangen werden. Für die Ermittlung der absatzwirtschaftli-

chen Entwicklungsperspektive wird daher für die nächsten Jahre eine insgesamt 

stagnierende reale Entwicklung der privaten Konsumausgaben mit sortiments-

spezifischen Unterschieden angenommen. Während die stationär relevante Kauf-

kraft im Bereich Nahrungs- und Genussmittel z. B. in den nächsten Jahren auf-

grund der nur moderat zu erwartenden Steigerung des Online-Anteils weiter 

leicht ansteigt (lediglich gedämpft durch die steigenden Verbraucherpreise), ist 

insbesondere bei innenstadtaffinen Sortimenten (z. B. Bekleidung, Unterhal-

tungselektronik) von einem weiteren Rückgang der stationär relevanten Kauf-

kraft (insb. aufgrund des weiter zunehmenden Online-Anteils und allgemeiner 

Konsumzurückhaltung) auszugehen. 

Entwicklung der Flächenproduktivität 

In der Zeit von 2000 bis 2018 war bundesweit ein stetiges Wachstum der Ver-

kaufsflächen durch Erweiterung und Neuerrichtung von Einzelhandelsbetrieben 

zu beobachten. In den Jahren 2018 und 2019 ist eine leichte Stagnation der Ver-

kaufsfläche erkennbar, zwischen 2020 und 2021 ist ein leichter Rückgang der Ver-

kaufsfläche zu beobachten, der u. a. auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

zurückzuführen ist. Eine Rückkehr zum Trend des Verkaufsflächenwachstums ist 

nicht zuletzt aufgrund der dynamischen Entwicklung des Online-Handels (s. u.) 
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unwahrscheinlich. Die Umsatzentwicklung lag zwischen 2002 und 2014 unterhalb 

des Indexwertes von 2000 und stagnierte nahezu. Dies führte folglich dazu, dass 

die Flächenproduktivität bei steigenden Verkaufsflächen stetig abnahm. Der sta-

tionäre Einzelhandelsumsatz (und damit auch die Flächenproduktivität) ist in der 

Vergangenheit durch einen ausgesprochen intensiven Wettbewerb mit dem Ziel 

partieller Marktverdrängung der Konkurrenzanbieter gesunken. In den letzten 

Jahren hat sich diese Tendenz jedoch durch die dynamische und betriebstypolo-

gisch unterschiedliche Entwicklung deutlich ausdifferenziert und z. T. umgekehrt. 

Zwischen 2020 und 2021 ist ein signifikanter Rückgang der Umsätze sowie der 

Flächenproduktivität festzustellen, welche insbesondere auf die zeitweisen 

Schließungen von Teilen des Einzelhandels infolge der behördlichen Maßnahmen 

gegen die Corona-Pandemie zurückzuführen sind (vgl. Abbildung 24). 

 
Abbildung 24: Entwicklung der Flächenproduktivität im deutschen Einzelhandel 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE). 

Zukünftig kann daher von deutlichen Unterschieden bei der Entwicklung der 

Raumleistung ausgegangen werden. Dabei sind selbst in der gleichen Waren-

gruppe je nach Betreiber gegensätzliche Entwicklungen zu konstatieren. 

Entwicklung des Online-Handels 

Eine besondere Herausforderung für den stationären Einzelhandel stellt der On-

line-Handel dar, dessen Bedeutung in Deutschland im Verlauf der letzten Jahre 

stetig angewachsen ist. Im Jahr 2021 erreichte der Einzelhandelsumsatz im On-

line-Segment mit rd. 86,7 Mio. Euro (rd. 14,7 % des gesamten Einzelhandelsum-

satzes) seinen Höchststand. Nach einem Umsatzrückgang im Jahr 2022, der ins-

besondere mit der krisenbedingten allgemeinen Konsumzurückhaltung, steigen-

den Produktions- und Lieferkosten sowie einem gewissen „Nachholeffekt“ des 

stationären Handels nach den Lockdowns zu begründen ist, kann für das Jahr 

2023 wieder ein Wachstum des Online-Segments erwartet werden. Das Niveau 

des Jahres 2021 wird allerdings gemäß aktuellen Prognosen nicht erreicht (siehe 

Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Entwicklung des B2C-E-Commerce-Anteils am Einzelhandelsumsatz 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland (HDE); * Prognose. 

Der Anteil ist sortimentsspezifisch allerdings deutlich unterschiedlich ausgeprägt. 

Insbesondere in den Warengruppen Papier/Büro/Schreibwaren, Zeitungen/Zeit-

schriften, Bücher, Bekleidung, Schuhe/Lederwaren, Elektro/Leuchten/Haushalts-

geräte sowie Neue Medien/Unterhaltungselektronik ist der Anteil des Online-Han-

dels am Gesamtumsatz im Einzelhandel hoch und nimmt stetig zu. Damit sind vor 

allem zentrenrelevante Sortimente und im besonderen Maße innerstädtische 

Leitsortimente betroffen. Auf Grundlage von Daten des Handelsverbandes 

Deutschland und des Instituts für Handelsforschung ist im Jahr 2021 von bran-

chenspezifischen Online-Marktanteilen von rd. 37 bis 46 % in Segmenten wie z. B. 

Fashion & Accessoires, Unterhaltungselektronik und Freizeit & Hobby auszugehen. 

Im Bereich der kurzfristigen Bedarfsgüter ist ein noch dynamischeres Wachstum 

zu erwarten, allerdings von einem deutlich niedrigeren Ausgangsniveau aus. Es ist 

davon auszugehen, dass die im Zuge der weltweiten Krisen zu beobachtende Kon-

sumzurückhaltung in der Tendenz sowohl den stationären als auch den digitalen 

Einzelhandel trifft. An der Entwicklungsdynamik in den einzelnen Warengruppen 

wird sich somit mittelfristig nichts ändern. Die nachfolgende Abbildung zeigt die 

prognostizierte Entwicklung der Online-Anteile verschiedener Branchen bis 2027. 
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Abbildung 26: Prognostizierte Entwicklung des Online-Handels bis 2027 differenziert nach Sortimenten 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; auf Grundlage von Daten: Statistisches Bundesamt, Handelsverband Deutschland 

(HDE) 

Weltweite multiple Krisen 

Die derzeit weltweit multiplen Krisen wirken sich voraussichtlich langfristig auf 

angebots- und nachfrageseitige Aspekte aus. Während angebotsseitig ein verrin-

gertes Expansionsgeschehen in vielen Bereichen des Einzelhandels zu beobachten 

ist, das v. a. auf steigende Energiekosten und Bauzinsen sowie auf die allgemeine 

Konsumzurückhaltung in Deutschland zurückzuführen ist, ist nachfrageseitig v. a. 

aufgrund steigender Verbraucherpreise und inflationsbedingt sinkender Real-

löhne ein zurückhaltendes Konsumverhalten zu beobachten. Ob sich dieser Trend 

auch langfristig abzeichnet, bleibt abzuwarten. Absehbar werden die oben ge-

nannten Aspekte (u. a. Energiekrise, Wirtschaftskrise, Ukraine-Krieg) das Kon-

sumklima innerhalb des Prognosezeitraums bis 2028 deutlich negativ beeinflus-

sen. 

Weitere Strukturmerkmale im Einzelhandel 

Die Anforderungen an den Standort entwickeln sich aus dem Trend hin zu größe-

rer Mobilität sowie dem Wandel der Ansprüche an Preis, Sortimentsauswahl und 

Kopplungsmöglichkeiten. Entscheidende Standortkriterien für eine Neuansied-

lung im (zentren- und nahversorgungsrelevanten) Einzelhandel sind neben flä-

chenseitigen (Flächenangebot) und verkehrsseitigen (mikro- und makroräumliche 

Verkehrsanbindung, Parkplatzangebot) Aspekten in erster Linie absatzwirt-

schaftliche Rahmenbedingungen (Nähe zum Verbraucher, Kaufkraft, Einwohne-

rentwicklung, Siedlungsstruktur, Zentralität des Ortes). Nicht selten wird auch die 

Nähe zu weiteren Betrieben des Einzelhandels gesucht, um Kopplungseinkäufe zu 

ermöglichen. Zudem ist der Einzelhandel zunehmend von nationalen und interna-

tionalen Konzernen geprägt. Die Konzentrationstendenzen betreffen im beson-

deren Maße den Lebensmitteleinzelhandel. 

Mögliche warengruppenspezifische Entwicklungsperspektiven 

Die heutige Einzelhandelszentralität der Stadt beträgt rd. 105 %, wobei jedoch 

sortimentsspezifisch deutliche Unterschiede erkennbar sind. Hieraus erwachsen 

für einige Warengruppen mögliche Entwicklungsperspektiven in Form von Spiel-

räumen zur Ansiedlung oder Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben (siehe Ab-

bildung 27). 
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Sortimente des kurzfristigen Bedarfsbereiches sollen grundsätzlich von allen 

Kommunen, gemessen an der jeweiligen vor Ort verfügbaren Kaufkraft, im Sinne 

einer wohnortnahen Grundversorgung vollständig zur Verfügung gestellt werden. 

Die Vorgaben des LROP sehen in dem Zusammenhang für jeden grundzentralen 

Kongruenzraum eine Zentralität von 100 % vor. 

Für Sortimente des mittel- und langfristigen Bedarfsbereiches werden versor-

gungsstrukturelle Perspektiven der Zentralität je nach Sortiment zwischen 100 % 

und 150 % als angemessen erachtet. Diese begründet sich durch die Versorgungs-

funktion als Mittelzentrum. Ein Großteil der Kaufkraft im langfristigen Bedarfs-

bereich wird jedoch durch die Oberzentren gebunden. 

Aus der dargestellten warengruppenspezifischen Entwicklungsperspektive (siehe 

Abbildung 27) ergeben sich gewisse Entwicklungspotenziale für einige Waren-

gruppen.  

 
Abbildung 27: Warenspezifische Entwicklungsperspektive 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; PBS = Papier, Büro, Schreibwaren; GPK = Glas, Porzellan, Keramik; Sonstiges = u. a. 

Kfz-Zubehör. 

Für die Stadt Alfeld ergeben sich damit stadtentwicklungspolitisch und versor-

gungsstrukturell begründbare Entwicklungspotenziale v. a. in den Warengruppen 

Bekleidung, Bettwaren, Haus-/Bett-/Tischwäsche, Möbel, Neue Medien/Unter-

haltungselektronik sowie in der Warengruppe Uhren/Schmuck. 

Zusammenfassung der relevanten Rahmenbedingungen 

Eine zusammenfassende Übersicht zur Entwicklung der warengruppenspezifi-

schen Entwicklungsperspektive zugrunde gelegten Parameter ist der Tabelle 8 zu 

entnehmen. 
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Tabelle 8: Relevante Rahmenbedingungen für den absatzwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven der Stadt Al-
feld 

Rahmenbedingung Impuls 
Entwicklungsperspektive 

für die Stadt Alfeld bis 2028 

Demografische Entwicklung  Leicht negative Einwohnerentwicklung  
bei zunehmend höherem Anteil älterer Menschen 

Entwicklung der einzelhan-
delsrelevanten Kaufkraft  moderate Steigerung mit Zunahme des Online-Anteils und sortimentsbe-

zogenen Unterschieden (z. B. periodischer Bedarfsbereich) 

Entwicklung der Verkaufsflä-
chenansprüche der Anbieter  leichte Impulse bei Filialisten im kurzfristigen Bedarfsbereich, branchen-

übergreifend keine nennenswerten Impulse 

Entwicklung der 
Flächenproduktivität  Nennenswerte positive Entwicklung nur in ausgewählten Sortimentsberei-

chen (konjunkturbedingte Abschwächung erwartet) 

Entwicklung des  
Online-Handels  konstant steigender Online-Anteil mit deutlichen sortimentsspezifischen 

Unterschieden 

Versorgungsfunktion (Ziel-
perspektive)  sortimentsspezifische Entwicklungspotenziale im Rahmen des den qualifi-

zierten Grundbedarf umfassenden Versorgungsauftrages  

Weltweit multiple Krisen  
Absehbar sich fortsetzende weltweite Krisen beeinträchtigen das Kon-

sumklima und Lieferketten (aktuell u.a. Energiekrise, Wirtschaftskrise, Uk-
raine-Krieg und Covid-19-Pandemie) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

5.2.3 Warengruppenspezifische Entwicklungsperspektiven für die Stadt Al-
feld 

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten angebots- und nachfrageseitigen 

Rahmenbedingungen sowie möglichen Entwicklungsimpulse ergeben sich für die 

Stadt bis 2028 absatzwirtschaftliche Entwicklungsperspektiven, die in der Tabelle 

9 in qualitativer Form dargestellt werden. Auf eine quantitative Darstellung in 

Form von konkreten Verkaufsflächen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet, da 

diese fälschlicherweise in der Praxis häufig als Handlungsschwellen verstanden 

werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden eine qualitative Einordnung der ab-

satzwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven vorgenommen.  

Sta
dte

ntw
ick

lu
ngs-

 u
nd

Um
welt

sc
hutza

uss
ch

uss
es

05
.06

.20
25



 

Leitlinien für die künftige Einzelhandelsentwicklung 56 
 

Tabelle 9: Handlungsbedarfe für die Stadt Alfeld bis 2028 

Warengruppe 
Handlungs- 

bedarf 
Erläuterung 

Nahrungs- und Genussmittel ��� 

Geringer quantitativer Handlungsbedarf in Anbetracht der 
aktuellen Ausstattung: Erhalt und Weiterentwicklung der 

räumlichen und qualitativen Nahversorgung. Verbesserung 
des teilweise nicht mehr adäquaten Marktauftritts insbeson-

dere bei Märkten in integrierter Lage. 

Drogerie/Parfümerie/Kosmetik, 
Apotheken ��� 

Geringer quantitativer Handlungsbedarf in Anbetracht der 
aktuellen Ausstattung. Sicherung und Entwicklung des Droge-
riemarktes im zentralen Versorgungsbereich als bedeutender 

Magnetbetrieb. 

Sonstiger kurzfristiger Bedarfsbe-
reich ��� 

Sicherung der bestehenden Fachgeschäfte; mögliche Ergän-
zung um ein Fachgeschäft oder kleineren Fachmarkt (insb. 

Bücher) 

Fashion & Accessoires ��� 

Erhalt und Stärkung der Versorgungsfunktion, Potenzial bei 
Bekleidung für kleine oder einen größeren Fachmarkt, dage-
gen geringerer Handlungsbedarf hinsichtlich Schuhe/Leder-

waren, aufgrund der hohen Konkurrenz zum Online-Handel je-
doch geringes Expansionsgeschehen 

Heimwerk & Garten ��� 

Erhalt und Stärkung der Versorgungsfunktion im Bereich 
Baumarkt und Pflanzenartikel, Potenzial für weiteren großen 
Baumarkt eingeschränkt, Arrondierung des bestehenden An-

gebotes 

Freizeit & Hobby ��� 

Erhalt und Stärkung der bestehenden Strukturen, mögliche 
Ergänzung um Fachgeschäfte oder einen kleinen Fachmarkt 
(insb. Spielwaren), jedoch hohe Konkurrenz zum Online-Han-

del 

Gesundheit & Wellness ��� 

Geringer quantitativer Handlungsbedarf in Anbetracht der 
aktuellen Ausstattung, Arrondierung und Sicherung und quali-
tative Weiterentwicklung des bestehenden Angebotes (insb. 

hinsichtlich des demographischen Wandels) 

Wohnen & Einrichten ��� 

Potenzial insb. im Sortiment Möbel für mögliche Ergänzung 
um Fachgeschäfte/Fachmärkte; geringer Handlungsbedarf 
im Bereich GPK/Einrichtungszubehör, Arrondierung, Siche-

rung und qualitative Weiterentwicklung des Sortiments 

Elektronik & Haushaltsgeräte ��� 

Sicherung und qualitative Weiterentwicklung des Angebotes 
in der Warengruppe, aktuell nicht zeitgemäßer Marktauftritt 

des bestehenden Fachmarktes 

Uhren & Schmuck ��� 
Sicherung und Stärkung bestehender Fachgeschäfte, mögli-

che Ergänzung um ein Fachgeschäft 

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel. PBS= Papier, Büro, Schreibwaren; �= hoher Handlungsbedarf; �= geringer Hand-

lungsbedarf 

Die Ermittlung der warenspezifischen Entwicklungsperspektiven verdeutlicht 
Entwicklungsspielräume in verschiedenen Warengruppen. Für die Stadt bedeuten 
die Prognoseergebnisse zu den warengruppenspezifischen Entwicklungsperspek-
tiven, dass 

 die landes- bzw. regionalplanerisch zugewiesene Versorgungsfunktion der 

Stadt als Mittelzentrum in einigen Warengruppen durch neue Angebote und 

Verkaufsflächen erweitert und verbessert werden kann, 

 in den Warengruppen ohne ein nennenswertes quantitatives Entwicklungspo-

tenzial neue Angebote und Verkaufsflächen nur durch stärkere Umsatzumver-

teilungen im Bestand zu realisieren sind (dies trifft bei neuartigen oder spezi-

ellen Anbietern allerdings nur bedingt zu), 
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 bei einer deutlichen Überschreitung der ermittelten Entwicklungspotenziale 

durch eine Realisierung von Einzelhandelsvorhaben an nicht konzeptkonfor-

men Standorten ein stadtentwicklungspolitisch nicht zielführender Wettbe-

werb mit ggf. städtebaulich negativen Folgen und eingeschränkten Entwick-

lungsmöglichkeiten für den zentralen Versorgungsbereich der Stadt einerseits 

und die flächendeckende Nahversorgungsstruktur andererseits resultiert kön-

nen und 

 bei Warengruppen mit begrenzten Entwicklungspotenzialen der Standort-

frage im stadtentwicklungspolitischen Steuerungsgeschehen ein besonderes 

Gewicht beigemessen werden sollte. 

Generell muss die hier dargestellte absatzwirtschaftliche Entwicklungsperspek-

tive stets mit üblicherweise am Markt vertretenen Betriebstypen und -formen 

verknüpft werden – nicht jeder rechnerische Handlungsbedarf entspricht einem 

für die jeweilige Warengruppe üblichem Fachgeschäft oder Fachmarkt. Zudem 

legen Handelsunternehmen für ihre Markteintrittsstrategien bzw. Standortpla-

nungen ergänzende, hier nicht berücksichtigte Marktfaktoren zugrunde. Diese 

können durchaus zu unternehmerischen Ansiedlungsplanungen führen, die von der 

hier ermittelten Entwicklungsperspektive ggf. abweichen und städtebaulich nicht 

zwangsläufig verträglich sind.  

Vor dem Hintergrund der weiterhin dynamischen Entwicklung des Online-Handels 

sowie der konjunkturellen unsicheren Prognosen (Inflation, Ukraine-Krieg, weiter-

hin Corona-Pandemie) sind die ermittelten Prognosewerte als Anhaltswerte zu 

verstehen. Wie vorausgehend beschrieben, können und sollen die Prognosewerte 

keine „Grenze der Entwicklung“ darstellen, sondern vielmehr als Orientierungs-

wert verstanden werden. Auch Vorhaben, die das absatzwirtschaftlich tragfähige 

Entwicklungspotenzial überschreiten, können zur Verbesserung des Einzelhan-

delsangebots der gesamten Stadt beitragen, wenn sie mit den Zielen und Leitsät-

zen der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in der Stadt korrespondieren und 

sie an stadtentwicklungspolitisch gewünschten Standorten angesiedelt werden. 
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 Einzelhandelskonzept für die 
Stadt Alfeld (Leine) 
Aufbauend auf der Markt- und Standortanalyse und abgeleitet aus den Leitlinien 

für die künftige Einzelhandelsentwicklung werden im Folgenden ein Zentren- und 

Standortkonzept, eine Liste zentrenrelevanter und zentren- und nahversorgungs-

relevanter Sortimente sowie die bei Standortanfragen anzuwendenden Steue-

rungsleitsätze für die Stadt entwickelt. 

 ZENTRENKONZEPT 

Wesentlicher Bestandteil des Einzelhandelskonzeptes ist die räumliche und funk-

tionale Festlegung der zu empfehlenden künftigen zentralen Versorgungsberei-

che. Die hierbei zugrunde zulegenden Kriterien werden nachfolgend detailliert vor-

gestellt. 

6.1.1 Planungsrechtliche Einordnung und Festlegungskriterien von zentralen 
Versorgungsbereichen 

Innenstädte und Ortszentren sowie Neben- bzw. Stadtteilzentren sind als Aus-

prägung zentraler Versorgungsbereiche städtebaurechtliches Schutzgut im Sinne 

des BauGB und der BauNVO. An ihre Bestimmung bzw. Abgrenzung werden 

rechtliche Anforderungen gestellt, die sich aus bundesrechtlichen Normen und vor 

allem aus der aktuellen Rechtsprechung ergeben. Zentrale Versorgungsbereiche 

bilden die essenzielle Grundlage zur Konkretisierung der bauleitplanerischen Um-

setzung der empfohlenen Einzelhandelsentwicklung. 

Entwicklungen in Planungsrecht und Rechtsprechung 

Der Begriff des zentralen Versorgungsbereiches ist schon länger Bestandteil der 

planungsrechtlichen Normen (§ 11 Abs. 3 BauNVO) und beschreibt diejenigen Be-

reiche, die aus städtebaulichen Gründen vor mehr als unwesentlichen Auswirkun-

gen bzw. vor Funktionsstörungen geschützt werden sollen. Durch das Euro-

parechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) wurde der Begriff im Jahr 2004 in den 

bundesrechtlichen Leitsätzen zur Bauleitplanung (§ 2 Abs. 2 BauGB) sowie den 

planungsrechtlichen Vorgaben für den unbeplanten Innenbereich ergänzend ver-

ankert (§ 34 Abs.  3 BauGB). Durch die Novellierung des BauGB zum 01.01.2007 

wurde die „Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche“ schließlich 

auch zum besonders zu berücksichtigenden Belang der Bauleitplanung erhoben 

(§ 1 Abs.  6 Nr.  4 BauGB). Das Sicherungs- und Entwicklungsziel für zentrale Ver-

sorgungsbereiche berechtigt nunmehr zur Aufstellung einfacher Bebauungspläne 

nach § 9 Abs.  2a BauGB. Darüber hinaus sieht § 5 Abs.  2 BauGB vor, dass im Flä-

chennutzungsplan die Ausstattung des Gemeindegebiets mit zentralen Versor-

gungsbereichen dargestellt werden kann, um Einzelhandelskonzepten als infor-

melles Planungsinstrument ein stärkeres rechtliches Gewicht zu verleihen. 

Schließlich ist die hervorgehobene Bedeutung zentraler Versorgungsbereiche 

auch als Grundsatz der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 ROG) eine Leitvor-

stellung einer nachhaltigen Raumentwicklung. Nach dieser Vorschrift sind die 
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räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zen-

tren als zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen. 

Abbildung 28: Das hierarchisch abgestufte Zentren- und Standortsystem (modellhaft) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

Festlegungskriterien für zentrale Versorgungsbereiche 

In der planerischen Praxis der Zentrendefinition ergibt sich, je nach Größe und 

Struktur einer Kommune, ein hierarchisch abgestuftes System aus einem Innen-

stadt-/Ortszentrum, aus Neben- oder Stadtteilzentren sowie Grund- bzw. Nah-

versorgungszentren (siehe Abbildung 28). Zusammen mit den übrigen Einzelhan-

delsstandorten im Gebiet der Stadt bilden die zentralen Versorgungsbereiche das 

Standortsystem. 

Die einzelnen Zentrentypen unterscheiden sich hinsichtlich der Tiefe und der 

Breite der Versorgungsfunktion: 23 

1. Innenstadt-/ Ortszentren verfügen über einen großen Einzugsbereich 

(i. d. R. gesamtes Stadtgebiet/Stadtgebiet, ggf. weiteres Umland) und 

bieten regelmäßig ein breites Spektrum an Waren und Dienstleistungen 

des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfsbereiches an. 

2. Neben-/ Stadtteilzentren verfügen über einen mittleren Einzugsbereich 

(i. d. R. beschränkt auf bestimmte Stadtteile größerer Städte) und bieten 

regelmäßig ein größeres Spektrum an Waren und Dienstleistungen des 

kurz- und mittelfristigen (ggf. auch langfristigen) Bedarfsbereiches an. 

3. Grund-/ Nahversorgungszentren verfügen über einen kleinen Einzugsbe-

reich (i. d. R. beschränkt auf bestimmte Quartiere größerer Städte bzw. 

 
23  Vgl. Kuschnerus/Bischopink/Wirth 2018, S. 101. 
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Zentren kleinerer Orte) und bieten ein begrenztes Spektrum an Waren und 

Dienstleistungen des kurzfristigen (ggf. auch Teilbereiche des mittel- und 

langfristigen) Bedarfsbereiches an. 

Der Bundesgesetzgeber erläutert zu zentralen Versorgungsbereichen, dass sich 

ihre Festlegung 

 aus planerischen Festsetzungen in Bauleitplänen und Festlegungen in Raum-

ordnungsplänen, 

 aus sonstigen städtebaulichen oder raumordnerischen Konzepten (also insbe-

sondere Einzelhandelskonzepten), 

 oder aus nachvollziehbar eindeutigen tatsächlichen Verhältnissen ergeben 

kann.24 

Nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind zentrale Versor-

gungsbereiche i. S. d. § 34 Abs. 3 BauGB räumlich abgrenzbare Bereiche einer Ge-

meinde, denen aufgrund vorhandener Einzelhandelsnutzungen – häufig ergänzt 

durch diverse Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe – eine Versorgungs-

funktion über den unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt.25 

Bei der Beurteilung, ob ein Versorgungsbereich einen zentralen Versorgungsbe-

reich i. S. d. § 34 Abs. 3 BauGB bildet, bedarf es einer wertenden Gesamtbetrach-

tung der städtebaulich relevanten Gegebenheiten. Entscheidend für die Abgren-

zung eines zentralen Versorgungsbereiches ist, dass der Bereich eine für die Ver-

sorgung der Bevölkerung in einem bestimmten Einzugsbereich zentrale Funktion 

hat und die Gesamtheit der dort vorhandenen baulichen Anlagen aufgrund ihrer 

Zuordnung innerhalb des räumlichen Bereichs und aufgrund ihrer verkehrsmäßi-

gen Erschließung und verkehrlichen Anbindung in der Lage sind, den Zweck eines 

zentralen Versorgungsbereiches – sei es auch nur die Sicherstellung der Grund-  

oder Nahversorgung – zu erfüllen.26 

Die Funktionszuweisung eines zentralen Versorgungsbereiches setzt demnach 

eine integrierte Lage voraus. Ein isolierter Standort mit einzelnen Einzelhandels-

betrieben bildet keinen zentralen Versorgungsbereich, auch wenn dieser über ei-

nen weiteren Einzugsbereich verfügt und eine beachtliche Versorgungsfunktion 

erfüllt.27 

Ein zentraler Versorgungsbereich ist ein 

 räumlich abgrenzbarer Bereich, 

 der nach Lage, Art und Zweckbestimmung eine zentrale Funktion für einen 

bestimmten Einzugsbereich übernimmt, 

 eine integrierte Lage aufweist und durch vorhandene Einzelhandelsnutzung – 

häufig ergänzt durch Dienstleistungs- und Gastronomieangebote – geprägt 

ist. 

Grundsätzlich geht es dem Bundesgesetzgeber zufolge bei dem Schutz und der 

Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche im Kern darum, die Innenentwicklung 

 
24  Vgl. Bundestag 2004: Begründung zum Europarechtsanpassungsgesetz Bau 2004. Bundestagsdrucksache 

15/2250, S. 54. 
25  Vgl. BVerwG Urteil 11. Oktober 2007 – AZ: 4 C 7.07. 
26  Vgl. BVerwG Beschluss vom 20. November 2006 – AZ: 4 B 50.06. 
27  Vgl. BVerwG Urteil 11. Oktober 2007 – AZ: 4 C 7.07. 
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und die Urbanität der Gemeinden zu stärken und damit angesichts des demogra-

fischen Wandels und der geringeren Mobilität älterer Menschen auch die verbrau-

chernahe Versorgung der Bevölkerung zu sichern.28 

In der Planungspraxis ist die Beurteilung, ob bestimmte Lagen noch als zentrale 

Versorgungsbereiche mit der Funktion eines Grund- oder Nahversorgungszent-

rums einzustufen sind, zuweilen überaus anspruchsvoll. Regelmäßig ergeben sich 

Streitfälle bei zwar städtebaulich integrierten Bereichen mit einer historischen 

Zentrenfunktion, die aber nur über eine eingeschränkte Versorgungsfunktion über 

den unmittelbaren Nahbereich hinaus verfügen. Standortbereiche, die nicht über 

eine ausreichende Größe und ein Spektrum von Waren und Dienstleistungen so-

wie keinen marktgängigen Lebensmittelmarkt verfügen, können gemäß aktueller 

Rechtsprechung keine zentrale Versorgungsfunktion in größeren Städten über-

nehmen und sind somit bei fehlender Entwicklungsperspektive (z. B. in Form kon-

kreter Potenzialflächen) nicht als zentraler Versorgungsbereich einzustufen.29 

Sind die Definition und hierarchische Struktur von zentralen Versorgungsberei-

chen durch die erläuterte Rechtsprechung hinreichend gegeben, fehlen allgemein 

gültige Kriterien für eine räumliche Abgrenzung. Insbesondere für die Abgrenzung 

zentraler Versorgungsbereiche im Rahmen von Einzelhandelskonzepten sind diese 

unabdingbar, um eine transparente Vorgehensweise zu gewährleisten. In diesem 

Zusammenhang ist der konkrete Bezugsraum für die vom Gesetzgeber vorgese-

hene Schutzfunktion zu berücksichtigen. Wird im Rahmen des § 34 Abs. 3 BauGB 

auf die faktischen (tatsächlichen) Gegebenheiten abgestellt, ist hiervon abwei-

chend bei der Abgrenzung von zentralen Versorgungsbereichen im Rahmen eines 

Einzelhandelskonzeptes auch der Erhalt und die Entwicklung (i. S. d. § 1 Abs. 6 

Nr. 4 und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB, § 9 Abs. 2a sowie § 11 Abs. 3 BauNVO) sol-

cher zu betrachten. 

Abbildung 29 veranschaulicht ergänzend, inwiefern die Festlegung zentraler Ver-

sorgungsbereiche über die vereinfachte Beschreibung der Bestandsstruktur hin-

ausgeht. 

 
28  Vgl. Gesetzentwurf zur BauGB-Novelle 2007. Bundestagsdrucksache 16/2496, S. 10. 
29  Vgl. OVG NRW Urteil 15. Februar 2012 – AZ: 10 A 1770/09. 
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Abbildung 29: Methodik der Ableitung von zentralen Versorgungsbereichen 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

Im Rahmen der Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche werden daher – 

ausgehend von der Leitfunktion des Einzelhandels unter Berücksichtigung einer 

gewissen erforderlichen Nutzungsmischung und -dichte – folgende Kriterien zur 

Festlegung für zentrale Versorgungsbereiche zugrunde gelegt. 

Festlegungskriterien für zentrale Versorgungsbereiche 

Aspekte des Einzelhandels 

 Warenspektrum, Branchenvielfalt, räumliche Dichte und Anordnung des Ein-

zelhandelsbesatzes, 

 aktuelle und/oder zukünftig vorgesehene Versorgungsfunktion des Zentrums 

(räumlich und funktional). 

Sonstige Aspekte 

 Art und Dichte ergänzender öffentlicher wie privater Einrichtungen (wie etwa 

Dienstleistungen und Verwaltung, Gastronomie, Bildung und Kultur etc.), 

 städtebauliche Gestaltung und Dichte, Stadthistorische Aspekte sowie Auf-

enthaltsqualität des öffentlichen Raums, 

 integrierte Lage innerhalb des Siedlungsgebiets,  

 verkehrliche Einbindung in das öffentliche Personennahverkehrsnetz, verkehr-

liche Erreichbarkeit für sonstige Verkehrsträger, bedeutende Verkehrsanlagen 

wie etwa Busbahnhöfe und Stellplatzanlagen, 

 ggf. Einbezug potenzieller und städtebaulich vertretbarer Entwicklungsareale 

auch in Abhängigkeit von der empfohlenen Funktionszuweisung. 

Zur Darstellung der Gesamtattraktivität des zentralen Versorgungsbereiches 

werden ggf. auch Leerstände von Ladenlokalen und erkennbare städtebauliche 
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Missstände im Zentrum erfasst – sie verdichten qualitativ wie auch quantitativ 

die städtebaulich-funktionale Bewertungsgrundlage.30 

Eine sinnvolle Begrenzung in ihrer Ausdehnung erfahren zentrale Versorgungsbe-

reiche stets dadurch, dass Flächen, die nicht mehr im unmittelbaren, fußläufig er-

lebbaren städtebaulich-funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Berei-

chen eines Zentrums stehen und deren mögliche Entwicklung nicht mehr zur Stär-

kung des zentralen Versorgungsbereiches als Ganzem beitragen würden, nicht in 

die zentralen Versorgungsbereiche einbezogen werden sollten. Aus diesem 

Grunde werden auch städtebauliche Barrieren näher untersucht, die eine Begren-

zung eines zentralen Versorgungsbereiches begründen können.31 

Grundsätzlich sollte die Abgrenzung eines zentralen Versorgungsbereiches par-

zellenscharf vorgenommen werden, um der Anforderung späterer Bauleitplanver-

fahren an eine hinreichende Bestimmtheit und Bestimmbarkeit gerecht zu wer-

den. Von einer parzellenscharfen Abgrenzung sollte in begründeten Einzelfällen 

abgewichen werden, etwa wenn 

 kartografische Parzellenstrukturen nicht (mehr) mit realen Grundstücksnut-

zungen übereinstimmen (insofern ist neben der Parzellenstruktur auch die 

Baulichkeit vor Ort zugrunde zu legen), 

 in einem Bereich homogener Grundstückszuschnitte bestimmte einzelne 

Grundstücke den Rahmen sprengen, also etwa gegenüber der Mehrzahl der 

anderen besonders tief geschnitten sind, und daher nur in Teilen zum zentralen 

Versorgungsbereich hinzugefügt werden sollten oder 

 wenn potenzielle, empfohlene Entwicklungsflächen nur angeschnitten wer-

den. 

6.1.2 Zentrenstruktur der Stadt Alfeld (Leine) 

Das Einzelhandelskonzept für die Stadt aus dem Jahr 2012 definiert mit der In-

nenstadt Alfeld einen zentralen Versorgungsbereich innerhalb der Stadt Alfeld. 

Auf Grundlage der städtebaulichen Analyse (siehe Kapitel 4.5) und der Untersu-

chungsergebnisse hinsichtlich der dargestellten Festlegungskriterien für zentrale 

Versorgungsbereiche, wird im Rahmen des vorliegenden Konzeptes für die Stadt 

der zentrale Versorgungsbereich aus dem Jahr 2012 fortgeschrieben. Eine Erläu-

terung der Funktionszuweisung sowie eine ggf. erforderliche angepasste Abgren-

zung des zentralen Versorgungsbereiches erfolgt im Rahmen der Standortbe-

trachtung. 

6.1.3 Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt Alfeld (Leine) 

Der zentrale Versorgungsbereich Innenstadt Alfeld wurde bereits im EHK Alfeld 

2012 ausgewiesen und ist hinsichtlich der Ausdehnung der größte zusammenhän-

 
30  Das Bundesverwaltungsgericht hat die Auffassung des OVG NRW bestätigt, wonach die Verträglichkeitsbe-

wertung zu Vorhaben in Bezug auf zentrale Versorgungsbereiche im Einzelfall auch die konkrete städtebauli-

che Situation des betroffenen Versorgungsbereiches einbeziehen sollte, etwa wenn ein zentraler Versorgungs-

bereich durch Leerstände besonders empfindlich gegenüber zusätzlichen Kaufkraftabflüssen ist (vgl. BVerwG, 

Urteil 11. Oktober 2007 – AZ: 4 C 7.07). 
31  Als städtebauliche Barrieren wirken etwa Bahnanlagen, Gewässer, stark befahrene Hauptverkehrsstraßen, 

Hangkanten, Höhenversätze, nicht zugängliche Areale wie etwa größere Gewerbebetriebe oder Industrieanla-

gen usw. 

Sta
dte

ntw
ick

lu
ngs-

 u
nd

Um
welt

sc
hutza

uss
ch

uss
es

05
.06

.20
25



 

Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine) 64 
 

gende, städtebaulich integrierte Geschäftsbereich der Stadt. Dieser weist städ-

tebauliche Zentrenmerkmale wie z. B. eine gewisse städtebauliche Dichte und 

eine ausgeprägte Nutzungsmischung und urbanes Leben auf, wenngleich diese 

nicht in allen Lagebereichen gleichermaßen ausgeprägt sind. Eine detaillierte 

städtebauliche Analyse des zentralen Versorgungsbereiches findet sich in Kapitel 

4.5. 

Räumliche Ausprägung 

Der ZVB Innenstadt Alfeld umfasst nicht nur den Hauptgeschäftsbereich des Ein-

zelhandels, sondern auch Nebenlagen und Ergänzungsbereiche. Die Festlegungs-

empfehlung berücksichtigt diejenigen Bereiche mit der größten Einzelhandels-

dichte und Nutzungsvielfalt, insbesondere die Bereiche mit relevanten Kundenläu-

fen sowie wesentliche für die Gesamtfunktionalität des Zentrums wichtige zentr-

energänzende Funktionen. Die Festlegungsempfehlung orientiert sich im Wesent-

lichen an den vorhandenen Bestandsstrukturen unter Berücksichtigung der städ-

tebaulichen Zielstellungen für die Stadt. Die Abgrenzung aus dem bestehenden 

Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2012 hat sich grundsätzlich bewährt.  

Auf Grundlage der Bestandserhebung, der Standortmerkmale und Nutzungs-

strukturen sowie der Entwicklungsziele im Einzelnen wird die folgende, anhand 

der vorgestellten Kriterien (siehe Kapitel 6.1.1) begründete und geringfügig geän-

derte Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches vorgenommen: 

 Im Wesentlichen erstreckt sich der zentrale Versorgungsbereich im Norden 

auf den räumlichen Bereich innerhalb des historischen Wallrings. Im Süden 

schließt der ZVB den Bereich des sog. Kaiserhofs mit ein.  

 Im östlichen Bereich orientiert sich der zentrale Versorgungsbereich an den 

rückwärtigen Grundstücksgrenzen, die durch Einzelhandel oder zentrenergän-

zende Funktionen geprägt sind, insbesondere entlang der Holzer Straße, der 

Wallstraße und der Straße Am Mönchehof. Im Westen verläuft die Abgren-

zung entlang des Perkwalls. 

 Die Abgrenzung des ZVB bleibt somit unverändert und entspricht weiterhin 

der Abgrenzung des EHK 2012. 
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Für die Bauleitplanung ist eine genaue räumliche Festlegung des zentralen Ver-

sorgungsbereiches erforderlich. Diese wird in Abbildung 30 für die Innenstadt Al-

feld dargestellt.  

Abbildung 30: Räumliche Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt Alfeld 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023, Kartengrundlage: Stadt Alfeld. 

Auf Basis der Abgrenzung des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt Alfeld 

ergeben sich folgende Ausstattungskennwerte (siehe Tabelle 10). 

Tabelle 10: Ausstattungskennwerte des zentralen Versorgungsbereiches Innenstadt Alfeld 

Verkaufsfläche nach Bedarfsstufen Einzelhandelsstruktur absolut anteilig 

 

Anzahl der Betriebe* 57 48 % 

Gesamtverkaufsfläche in m²* 14.900 27 % 

Anzahl der Leerstände** 39 41 % 

Zentrenergänzende Funktionen 107 - 

   

   

  

Quelle: Darstellung und Berechnung Stadt + Handel; Daten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Verkaufsfläche auf 100 m² gerundet; * 

anteilig bezogen auf Gesamtstadt; ** anteilige Leerstandsquote bezogen auf Standortbereich. 

Innere Organisation 

Der Zentrale Versorgungsbereich Innenstadt Alfeld ist kein homogenes Gebilde, 

sondern kann in verschiedene Lagekategorien differenziert werden. Zur inneren 

Gliederung des zentralen Versorgungsbereiches werden die Hauptlage, die erwei-

terte Hauptlage, die Nebenlage sowie die Ergänzungsbereiche näher betrachtet 

(siehe Abbildung 31). Die Einordnung erfolgt dabei anhand der baulichen und han-

delsprägenden Strukturen der verschiedenen Lagebereiche. 

32 %

13 %

44 %

11 %

Nahrungs- und
Genussmittel

sonstiger kurzfristiger
Bedarfsbereich

mittelfristiger
Bedarfsbereich

langfristiger
Bedarfsbereich
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Abbildung 31: Innere Organisation der Innenstadt Alfeld 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023, Kartengrundlage: Stadt Alfeld. 

Die Hauptlage, die sich entlang der Sedanstraße und Leinstraße im westlichen 

Bereich der Innenstadt erstreckt, zeichnet sich durch frequenzsteigernde und fre-

quenzabhängige Nutzungen aus. Die Lage ist geprägt von einer Bündelung einzel-

handelsbezogener Nutzungen mit Magnetwirkung und einem hohen Filialisie-

rungsgrad. Außerdem zeichnet sich der Bereich durch einen hohen städtebaulich 

funktionalen Zusammenhang aus, welcher sich beispielsweise in einer hohen Ein-

zelhandelsdichte und eine dichte Bebauung äußert. 

Lagespezifische Empfehlungen: Hauptlage 

 Hauptlage als primärer Ansiedlungsraum für sämtliche Sortimente im ZVB In-

nenstadt  

 Sicherung und Stärkung der bestehenden Einzelhandelsfunktion  

 Profilierung der Hauptlage durch zielgruppenspezifische Angebote 

 Schwerpunkt: Qualitative, filialisierte und inhabergeführte Angebote 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch weitere städtebauliche Aufwertung 

des Zentrums  

 Herstellung einer Funktionsverbindung zwischen Planstandort REWE und der 

Hauptlage 

 Zielperspektive: Schwerpunktraum für klassische Handelsnutzungen und Auf-

enthalt 

Die Erweiterte Hauptlage umfasst den südlichen Bereich der Innenstadt Alfeld 

und wird westlich durch die Straße Ziegelmasch, südlich durch den Brunnenweg 

und nördlich sowie östlich durch den Walter-Gropius-Ring begrenzt. In diesem Be-

reich ist die Neuansiedlung eines Rewe-Marktes bis Ende 2024 geplant. Zudem 

befindet sich dort der Elektrofachmarkt Expert. Der Bereich zeichnet sich dadurch 

perspektivisch durch frequenzstarke Nutzungen und Fachmarktstrukturen aus. 

Mit der erweiterten Hauptlage und dem neuen Rewe-Markt besteht Potenzial zur 
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Stärkung des Zentralen Versorgungsbereichs (ZVB) und zur Bildung einer städte-

baulichen Knochenstruktur. 

Lagespezifische Empfehlungen: Erweiterte Hauptlage  

 Schwerpunktlage Nahrungs- und Genussmittel als Ergänzung zur Hauptlage  

 Sicherung und Stärkung der bestehenden Einzelhandelsfunktion insbesondere 

im Bereich der großformatigen Angebote (Lebensmittelfachmarkt, Elektro-

markt) 

 Stärkung der städtebaulich-funktionalen Verbindung zur Hauptlage als südli-

ches Eingangstor zum ZVB 

 Zielperspektive: Schwerpunktraum für Lebensmittelmarkt und Fachmarkt-

strukturen (soweit mit den Vorgaben der Seveso-III-Richtline vereinbar); Ver-

bindungsfunktion 

Die Nebenlage umfasst die Marktstraße, den Marktplatz, den Bereich über und 

unter der Kirche, die Kurze Straße, die Straße Winde, die Paulistraße sowie den 

Bereich entlang der Bahnhofstraße und des Walter-Gropius-Rings. Diese Bereiche 

sind durch weniger frequenzstarke Nutzungen und einen geringeren Filialisie-

rungsgrad geprägt. Zudem weisen sie einen schwächeren städtebaulich-funktio-

nalen Zusammenhang auf, was unter anderem in einer geringeren Handelsdichte 

zum Ausdruck kommt. Ein Magnetbetrieb fehlt in diesen Bereichen. 

Lagespezifische Empfehlungen: Nebenlage 

 Sicherung und Stärkung der bestehenden Einzelhandelsfunktion  

 Sicherung und Stärkung von kleinteiligen Einzelhandelsangeboten  

 Erhalt und Stärkung von zentrenergänzenden Funktionen bzw. der Funktions-

vielfalt (bspw. Gastronomie, Wochenmarkt) 

 Positivraum für arrondierende Nutzungen und Angeboten als funktionale Er-

gänzung zur Hauptlage 

 sofern möglich: Aktivierung von Leerständen, sofern nicht möglich Nachnut-

zung abseits des Einzelhandels  

 Zielperspektive „Kleinteiliger Handel“: Lagebereich im Schwerpunkt mit einer 

Funktionsmischung aus kleinteiligem Einzelhandel und zentrenergänzenden 

Funktionen 

Der Ergänzungsbereich umfasst die Lagen im ZVB Innenstadt, welche eine deut-

lich untergeordnete Handelsfunktion aufweisen und die Hauptlagen funktional er-

gänzen (u.a. Burgfreiheit, Hinter d. Schule, Holzer Straße, Perkstraße, Stände-

hausstraße). Der Fokus liegt hier auf den zentrenergänzenden Funktionen. 

Lagespezifische Empfehlungen: Ergänzungsbereich 

 Sicherung als ergänzender Lagebereich des Zentrums mit Schwerpunkt ein-

zelhandelsferne Nutzungen (insb. Kultur, öffentliche Einrichtungen, Dienst-

leister) 

 Fokus im Bereich des Einzelhandels:  Frequenzunabhängiger Einzelhandel mit 

Zielkundschaft 

 Weitere Stärkung des Lagebereichs als Aufenthaltsort und Inwertsetzung der 

historischen Struktur  

 Betonung der Eingangssituationen zur Innenstadt 
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 Nach Möglichkeit Verbesserung des städtebaulich-funktionalen Zusammen-

hangs zwischen den weiteren Hauptlagen (insb. Verbindung Hauptlage- er-

weiterte Hauptlage) 

 Zielperspektive: Schwerpunktraum für ergänzende Nutzungen, Eingangssitu-

ationen, Einzelhandel insb. Einzelhandel mit Zielpublikum. 

Entwicklungsziele und -empfehlungen 

Aufgrund der Versorgungsfunktion des Zentralen Versorgungsbereichs Innen-

stadt Alfeld für die Stadt ist vor allem die Sicherung und Weiterentwicklung im 

Sinne einer mittelzentralen Versorgungsfunktion eine künftige Herausforderung, 

aus welcher nachfolgende Erhaltungs- und Entwicklungsziele abgeleitet werden. 

Diese sollen in allen städtebaulichen und stadtentwicklungspolitischen Planungen 

der Stadt, die einen Bezug zur Innenstadt aufweisen, berücksichtigt werden. 

Entwicklungsziele Innenstadt Alfeld 

 Ausweisung des ZVB Innenstadt als zentraler Versorgungsstandort für die 

Stadt Alfeld mit einer mittelzentralen Versorgungsfunktion in den kurz-, mit-

tel- und langfristigen Bedarfsgütern 

 Sicherung und Erhöhung der Funktionsvielfalt des ZVB Innenstadt (Attrakti-

vierung Wohnen, Erhalt und Stärkung von Festen in der Innenstadt (z.B. Früh-

lingsfest), Sicherung und Stärkung der Aufenthaltsqualität, ggf. auch durch 

temporäre Maßnahmen) 

 Qualitative und branchenspezifische Abrundung des Einzelhandelsangebotes 

 Sicherung und Stärkung der Vielfalt an kleinen Fachgeschäften 

 Gleichzeitig Sicherung und Stärkung sowie Ansiedlung weiterer Magnetbe-

triebe  

 Erhalt und Stärkung der städtebaulich-funktionalen Verbindung 

 Umnutzung bestehender Leerstände ggf. auch durch Zwischennutzungen 

oder Nutzungen abseits des Einzelhandels 

 Fortführung der Modernisierung und Instandsetzung Gebäude und Ladenlo-

kale  

 NAHVERSORGUNGSKONZEPT 

Die derzeit bestehende Nahversorgungsstruktur wurde in Kapitel 4.6 bereits tie-

fergehend analysiert. Vor diesem Hintergrund werden im folgenden Kapitel Emp-

fehlungen zur Erhaltung und Verbesserung der Nahversorgung in der Stadt aus-

gesprochen. 

6.2.1 Nahversorgungsstandorte 

In der Stadt wird die Fortschreibung bzw. Ausweisung sogenannter Nahversor-

gungsstandorte geprüft. Dabei handelt es sich um Einzelhandelsstandorte von 

Lebensmittelmärkten (sowie zum Teil ergänzenden kleinteiligen Einzelhandelsbe-

trieben), die eine strukturell bedeutsame Nahversorgungsfunktion übernehmen, 

aber nicht die Anforderungen der Rechtsprechung an zentrale Versorgungsberei-

che erfüllen (siehe dazu auch Kapitel 6.1.1). Die gezielte Ausweisung solcher Nah-

Sta
dte

ntw
ick

lu
ngs-

 u
nd

Um
welt

sc
hutza

uss
ch

uss
es

05
.06

.20
25



 

Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine) 69 
 

versorgungsstandorte und die nähere planerische Befassung mit ihnen tragen be-

günstigend dazu bei, die Nahversorgung in der Stadt dauerhaft zu sichern sowie 

gezielt und nachfragegerecht weiterzuentwickeln.  

Die Prüfung von Nahversorgungsstandorten in diesem Bericht orientiert sich an 

den Bestandsstrukturen sowie an aktuellen Planvorhaben in der Stadt. Um auch 

zukünftige, zum Zeitpunkt der Konzeptausarbeitung noch nicht absehbare Stan-

dortentwicklungen bewerten zu können, werden im Folgenden die durch das Ein-

zelhandelskonzept vorgegebenen Kriterien für Nahversorgungsstandorte aufge-

führt. 

Kriterien für Nahversorgungsstandorte 

 Der Standort muss städtebaulich integriert sein: Der Standort muss im direk-

ten räumlich-funktionalen Zusammenhang zu größeren Gebieten mit Wohn-

bebauung stehen bzw. soll idealerweise größtenteils von Wohnbebauung um-

geben sein. Darüber hinaus soll eine fußläufige Anbindung an die zugeordne-

ten Wohnsiedlungsbereiche vorliegen (z. B. Fußwege, Querungshilfen über 

stark befahrene Straßen, keine städtebaulichen oder naturräumlichen Barrie-

ren). Bei einer perspektivischen bauleitplanerisch gesicherten Realisation der 

städtebaulichen Integration gilt dieses Kriterium ebenfalls als erfüllt. 

 Der Standort soll in das Netz des ÖPNV eingebunden sein: Der Standort ist in 

das Netz des ÖPNV eingebunden und verfügt über einen regelmäßig frequen-

tierten Haltepunkt in unmittelbarer Nähe zum Vorhabenstandort. Von einer 

immer noch ausreichenden ÖPNV-Anbindung ist bis zu einer Luftlinienentfer-

nung von 300 m zwischen Prüfstandort und ÖPNV-Haltepunkt auszugehen. 

Bei einer Entfernung von mehr als 300 m Luftlinie stellt sich die ÖPNV-Anbin-

dung als nicht mehr optimal dar.  

 Der Standort soll nicht zu stark in die Versorgungsfunktion zentraler Versor-

gungsbereiche eingreifen: Zentrale Versorgungsbereiche sind die primären 

Standortbereiche zur Sicherung der Nahversorgung. Nahversorgungsstan-

dorte sichern nachgeordnet die wohnortnahe Versorgung von Siedlungsberei-

chen, die (auch perspektivisch) nicht ausreichend durch zentrale Versorgungs-

bereiche versorgt werden. Diese Funktion ist bei einer zu großen Nähe von 

Nahversorgungsstandorten an zentrale Versorgungsbereiche i. d. R. nicht er-

füllt. Darüber hinaus können bei einer zu großen Nähe städtebaulich negative 

Wechselwirkungen zwischen Betrieben an Nahversorgungsstandorten und 

Betrieben in zentralen Versorgungsbereichen nicht ausgeschlossen werden. In 

dem Zusammenhang ist jedoch zu berücksichtigen, inwieweit in einem beste-

henden zentralen Versorgungsbereich entsprechende Versorgungsstrukturen 

bereits vorhanden sind, bzw. sich perspektivisch realisieren lassen. So kann ein 

Lebensmittelmarkt, der sich an einen zentralen Versorgungsbereich an-

schmiegt, grundsätzlich auch zu dessen Stärkung und Frequentierung beitra-

gen, wenn innerhalb des Zentrums keine entsprechenden Strukturen verortet 

sind und sich diese perspektivisch auch nicht realisieren ließen. Dies ist im Ein-

zelfall zu prüfen und städtebaulich zu bewerten. 

 Ausrichtung auf Nahversorgung: Das Einzelhandelsangebot eines Lebensmit-

telmarktes (Bestand/geplant) ist überwiegend auf die Nahversorgung ausge-

richtet. Dieses Kriterium gilt als erfüllt, wenn mind. 90 % der Verkaufsfläche 
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für den kurzfristigen Bedarf aufgewendet werden. Hiervon abweichen können 

max. Fachgeschäfte. 

 Der Standort soll wesentlich zur Sicherung bzw. Optimierung der Nahversor-

gung beitragen: Das Kriterium ist als erfüllt anzusehen, wenn der Standort die 

Nahversorgung als Ganzes verbessert bzw. sichert. Dabei muss ein überwie-

gender Teil folgender Teilkriterien erfüllt sein: 

- Sicherung/Optimierung der räumlichen Nahversorgung: Ein nicht unerheb-

licher Anteil der Bevölkerung im fußläufigen Nahbereich des Standortes 

soll insb. durch diesen Standort versorgt werden.  

- Sicherung/Optimierung der quantitativen Nahversorgung: Der (Vorha 

ben-)Betrieb am Standort soll im situativen Nahbereich zur Verbesserung 

der räumlichen – insbesondere fußläufigen bzw. wohnortsnahen Nahver-

sorgung – beitragen. Es wird als Orientierungswert eine Kaufkraft-

abschöpfung von 50% im jeweils situativen Nahbereich angenommen. 

- Sicherung/Optimierung der qualitativen Nahversorgung: Der (Vorha 

ben-) Betrieb am Standort soll zur Verbesserung des Betriebstypenmixes, 

z. B. bei fehlendem oder nicht marktgängigem Lebensmittelvollsortimen-

ter, bzw. zum Erhalt attraktiver Nahversorgungsstrukturen beitragen. 

Im Rahmen der Konzeptfortschreibung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt 

werden Nahversorgungsstandorte im Stadtgebiet identifiziert und ausgewiesen. 

Dabei handelt es sich um Ansiedlungen von strukturprägenden bzw. großflächi-

gen Lebensmittelmärkten in städtebaulich integrierter Lage, die zum Teil durch 

kleinteilige Einzelhandelsbetriebe und zentrenergänzende Funktionen ergänzt 

werden. Die solitären Nahversorgungsstandorte übernehmen eine wichtige Funk-

tion im Rahmen der wohnortnahen Grundversorgung.  

Prüfung Standortbereich Hildesheimer Straße 

Am Nahversorgungsstandort Hildesheimer Straße befindet sich ein Lebensmittel-

supermarkt (Edeka) sowie eine Bäckerei, ein Blumen- sowie Zeitungsgeschäft. 

Der Standort befindet sich östlich der Kernstadt, umgeben von Wohnbebauung 

und einer leichten gewerblichen Prägung im Osten, womit er sich in städtebaulich 

integrierter Lage befindet. Der Standort gewährleistet eine qualitativ und quan-

titativ hochwertige Nahversorgung durch ein vollsortimentiertes Angebot, und 

nimmt eine wichtige Nahversorgungsfunktion für die nordöstliche Kernstadt ein. 

Die Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz ist durch die Bushaltestelle 

Neuer Friedhof/Hildesheimer Straße in 200 Metern Entfernung sichergestellt. So-

mit erfüllt dieser Standort die Anforderungen an Nahversorgungsstandorte und 

wird daher als Nahversorgungsstandort Hildesheimer Straße ausgewiesen. 
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Abbildung 32: Bewertung des Standorts Hildesheimer Straße (Edeka) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Kartengrundlage: Stadt Alfeld (Leine). 

Tabelle 11: Bewertung des Standorts Hildesheimer Straße (Edeka) 

Standortmerkmale 

Städtebauliche Integration  

ÖPNV-Erreichbarkeit  

Ausrichtung auf Nahversorgung  

Sicherung/Optimierung der Nahversorgung  
Eignung als Nahversorgungsstandort  
Ausweisung als Nahversorgungsstandort  

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Entwicklungsziele und -empfehlungen 

 Ausweisung als Nahversorgungsstandort Hildesheimer Straße 

 Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung des Angebotes entsprechend 

der Versorgungsfunktion. 
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Prüfung Standortbereich August-Wegener-Straße  

Am Standortbereich August-Wegener-Straße befindet sich ein Lebensmitteldis-

counter (Aldi Nord). Der Standort liegt im Osten am Siedlungsrand und ist im 

Norden von Wohnbebauung und im Osten von Seniorenwohnen umgeben und be-

findet sich somit in städtebaulich integrierter Lage. Der Standort sichert insbe-

sondere die quantitative Versorgungsfunktion für die Ortsteile Langenholzen und 

Sack, bietet aufgrund des discountorientieren Angebotes jedoch nur eine bedingte 

qualitative Versorgung. Die Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz ist 

durch die Bushaltestellen Senator-Behrens-Straße oder Langenholzen in jeweils 

etwa 600 Metern Entfernung gewährleistet, aufgrund der Entfernung zu den bei-

den Bushaltestellen ist die Anbindung jedoch nicht als optimal zu werten. Aktuell 

bestehen jedoch Bestrebungen im unmittelbaren Umfeld des Lebensmittelmark-

tes ein zusätzliches Haltestellenpaar zu schaffen. Der Standortbereich erfüllt so-

mit weitgehend die Anforderungen an Nahversorgungsstandorte und wird daher 

als Nahversorgungsstandort August-Wegener-Straße ausgewiesen. 

Abbildung 33: Bewertung des Standorts August-Wegener-Straße (Aldi Nord) 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023; Kartengrundlage: Stadt Alfeld (Leine). 
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Tabelle 12: Bewertung des Standorts August-Wegener-Straße (Aldi Nord) 

Standortmerkmale 

Städtebauliche Integration  

ÖPNV-Erreichbarkeit  

Ausrichtung auf Nahversorgung  

Sicherung/Optimierung der Nahversorgung  
Eignung als Nahversorgungsstandort  
Ausweisung als Nahversorgungsstandort  

Quelle: Darstellung Stadt + Handel  

Entwicklungsziele und -empfehlungen 

 Ausweisung als Nahversorgungsstandort August-Wegener-Straße 

 Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung des Angebotes entsprechend 

der Versorgungsfunktion. 

 Verbesserung der ÖPNV-Anbindung: In dem Zusammenhang wird aktuell 

die Installation eines weiteren Bushaltestellenpaars im unmittelbaren Um-

feld des Lebensmittelmarktes geprüft. 

Prüfung Standortbereich Im Perk  

In der Stadt Alfeld (Leine) ist die Verlagerung und Erweiterung eines LIDL-Mark-

tes von der Hannoversche Straße 46 an den Standort Im Perk geplant. In diesem 

Zuge ist ebenfalls die Ansiedlung eines dm-Marktes am neuen Standort vorgese-

hen. Die städtebaulichen Entwicklungszielstellungen der Stadt Alfeld (Leine) sind 

in dem Zusammenhang die Verbesserung der Versorgungssituation durch eine 

Verlagerung eines bislang nicht integrierten Lebensmittelmarktes in eine inte-

grierte Lage sowie die Stärkung des städtischen Versorgungsangebotes im Be-

reich der Drogeriewaren.  

Das Umfeld des Vorhabenstandortes wird neben Wohnbebauung auch durch Ge-

werbenutzungen und einen Kleingartenverein geprägt. Der Anschluss an das Netz 

des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erfolgt über die nahegelegene 

Bushaltestelle „Perkwall/Sedanstraße“ rd. 300 m südöstlich des Vorhabenstan-

dortes. Hier verkehren zahlreiche Buslinien. Die Erreichbarkeit mittels ÖPNV ist 

daher als ortsüblich zu bezeichnen. Der Standort würde eine Versorgungsfunktion 

für die nördliche Kernstadt und den bisher unterversorgten Ortsteil Eimsen ein-

nehmen.  

Der nächstgelegene zentrale Versorgungsbereich ist die Innenstadt Alfeld rd. 

300 m südöstlich des Vorhabenstandortes. Wechselwirkungen mit dem dortigen 

bisher einzigen strukturprägenden Drogeriemarkt in Alfeld sind zu erwarten, je-

doch ist die Ansiedlung eines weiteren Drogeriemarktes aufgrund des Störfallbe-

triebes und der kleinteiligen Innenstadtstruktur aus fachlicher Sicht kaum um-

setzbar. Die genauen vorhabenbedingten Auswirkungen auf den zentralen Ver-

sorgungsbereich sind durch eine Auswirkungsanalyse festzustellen.     
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Der Standortbereich erfüllt insgesamt die Anforderungen an Nahversorgungs-

standorte und wird daher als perspektivischer Nahversorgungsstandort Im Perk 

ausgewiesen. 

 

Abbildung 34: Bewertung des Standorts Im Perk (Lidl, dm) 

Quelle: Darstellung: Stadt + Handel; Kartengrundlage: OpenStreetMap – veröffentlicht unter ODbL. 

Tabelle 13: Bewertung des Standorts Im Perk (Lidl, dm) 

Standortmerkmale 

Städtebauliche Integration  

ÖPNV-Erreichbarkeit  

Ausrichtung auf Nahversorgung  

Sicherung/Optimierung der Nahversorgung  
Eignung als Nahversorgungsstandort  
Ausweisung als perspektivischer Nahversorgungsstandort  

Quelle: Darstellung Stadt + Handel 

Entwicklungsziele und -empfehlungen 

 Ausweisung als perspektivischer Nahversorgungsstandort Im Perk 

 Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung des Angebotes entsprechend 

der Versorgungsfunktion. 

6.2.2 Handlungsprioritäten 

Da bei einem Überschreiten absatzwirtschaftlicher Entwicklungsspielräume be-

zogen auf die gesamte Stadt oder kleinräumige Umsatzumverteilungen städte-
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baulich relevante Größenordnungen erreicht werden, die wiederum mit Betriebs-

schließungen und Trading-Down-Effekten einhergehen können, sollten die zukünf-

tigen Ansiedlungsbemühungen der Stadt aus einer nach Handlungsprioritäten ab-

gestuften Strategie bestehen. Im Sinne der übergeordneten Entwicklungszielstel-

lung zur Einzelhandelsentwicklung sowie unter Beachtung der vorrangigen Ver-

sorgungsfunktion, der Steuerungsleitsätze und der absatzwirtschaftlichen Ent-

wicklungspotenziale werden für die Nahversorgung daher nachfolgende Empfeh-

lungen für die Weiterentwicklung ausgesprochen: 

Empfehlungen zur Nahversorgung in der Stadt Alfeld 

Ziel 1: Fokus der Nahversorgung auf den zentralen Versorgungsbereich 

 Sicherung und Weiterentwicklung des zentralen Versorgungsbereichs 

 Vermeidung von Funktionsverlusten, die durch neue Ansiedlungen außerhalb 

des zentralen Versorgungsbereichs resultieren könnten 

 Verbesserung der Standortrahmenbedingungen, insbesondere Verbesserung 

der Zugänglichkeit für ältere Personengruppen im Zuge des demografischen 

Wandels 

Ziel 2: Integrierte Nahversorgungsstandorte außerhalb des zentralen Versor-

gungsbereichs sichern und bedarfsgerecht weiterentwickeln 

 Entwicklung, Sicherung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Nahver-

sorgungsstandorten 

 Vermeidung von Funktionsverlusten, die durch neue Ansiedlungen an städte-

baulich-funktional nicht gewünschten Standorten resultieren könnten 

 Verbesserung der Standortrahmenbedingungen, insbesondere Verbesserung 

der Zugänglichkeit für ältere Personengruppen im Zuge des demografischen 

Wandels 

 gleichzeitig schädliche Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich  

oder die Nahversorgung (auch in Nachbargemeinden) vermeiden 

Ziel 3: Keine Ansiedlung sowie restriktiver Umgang mit Erweiterungen in dezent-

ralen Lagen (unter Beachtung möglicher Planungsschäden) 

 In dezentralen Lagen sollen keine Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs-

relevantem Hauptsortiment angesiedelt werden 

 Mögliche Ausnahmen: Tankstellenshops, Kioske, Hofläden 

Sonstige Empfehlungen: 

 Grundsätzlich: Neuansiedlungen/Verlagerungen zur Versorgung des Gebietes 

(ohne negative Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich oder die 

Nahversorgung) 

 Qualitative Weiterentwicklung der Nahversorgung im Hinblick auf Moderni-

tät, Betriebstypenmix, Andienung, Parkplätze und Service 

 Sicherung, Stärkung und Weiterentwicklung von alternativen Angeboten 

(bspw. 24-h Markt, Hofläden, Lebensmittelhandwerkern mit erweitertem Sor-

timentsangebot, Lieferdienste) in kleineren Ortsteilen bzw. Randbereichen 

ohne das Kaufkraftpotenzial für einen eigenen marktgängigen „Standard“-

Lebensmittelmarkt 

Für diese Empfehlungen gelten zugleich die Steuerungsleitsätze (siehe Kapitel 

6.4.2), die ein ausgewogenes Regularium zum Schutz und zur Entwicklung sowohl 

des zentralen Versorgungsbereiches als auch der wohnortnahen Versorgung in 
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der Fläche beinhalten. Zudem wird empfohlen, die vorstehenden Entwicklungs-

ziele durch entsprechende bauleitplanerische Festsetzungen umzusetzen. 

 SONDERSTANDORTKONZEPT 

Neben dem zentralen Versorgungsbereich und den Nahversorgungsstandorten 

bestehen in der Stadt drei weitere strukturprägende Einzelhandelsagglomeratio-

nen mit einem gewissen Standortgewicht bzw. mit einer perspektivischen Bedeu-

tung für den Einzelhandel. Zur Erhöhung der Attraktivität des Einzelhandelsstan-

dortes der Stadt kann die Angebotsergänzung mit großflächigen Betrieben mit 

nicht zentrenrelevantem und nicht zentren- und nahversorgungsrelevantem 

Hauptsortiment im Rahmen der absatzwirtschaftlichen Entwicklungspotenziale 

eine wichtige Rolle spielen. Hier ist aus städtebaulicher und stadtentwicklungspo-

litischer Sicht eine Bündelung dieser Angebote an ausgewählten Standorten sinn-

voll.  

Im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt werden die drei Sonder-

standorte aus dem EHK 2012 fortgeschrieben. Die grundsätzlichen Entwicklungs-

zielstellungen sind bei der Entwicklung aller bestehenden und zukünftigen Son-

derstandorte zu beachten. Nachfolgend werden die empfohlenen Sonderstand-

orte mit den wesentlichen Rahmenbedingungen sowie weiteren standortspezifi-

schen Entwicklungsempfehlungen dargestellt.  

6.3.1 Sonderstandort Neue Wiese/Limmerburg 

 
Abbildung 35: Sonderstandort Neue Wiese/Limmerburg 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023, aktualisiert 08/2024; Kartengrundlage: Stadt 

Alfeld (Leine). 

Der Standortbereich Neue Wiese/Limmerburg befindet sich westlich der Kern-

stadt in dezentraler Lage. Durch die direkte Lage an der B 3 und der Hannoversche 

Straße besteht eine sehr gute verkehrliche Anbindung an das überörtliche Stra-

ßennetz, aber auch die Innenstadt ist gut erreichbar. Der Standort verfügt über 
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eine Versorgungsfunktion für das westlich angrenzende Wohngebiet, ist darüber 

hinaus jedoch eher auf Autokunden ausgerichtet. 

Der Angebotsschwerpunkt liegt in den Sortimenten Baumarktsortiment i.e.S., 

Pflanzen- und Gartenbedarf und Nahrungs- und Genussmitteln. Ergänzt wird das 

Angebot durch Fachmärkte im Sortiment Bekleidung sowie Schuhe und Lederwa-

ren. Damit umfasst der Standort einen Angebotsschwerpunkt im mittelfristigen 

Sortimentsbereich, weist in hohem Maße jedoch auch nahversorgungsrelevante 

sowie innerstädtische Leitsortimente auf. Der zentral gelegene Lebensmitteldis-

counter Lidl wird voraussichtlich seinen Standort an den Nahversorgungsstandort 

Im Perk verlagern. In dem Zusammenhang wird eine Nachnutzung mit nicht zen-

tren- und nicht zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment empfoh-

len.  

Durch die Ausrichtung auf Autokunden und die funktionale Gestaltung der Ge-

bäude ist das Erscheinungsbild funktional gestaltet, weshalb der Standort nur 

eine geringe Aufenthaltsqualität bietet. Zudem weisen einzelne Fachmärkte einen 

nicht mehr zeitgemäßen Marktauftritt auf.  

Der Standort wird als Sonderstandort fortgeschrieben. Im Südosten wird die Ab-

grenzung des Sonderstandortes um zwei Flurstücke verkleinert, auf beiden Flur-

stücken wird von Seiten der Stadt Alfeld keine Entwicklung von Einzelhandelsbe-

trieben angestrebt. Für den Sonderstandort werden folgende Entwicklungsemp-

fehlungen ausgesprochen: 

Entwicklungsempfehlungen Neue Wiese/Limmerburg 

 Positivstandort für Einzelhandel mit nicht zentren- und nicht zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment 

 Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsor-

timent haben Bestandsschutz, geringfügige Veränderungen im Rahmen von 

Modernisierungsmaßnahmen sollen zum Erhalt der genehmigten Nutzung 

möglich sein. 

 Restriktiver Umgang mit Neuansiedlungen und wesentlichen Verkaufsflächen-

erweiterungen von Betrieben mit zentrenrelevantem sowie zentren- sowie 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment. 
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6.3.2 Sonderstandort Limmer-West 

 
Abbildung 36:  Sonderstandort Limmer-West 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023, aktualisiert 08/2024; Kartengrundlage: Stadt 

Alfeld (Leine). 

Der Sonderstandort liegt im Süden des Ortsteils Limmer in dezentraler Lage in 

gewerblich/industriell geprägtem Umfeld. Aufgrund der Lage an der B3, ausrei-

chenden Parkplätzen und der Bushaltestelle Limmer ist er mit dem MIV sowie dem 

ÖPNV gut erreichbar. Der Angebotsschwerpunkt liegt in den Sortimenten zoolo-

gischer Bedarf, Pflanzen-/Gartenbedarf und Sportartikel/Fahrräder/Camping. 

Somit ist der Standort geprägt von Angebotsstrukturen überwiegend im mittel-

fristigen Bedarfsbereich. Die Versorgungsfunktion im kurzfristigen Bedarfsbe-

reich beschränkt sich auf das Sortiment Blumen/zoologischer Bedarf. Aufgrund 

geringer Angebotsstrukturen im nördlichen Bereich wird die Abgrenzung entlang 

des Brunker Stieges gekürzt. Der Standort wird als Sonderstandort fortgeschrie-

ben. Für den Bereich werden folgende Entwicklungsempfehlungen ausgespro-

chen: 

Entwicklungsempfehlungen Sonderstandort Limmer-West 

 Positivstandort für Einzelhandel mit nicht zentren- und nicht zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment 

 Fokus auf Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Versorgungs-

funktion (i.S. der städtischen Gesamtzentralität) 

 Restriktiver Umgang mit Neuansiedlungen und wesentlichen Verkaufsflächen-

erweiterungen von Betrieben mit zentrenrelevantem sowie zentren- sowie 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment. 

Sta
dte

ntw
ick

lu
ngs-

 u
nd

Um
welt

sc
hutza

uss
ch

uss
es

05
.06

.20
25



 

Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine) 79 
 

6.3.3 Sonderstandort Am Bahnhof 

 
Abbildung 37:  Sonderstandort Am Bahnhof 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; Bestandsdaten: Erhebung Stadt + Handel 04/2023, aktualisiert 08/2024; Kartengrundlage: Stadt 

Alfeld (Leine). 

Der Sonderstandort Am Bahnhof befindet sich südwestlich der Kernstadt in teil-

integrierter Lage am Bahnhof Alfeld und weist einen gewissen räumlich-funktio-

nalen Bezug zur südlich gelegenen Wohnbebauung auf. Aufgrund der Lage am 

Bahnhof und ausreichenden Parkplätzen ist die Erreichbarkeit mit MIV als auch 

ÖPNV gegeben. Der Angebotsschwerpunkt liegt im Sortiment Nahrungs- und Ge-

nussmittel (Netto, Getränke-Quelle, Kiosk) und Möbel, womit der Standort von 

Angebotsstrukturen im kurz- und langfristigen Bedarfsbereich geprägt ist. Das 

funktionale Erscheinungsbild des Standorts beeinträchtigt die Aufenthaltsquali-

tät. Er übernimmt die Versorgungsfunktion für den Durchgangsverkehr und das 

südwestliche Gebiet der Kernstadt, das jedoch vorwiegend gewerblich und indust-

riell geprägt ist. Zudem gibt es angrenzend strukturprägenden Leerstand. Da das 

Gebäude unter Denkmalschutz steht, sind die Entwicklungsmöglichkeiten für 

großflächigen Einzelhandel jedoch eingeschränkt. Die Abgrenzung des Sonder-

standortes wird im Nordwesten aufgrund gewerblicher Nutzung eingeschränkt. 

Der Standort wird als Sonderstandort fortgeschrieben. Für den Bereich werden 

folgende Entwicklungsempfehlungen ausgesprochen: 

Entwicklungsempfehlungen Sonderstandort Am Bahnhof 

 Positivstandort für Einzelhandel mit nicht zentren- und nicht zentren- und 

nahversorgungsrelevanten Hauptsortiment 

 Lebensmittelmarkt weist eine gewisse Versorgungsfunktion für das westliche 

Stadtgebiet auf, im Falle einer Planung einer Verkaufsflächenerweiterung 

sollte eine vorhabenspezifische Bewertung im Rahmen einer Auswirkungsana-

lyse erfolgen 

 Restriktiver Umgang mit Neuansiedlungen und Verkaufsflächenerweiterun-

gen von Einzelhandel mit zentrenrelevantem Hauptsortiment 
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 Reaktivierung des denkmalgeschützten Gebäudes im nördlichen Standortbe-

reich (auch außerhalb des Einzelhandels)  

 SORTIMENTSLISTE 

Zur Feinsteuerung von Einzelhandelsvorhaben ist die Definition der in der Stadt 

als zentrenrelevant, als zentren- und nahversorgungsrelevant sowie als nicht zen-

trenrelevant und als nicht zentren- und nahversorgungsrelevant zu bewertenden 

Sortimente in Form einer Sortimentsliste erforderlich. Erst mit Vorliegen einer sol-

chen Sortimentsliste kann in der Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsver-

fahren im Zusammenspiel mit den Steuerungsleitsätzen festgestellt werden, ob 

ein geplantes Vorhaben oder eine Standortplanung den Zielen und Empfehlungen 

dieses Konzeptes entspricht. Dabei wird die Sortimentsliste aus dem Einzelhan-

delskonzept 2012 in modifizierter Form fortgeschrieben. 

6.4.1 Methodische Herleitung 

Bei der Herleitung der Sortimentsliste ist zum einen die Einzelhandelsstruktur von 

Bedeutung, insbesondere hinsichtlich der Verkaufsflächenanteile der Sortimente 

und der Sortimentsschwerpunkte nach städtebaulichen Lagen. Zudem ist es er-

forderlich, die künftigen Entwicklungsoptionen von Branchen und Standorten im 

Zusammenhang mit der Zielperspektive des Einzelhandelskonzeptes zu beachten, 

um die Sortimente bezüglich ihrer Zentrenrelevanz festzulegen. Es können hierbei 

auch solche Sortimente als zentrenrelevant begründet werden, die noch nicht  

oder nur in geringem Maße in einem zentralen Versorgungsbereich vorhanden 

sind, die aber aufgrund ihrer strategischen Bedeutung künftig dort verstärkt an-

gesiedelt werden sollen. Bei der Bewertung der künftigen Zielperspektive ist aller-

dings zu beachten, dass die anzustrebende Entwicklung realistisch erreichbar sein 

sollte. 

Bei der Herleitung der Sortimentsliste ist außerdem zu beachten, dass Sortimente 

nicht nur für sich allein genommen bewertet werden sollten, sondern dass sich ihre 

Zentrenrelevanz oder Zentren- und Nahversorgungsrelevanz teilweise zusätzlich 

aus der Kopplung mit anderen Sortimenten begründet. 

Beurteilungskriterien für die Zentrenrelevanz von Sortimenten 

Zentrenrelevant sind in der Regel Sortimente, 

 die einen zentralen Versorgungsbereich städtebaulich-funktional im Bestand 

strukturell prägen, 

 die eine hohe Kundenfrequenz in einem zentralen Versorgungsbereich bewir-

ken, 

 die einen geringen Flächenanspruch haben und sich in einen Zentrumsbereich 

räumlich integrieren lassen, 

 die für einen attraktiven Branchenmix und damit die Attraktivität eines Zent-

rums notwendig sind, 

 die vom Kunden überwiegend auch ohne Pkw transportiert werden können 

und 

 die in einem Zentrum kaum oder noch gar nicht angesiedelt sind, dort aber 

aufgrund der städtebaulichen Zielperspektive künftig stärker ausgebaut wer-

den sollen. 
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Zentren- und nahversorgungsrelevant sind in der Regel Sortimente, 

 die den Merkmalen der Zentrenrelevanz entsprechen, 

 die zugleich zu einem deutlichen Anteil ihres Bestands auch außerhalb zentra-

ler Versorgungsbereiche in städtebaulich integrierten Lagen angesiedelt sind 

und 

 die dort zu einer flächendeckenden wohnortnahen Grundversorgung für die 

Wohnbevölkerung beitragen. 

Nicht zentrenrelevant und nicht zentren- und nahversorgungsrelevant sind in der 

Regel Sortimente, 

 die zentralen Lagen nicht prägen und 

 die aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit auch in städtebaulich nicht in-

tegrierten Lagen angeboten werden bzw. sich nicht für die Ansiedlung in städ-

tebaulich integrierten Lagen eignen. 

6.4.2 Sortimentsliste für die Stadt Alfeld („Alfelder Liste“) 

Neben den rechtlichen Anforderungen, den dargestellten städtebaulichen Ziel-

stellungen sowie der Sortimentsliste aus dem Einzelhandelskonzept für die Stadt 

Alfeld aus dem Jahr 2012 ergibt sich die folgende Liste zentrenrelevanter bzw. 

zentren- und nahversorgungsrelevanter Sortimente. Des Weiteren wird das Wa-

rengruppenverzeichnis des Statistischen Bundesamtes (WZ 2008) bei der Bewer-

tung berücksichtigt. Für eine ausführliche Sortimentsliste mit Bezug zum Waren-

verzeichnis des Statistischen Bundesamtes wird auf den Anhang verwiesen. 
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Tabelle 14: Sortimentsliste für die Stadt Alfeld (Kurzfassung) 
zentrenrelevante 
Sortimente 

nahversorgungsrelevante 
Sortimente* 

nicht zentrenrelevante 
Sortimente** 

Augenoptik 

Bekleidung (ohne Sportbekleidung) 

Briefmarken und Münzen 

Bücher 

Elektrogroßgeräte 

Elektrokleingeräte 

Glas/Porzellan/Keramik 

Heimtextilien 

Hausrat/Haushaltswaren 

Kurzwaren/Schneidereibedarf/Hand-
arbeiten sowie Meterware für Beklei-
dung und Wäsche (inkl. Wolle) 

Kürschnerware 

Medizinische und orthopädische Ge-
räte (inkl. Hörgeräte) 

Musikinstrumente und Musikalien 

Neue Medien/Unterhaltungselektro-
nik 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren so-
wie Künstler- und Bastelbedarf 

Parfümerieartikel und Kosmetika 

Schuhe, Lederwaren 

Spielwaren 

Sportartikel (inkl. Sportbekleidung) 

Uhren/Schmuck 

Waffen/Jagdbedarf 

Wohneinrichtungsbedarf (ohne Mö-
bel). Bilder/Poster/Bilderrah-
men/Kunstgegenstände 

Drogeriewaren (inkl. Wasch- und 
Putzmittel) 

Nahrungs- und Genussmittel  

Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 

(Schnitt-)Blumen 

Zeitungen/Zeitschriften 

Angeln 

Bettwaren, Matratzen 

Baumarktsortiment i. e. S. 

Campingartikel (ohne Campingmö-
bel) 

Fahrräder und Zubehör 

Gardinen, Sicht-/ Sonnenschutz 

Gartenbedarf (ohne Gartenmöbel) 

Kfz-Zubehör (inkl. Motorrad-Zube-
hör) 

Kinderwagen 

Lampen/Leuchten 

Möbel (inkl. Garten- und Camping-
möbel) 

Pflanzen/Samen 

Teppiche (Einzelware) 

Zoologischer Bedarf und lebendige 
Tiere  

 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; * gleichzeitig auch zentrenrelevant; ** gleichzeitig auch nicht nahversorgungsrelevant; erläuternd, aber 

nicht abschließend. 

Gegenüber der Sortimentsliste des Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2012 

ergeben sich folgende wesentliche Änderungen:  

 Zusammenfassung der Sortimente Foto- und optische Erzeugnisse und Zube-

hör, Unterhaltungselektronik (inkl. Tonträger), Computer (PC-Hardware und -

Software) und Telekommunikationsmittel und Zuordnung zum neu geschaf-

fenen Sortiment Neue Medien/Unterhaltungselektronik. 

 Aufteilung des Sortiments Heimtextilen (Gardinen, Dekostoffe, Sicht-/ Son-

nenschutz) in die Sortimente Heimtextilien als zentrenrelevantes Sortiment 

und Gardinen, Sicht-/Sonnenschutz (weiterhin nicht zentren- und nicht- nah-

versorgungsrelevant). 

 Aufteilung Parfümerieartikel, Drogeriewaren und Kosmetika (inkl. Wasch- und 

Putzmittel) in Drogeriewaren (inkl. Wasch- und Putzmittel) (zentren- und 

nahversorgungsrelevant) und Parfümerieartikel und Kosmetika (zentrenrele-

vant). 

 Zusammenfassung der Sortimente Bettwaren und Matratzen. 

 Auflösung des Sortiments Erotikartikel (bisher nicht zentren- und nahversor-

gungsrelevant) und Überführung in eindeutig zuordbare Sortimente  

Sta
dte

ntw
ick

lu
ngs-

 u
nd

Um
welt

sc
hutza

uss
ch

uss
es

05
.06

.20
25



 

Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine) 83 
 

 Neue Sortimente: Briefmarken und Münzen, Kürschnerwaren  

Gegenüber der Annahme des LROP Niedersachsen, wird bei folgenden Sortimen-

ten aufgrund der örtlichen Situation der Stadt von der Regelannahme der Zen-

trenrelevanz abgewichen: 

 Fortschreibung der Steuerungslogik der Sortimentsliste des EHK 2012 durch 

Einstufung des Sortiments Teppiche (Einzelware) aufgrund geringer Prägung 

des zentralen Versorgungsbereiches und Beschaffenheit sowie Größe des Sor-

timents als nicht-zentrenrelevant und nicht-nahversorgungsrelevant. 

 Fortschreibung der Steuerungslogik der Sortimentsliste des EHK 2012 durch 

Einstufung der Sortimente Campingartikel (ohne Campingmöbel) und Fahrrä-

der und Zubehör, die aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit Merkmale eines 

nicht-zentrenrelevanten Sortimentes aufweisen als nicht-zentrenrelevant.  

 Einstufung des Sortiments Zoologischer Bedarf und lebendige Tiere (ohne 

Tiernahrung) aufgrund geringer Prägung des zentralen Versorgungsbereiches 

als nicht-zentrenrelevant. Vorhandene Strukturen von Betrieben mit diesem 

Sortiment werden durch einen Fachmarkt außerhalb des zentralen Versor-

gungsbereiches geprägt, daher wird hier die Steuerungslogik der Sortiments-

liste des EHK 2012 fortgeschrieben. 

 Fortschreibung der Steuerungslogik der Sortimentsliste des EHK 2012 durch 

Einstufung des Sortiments Lampen/Leuchten als nicht zentren- und nicht- 

nahversorgungsrelevant, da sich rd. 97% der sortimentsspezifischen Verkaufs-

fläche an dezentralen Standorten befinden. 

Für die kommunale Feinsteuerung empfiehlt es sich, die Sortimente in die textli-

chen Festsetzungen (bzw. Begründungen) der entsprechenden Bauleitpläne zu 

übernehmen sowie in der Begründung zusätzlich dieses Einzelhandelskonzept als 

Grundlage der Sortimentsliste zu benennen. Hierbei sollten gleichzeitig die Sorti-

mente mit den angegebenen Nummern des Warengruppenverzeichnisses (WZ 

2008) sowie dessen Sortimentsbezeichnungen gekennzeichnet werden (vgl. An-

hang), um eine hinreichende Bestimmtheit und Bestimmbarkeit des Bauleitplans 

zu gewährleisten. 

 STEUERUNGSLEITSÄTZE 

Die Steuerungsleitsätze konkretisieren die übergeordneten Entwicklungsziele zur 

künftigen Einzelhandelsentwicklung für alle Arten des Einzelhandels und für alle 

denkbaren Standortkategorien in der Stadt und ermöglichen somit eine Steue-

rung der städtebaulich bestmöglichen Einzelhandelsentwicklung in der Zukunft. 

6.5.1 Einordnung und Begründung der Steuerungsleitsätze 

In den vorstehenden Kapiteln erfolgte eine Darstellung von übergeordneten Ent-

wicklungszielstellungen, absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielräumen, der 

Zentren- und Standortsteuerung des künftigen Einzelhandelskonzeptes sowie ei-

ner Spezifizierung der zentrenrelevanten Sortimente. Für die konkrete Zulässig-

keitsbewertung von Vorhaben oder die Ausgestaltung von Bebauungsplänen fehlt 

jedoch eine Verknüpfung dieser Konzeptbausteine zu einem Bewertungsinstru-

ment. Dieses Instrument wird durch die nachfolgenden Steuerungsleitsätze zur 

Verfügung gestellt. 
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Die Steuerungsleitsätze stellen ein Regelwerk dar, das transparente, nachvoll-

ziehbare Zulässigkeitsentscheidungen und bauleitplanerische Abwägungen vor-

bereitet. Sie gewährleisten zudem die notwendige Flexibilität hinsichtlich künftig 

ggf. erforderlicher Einzelfallentscheidungen. Sie dienen dazu, die Standortstruk-

tur des Einzelhandels in der Stadt insbesondere zugunsten einer samtgemeindli-

chen gewinnbringenden Entwicklung zu sichern und weiter auszugestalten. 

Durch die klare Regel-Ausnahme-Struktur mit für alle Beteiligten transparenten 

Standortbewertungen tragen diese Steuerungsleitsätze im Zusammenspiel mit 

der Sortimentsliste zu einer im hohen Maße rechtssicheren Ausgestaltung von Zu-

lässigkeitsentscheidungen und Bauleitplänen bei. Sie garantieren somit Planungs- 

und Investitionssicherheit sowohl für bestehende Einzelhandelsbetriebe als auch 

für ansiedlungsinteressierte Betreiber. 

Die Steuerungsleitsätze sind für Neubau- wie auch Erweiterungsvorhaben des 

Einzelhandels konzipiert. Auf bestehende Einzelhandelsbetriebe, die nicht verän-

dert werden, sind sie nicht anzuwenden. Der übliche genehmigungsrechtliche Be-

standsschutz wird somit gewährleistet. 

6.5.2 Steuerungsleitsätze für die Stadt Alfeld 

Folgende Steuerungsleitsätze werden für die Stadt empfohlen: 

Leitsatz I: Einzelhandel mit zentrenrelevantem Hauptsortiment soll primär auf 

den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt konzentriert werden. 

 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment sollen zu-

künftig primär und ohne Verkaufsflächenbegrenzung auf den ZVB Innen-

stadt fokussiert werden, um eine weitere Spezialisierung und Qualifizie-

rung der Innenstadt zu begünstigen. 

 In den sonstigen städtebaulich integrierten Lagen sollen Einzelhandelsbe-

triebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment deutlich untergeordnet und 

nur zur Versorgung des „engeren Gebietes“ (i. d. R. Läden zur Versorgung 

des Gebietes) angesiedelt werden. 

 In dezentralen Lagen sollen Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevantem 

Hauptsortiment restriktiv gehandhabt werden. 

Die absatzwirtschaftlichen Entwicklungsspielräume dienen im ZVB Innenstadt Al-

feld als Leitlinie, deren Überschreiten im Einzelfall zur Attraktivierung des Einzel-

handelsangebotes beitragen kann. Die Entwicklungsspielräume stellen für die In-

nenstadt von Alfeld daher keine Entwicklungsgrenze dar, da es sich bei dem 

Hauptzentrum um einen stadtentwicklungspolitisch höchst bedeutsamen Einzel-

handelsstandort handelt. 

Die Begrenzung der Ansiedlung bzw. des Ausbaus von Einzelhandelsbetrieben mit 

zentrenrelevantem Hauptsortiment außerhalb des zentralen Versorgungsbe-

reichs Innenstadt begründet sich aus dem Schutz des zentralen Versorgungsbe-

reiches vor einem zu deutlichen Standortgewicht an den hierarchisch nachgeord-

neten Standorten. Es bleibt jedoch gleichzeitig ein der Bedeutung der zentralen 

Versorgungsbereiche angemessener Entwicklungsrahmen für diese erhalten.  

Zusätzlich zu den genannten Regelungen können Einzelhandelsbetriebe mit zen-

trenrelevanten Hauptsortiment auch in den sonstigen städtebaulich integrierten 

Sta
dte

ntw
ick

lu
ngs-

 u
nd

Um
welt

sc
hutza

uss
ch

uss
es

05
.06

.20
25



 

Einzelhandelskonzept für die Stadt Alfeld (Leine) 85 
 

Lagen ausnahmsweise, in stark begrenztem Maße und deutlich untergeordnet zu-

lässig sein, wenn keine negativen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbe-

reiche zu erwarten sind. Diese sind i. d. R. dann nicht anzunehmen, wenn Einzel-

handelsbetriebe mit zentrenrelevantem Hauptsortiment eine strukturprägende 

Größenordnung nicht überschreiten und überwiegend das auf die Nahversorgung 

bezogene Angebot um weitere Sortimente punktuell im „engeren Gebiet“ be-

grenzt ergänzen. 

Leitsatz II: Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsorti-

ment soll primär im zentralen Versorgungsbereich und zur Gewährleistung der 

Nahversorgung sekundär auch an Nahversorgungsstandorten vorgesehen wer-

den. 

 Aufgrund der hohen Bedeutung von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- 

und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment als Kundenmagnet und 

für die Besucherfrequenz, sollen Einzelhandelsvorhaben mit zentren- und 

nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment weiterhin primär auf den 

zentralen Versorgungsbereich fokussiert werden (klein- und großflächig).  

 Sekundär zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung sind Lebens-

mittelmärkte auch nachgeordnet an Nahversorgungsstandorten zulässig, 

sofern negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die 

wohnortnahe Grundversorgung vermieden werden und das Vorhaben 

standortgerecht dimensioniert ist. 

 In sonstigen städtebaulich integrierten Lagen nur ausnahmsweise deutlich 

nachgeordnet (deutlich kleinflächig) zur Versorgung des „engeren Gebie-

tes“ (z. B. Lebensmittelhandwerk, Nachbarschafts-/Convenienceladen). 

 In städtebaulich nicht integrierten Lagen sollen keine Einzelhandelsbe-

triebe mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment vor-

gesehen werden (als Ausnahme möglich: Tankstellenshops, Kioske, Hoflä-

den). Zudem Beachtung des Bestandsschutzes und Vermeidung möglicher 

Planungsschäden. 

Zur Sicherung bzw. Entwicklung der Nahversorgung können nachgeordnet auch 

an Nahversorgungsstandorten (siehe Kriterien zu Nahversorgungsstandorten 

und Standortbewertungen im Nahversorgungskonzept) Lebensmittelmärkte ge-

mäß der formulierten Entwicklungsziele und-empfehlungen (siehe Kapitel 6.2) 

vorgesehen werden, sofern negative Auswirkungen auf den zentralen Versor-

gungsbereich und die wohnortnahe Grundversorgung vermieden werden und das 

Vorhaben standortgerecht dimensioniert ist.32 Drogeriefachmärkte sind aufgrund 

ihrer Bedeutung für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt nur ausnahms-

weise an Nahversorgungsstandorten zulässig; hierbei ist eine Risikoabschätzung 

für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt vorzunehmen und dessen Er-

gebnis sorgfältig städtebaulich abzuwägen. Mehr als unerhebliche Auswirkungen 

auf den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt müssen in dem Zusammenhang 

ausgeschlossen werden können. 

 
32  Neben den im Konzept ausgewiesenen (bestandsorientierten) Nahversorgungsstandorten können zukünftig 

auch weitere Lagen als Nahversorgungsstandort eingestuft werden, sofern sie die konzeptionellen Kriterien 

eines Nahversorgungsstandortes (siehe dazu auch Kapitel 6.2.1) erfüllen. 
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Dabei soll (gemäß der übergeordneten Entwicklungszielstellungen) die flächende-

ckende Nahversorgung gestärkt werden, ohne dabei den zentralen Versorgungs-

bereich zu schädigen oder in seinen Entwicklungsmöglichkeiten zu beeinträchti-

gen.  

Unabhängig davon kann in sonstigen städtebaulich integrierten Lagen und deut-

lich nachgeordnet kleinflächiger Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungs-

relevantem Hauptsortiment in Form von Betrieben des Lebensmittelhandwerks 

oder so genannten Nachbarschafts- oder Convenienceläden als Ergänzung zur 

bestehenden Nahversorgungsstruktur zulässig sein, sofern diese der Versorgung 

des „engeren Gebietes“ dienen und die Konzeptkonformität gewahrt wird. 

In städtebaulich dezentralen Lagen ist zukünftig kein Einzelhandel mit zentren- 

und nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment vorzusehen. Ausnahmsweise 

können hier deutlich kleinflächige Tankstellenshops, Hofläden oder Kioske zuge-

lassen werden. 

Leitsatz III: Einzelhandel mit nicht zentrenrelevantem und nicht zentren- und nah-

versorgungsrelevantem Hauptsortiment sollten primär an den Sonderstandorten 

oder im zentralen Versorgungsbereich angesiedelt werden. Darüber hinaus ist eine 

Ansiedlung grundsätzlich auch an anderen Standorten im gesamten Stadtgebiet 

möglich (großflächig nur im zentralen Siedlungsgebiet), wenn städtebauliche 

und/oder stadtentwicklungspolitische Gründe dafür und raumordnerische nicht 

dagegen sprechen. 

 Außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche ist die Verkaufsfläche der 

zentren- und zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente ge-

mäß der landesplanerischen Vorgaben auf max. 10 % der Gesamtverkaufs-

fläche eines Vorhabens und maximal 800 m² zu begrenzen – eine ausdif-

ferenzierte Begrenzung der einzelnen Randsortimente sollte im konkreten 

Einzelfall unter Berücksichtigung möglicher absatzwirtschaftlicher und 

städtebaulicher Auswirkungen und unter Berücksichtigung der landespla-

nerischen Vorgaben getroffen werden (unter Beachtung bestehenden 

Baurechts und möglicher Planungsschäden). 

 Es soll stets eine deutliche inhaltliche Zuordnung des Randsortiments33 

zum Hauptsortiment gegeben sein. 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevantem oder nicht zentren- und nah-

versorgungsrelevantem Hauptsortiment können grundsätzlich im gesamten Ge-

biet der Stadt vorgesehen werden, wenn und/oder stadtentwicklungspolitische 

Gründe dafür und landesplanerische nicht dagegen sprechen, in dem Zusammen-

hang sind großflächige Betriebe nur im zentralen Siedlungsbereich landesplane-

risch möglich. 

Dabei sollen nach Möglichkeit großflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zen-

trenrelevantem oder nicht zentren- und nahversorgungsrelevantem Hauptsorti-

ment auf die Sonderstandorte und den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 

Alfeld fokussiert werden. Außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs sind die 

 
33  Der Begriff Randsortimente ist durch die Rechtsprechung konkretisiert. Hierzu sei unter anderem auf das Ur-

teil des OVG NRW – AZ: 7 A D 108/96.NE verwiesen. Es muss eine eindeutige Zuordnung des Randsortiments 

zum Hauptsortiment möglich sein. 
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Verkaufsflächen der zentrenrelevanten und zentren- und nahversorgungsrelevan-

ten Randsortimente auf bis zu 10 % bzw. max. 800 m² der Gesamtverkaufsfläche 

je Betrieb zu begrenzen. Eine ausdifferenzierte Begrenzung der zentrenrelevanten 

und zentren- und nahversorgungsrelevanten Randsortimente sollte im konkreten 

Einzelfall unter Berücksichtigung möglicher absatzwirtschaftlicher und städte-

baulicher Auswirkungen und unter Berücksichtigung der landesplanerischen Vor-

gaben getroffen werden. Zudem soll stets eine deutlich inhaltliche Zuordnung des 

Randsortimentes zum Hauptsortiment gegeben sein (z. B. Wohneinrichtungszu-

behör als Randsortiment in Möbelmärkten, Zooartikel als Randsortiment in Gar-

tenmärkten, Berufsbekleidung als Randsortiment in Baumärkten, nicht jedoch Be-

kleidung generell oder Unterhaltungselektronik). Hierdurch werden Vorhaben aus 

Kundensicht klar definiert und es wird eine Angebotsdiversität jenseits der zent-

ralen Versorgungsbereiche vermieden.  

Leitsatz IV: Ausnahmsweise zulässig sind Verkaufsstätten von landwirtschaftli-

chen Betrieben, Handwerksbetrieben sowie produzierenden und weiterverarbei-

tenden Betrieben.  

Zulässig sind derartige Betriebe, wenn die Verkaufsfläche 

 dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet ist, 

 in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, 

 dem Hauptbetrieb flächenmäßig und umsatzmäßig deutlich untergeord-

net ist sowie eine sortimentsbezogene Zuordnung zum Hauptbetrieb be-

steht und 

 eine Verkaufsflächenobergrenze von max. 800 m² nicht überscheitet 

Eine ausdifferenzierte Begrenzung der zentrenrelevanten und zentren- und nah-

versorgungsrelevanten Randsortimente kann im konkreten Einzelfall unter Be-

rücksichtigung möglicher absatzwirtschaftlicher und städtebaulicher Auswirkun-

gen und unter Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben getroffen wer-

den. 

Ebenso sind nur Verkaufsstellen zulässig, welche im überwiegenden Maß selbst 

hergestellte Waren veräußern oder die Waren (im Falle eines Handwerksbetriebs) 

als branchenübliches Zubehör betrachtet werden können bzw. im Zusammenhang 

mit der erbrachten Dienstleistung stehen.  

Entsprechende Ausnahmeregelungen für den „Annexhandel“ auf Grundlage des 

§31 Abs. 1 BauGB sind sorgfältig im Hinblick auf die Anforderungen an die Be-

stimmtheit auszuarbeiten. 

Für landwirtschaftliche Betriebe im Außenbereich ergeben sich die Bestimmungen 

über die Regelungsinhalte des §35 BauGB bzw. 201 BauGB. 

 

Durch diese standardisierten Leitsätze werden vorhabenbezogene und bauleit-

planerische Zulässigkeitsfragen in der Stadt künftig effizient zu beantworten 

sein, womit nicht zuletzt auch eine Verfahrensbeschleunigung erreicht werden 

kann. 
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 Schlusswort 
Die Stadt Alfeld (Leine) verfügt hinsichtlich ihrer aktuellen Einzelhandelsstruktur 

über die notwendige Ausgangsbasis für eine Stärkung der vorhandenen Stand-

orte, insbesondere des zentralen Versorgungsbereichs mit klar definierten Versor-

gungsaufgaben. Während der Erarbeitung dieses Einzelhandelskonzepts wurden 

– begleitet und konstruktiv unterstützt durch die Verwaltung– Entwicklungsemp-

fehlungen und künftige Leitlinien erörtert, die es erlauben, stringente Instrumente 

zur bauleitplanerischen und genehmigungsrechtlichen Steuerung der Standorte 

und der künftigen Vorhaben abzuleiten. 

In diesem Bericht werden die notwendigen Instrumente vorgestellt, Empfehlun-

gen zu Umsetzungsprioritäten formuliert und ggf. erkennbare Handlungsalterna-

tiven angesprochen. Durch den Beschluss des Einzelhandelskonzepts durch das 

zuständige kommunalpolitische Gremium werden die Empfehlungen für die Ver-

waltung zu einer insbesondere zu berücksichtigenden sonstigen städtebaulichen 

Planung, die also mit hohem Gewicht in die Abwägung einzustellen ist (gem. § 1 

Abs. 6 Nr. 11 und § 9 Abs. 2a Satz 2 BauGB). Zugleich entfalten die enthaltenen 

Instrumente hierdurch ihre größtmögliche Wirkung für die Rechtssicherheit der 

Bauleitplanung und der Genehmigungspraxis. Ebenso trägt der Beschluss dazu 

bei, die Effizienz der Verwaltungsarbeit in Sachen Standortbeurteilungen zu ge-

währleisten (siehe Abbildung 38). 

 
Abbildung 38: Das Einzelhandelskonzept als Basis für eine aktive gesamtgemeindliche Politik 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel. 

Um den Einzelhandel in der Stadt Alfeld wirkungsvoll steuern zu können, soll das 

Einzelhandelskonzept im Rahmen der Bauleitplanung umgesetzt werden. Hierzu 

ist zu prüfen, inwieweit bestehende Festsetzungen in Bebauungsplänen den Ent-

wicklungszielstellungen des Einzelhandelskonzeptes entsprechen und ob diese in 

Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung angepasst werden müssten. Darüber 

hinaus ist zu prüfen, inwieweit die bestehende bauleitplanerische Steuerung an 

derer Nutzungen von der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes tangiert 
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wird. Ebenso ist zu prüfen, inwieweit eine bauleitplanerische Steuerung von wei-

teren Nutzungen, die wesentlich zur attraktiven Nutzungsmischung der Innen-

stadt beitragen, sinnvoll ist (bspw. Gastronomie auf Grundlage eines Gastrono-

miekonzeptes).  

Obschon dieses Einzelhandelskonzept zunächst ein primär stadtplanerisches In-

strumentarium darstellt, kann es darüber hinaus auch für aktivierende Maßnah-

men abseits der Bauleitplanung einen wertvollen Beitrag leisten, so z. B. für die 

Weiterentwicklung der Innenstadt als multifunktionales, resilientes Stadtzent-

rum. In dem Zusammenhang kann das Einzelhandelskonzept erste Erkenntnisse 

für eine aktive Weiterentwicklung der Innenstadt bieten, um sich stärker gegen-

über Konkurrenzstandorten (insbesondere benachbarte Städte und Gemeinden) 

sowie dem Online-Handel zu positionieren. Hierzu sind eine zielgruppenspezifische 

Betrachtung, eine Ausrichtung auf die Visitor Journey sowie spezifische Beteili-

gungsformate zu empfehlen, anhand derer konkrete Maßnahmen mit unter 

schiedlichen Umsetzungshorizonten abgeleitet werden können, beispielsweise im 

Rahmen eines konkreten Innenstadtentwicklungskonzepts. 

Durch die aktuellen weltweiten, multiplen Krisen (Auswirkungen der Post-Corona 

Phase, Ukrainekrieg, Energiekrise, Rezession) ist aus fachgutachterlicher Sicht 

von Folgewirkungen auf die Einzelhandels- und Zentrenstruktur der Stadt auszu-

gehen. Da das Ende der Krisen noch nicht endgültig absehbar ist, kann derzeit 

keine abschließende Bewertung der Auswirkungen vorgenommen werden. Von ei-

ner Verstärkung des Trends von stationären zu digitalen Absatzkanälen ist aller-

dings auszugehen. Neben den unterschiedlichen Branchen des Einzelhandels ste-

hen auch weitere wichtige Frequenznutzungen in Zentren vor der Herausforde-

rung, die wirtschaftlichen Verwerfungen zu kompensieren. Aufgrund der hohen 

Dynamik im Einzelhandel ist mittelfristig auch weiterhin ein Bedarf zur Fortschrei-

bung der einzelhandelsbezogenen Grundlagenermittlung und Zielerarbeitung für 

ein zu aktualisierendes Einzelhandelskonzept zu erkennen. Insbesondere die kon-

zeptionellen Bausteine des Konzeptes bedürfen einer Erfolgskontrolle und ggf. ei-

ner laufenden Fortschreibung. Ob ein solcher Bedarf zur Fortschreibung erkenn-

bar ist, sollte erfahrungsgemäß alle fünf Jahre bewertet werden. Zudem sollte 

auch bei erheblichen Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen zur Steuerung 

der Einzelhandelsentwicklung geprüft werden, inwieweit eine Fortschreibung des 

Konzeptes erfolgen sollte.
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Anhang 
 

Tabelle 15: Sortimentsliste für die Stadt Alfeld (Langfassung) 

Kurzbezeichnung Sortiment 
Nr. WZ 
2008* 

Bezeichnung nach WZ 2008* 

zentrenrelevante Sortimente   
Augenoptik 47.78.1 Augenoptiker 

Bekleidung (ohne Sportbekleidung) 47.71 Einzelhandel mit Bekleidung 

Briefmarken und Münzen aus 47.78.3 Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmar-
ken, Münzen und Geschenkartikeln (daraus NUR: Einzelhandel mit Sammlerbriefmarken 
und -münzen) 

Bücher 47.61 
47.79.2 

Einzelhandel mit Büchern 
Antiquariate 

Elektrogroßgeräte 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus NUR: Einzelhandel mit Elektro-
großgeräten 

Elektrokleingeräte 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus NUR: Einzelhandel mit Elektro-
kleingeräten einschließlich Näh- und Strickmaschinen) 

Glas/Porzellan/Keramik 47.59.2 Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 

Hausrat/Haushaltswaren aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel-
handel mit Hausrat aus Holz, Metall und Kunststoff, z. B. Besteck und Tafelgeräte, Koch- 
und Bratgeschirr, nicht elektrische Haushaltsgeräte sowie mit Haushaltsartikeln und Ein-
richtungsgegenständen anderweitig nicht genannt) 

Heimtextilien aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Haus- und Tischwäsche, z. B. 
Hand-, Bade- und Geschirrtücher, Tischdecken, Stoffservietten, Bettwäsche und Einzel-
handel mit Dekorations- und Möbelstoffen, dekorativen Decken und Kissen, Stuhl- und 
Sesselauflagen o. ä.) 

Kurzwaren/Schneidereibedarf/Hand-
arbeiten sowie Meterware für Beklei-
dung und Wäsche (inkl. Wolle) 

aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Kurzwaren, z. B. Nähnadeln, 
handelsfertig aufgemachte Näh-, Stopf- und Handarbeitsgarn, Knöpfe, Reißverschlüsse 
sowie Einzelhandel mit Ausgangsmaterial für Handarbeiten zur Herstellung von Teppi-
chen und Stickereien) 

Kürschnerwaren aus 47.71.0 Einzelhandel mit Bekleidung (daraus NUR: Einzelhandel mit Pelzwaren) 

Medizinische und orthopädische Ge-
räte (inkl. Hörgeräte) 

47.74 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 

Musikinstrumente und Musikalien 47.59.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien 

Neue Medien/Unterhaltungselektro-
nik 

47.41 
47.42 
47.43 
47.63 
47.78.2 

Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software 
Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 
Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik 
Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern 
Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen 

Papier/Büroartikel/Schreibwaren so-
wie Künstler- und Bastelbedarf 

aus 47.62.2 Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln 

Parfümerieartikel und Kosmetika aus 47.75 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (daraus NUR: Ein-
zelhandel mit Parfümerieartikeln und kosmetischen Erzeugnissen) 

Schuhe, Lederwaren 47.72 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 

Spielwaren 47.65 Einzelhandel mit Spielwaren 

Sportartikel (inkl. Sportbekleidung) aus 47.64.2  Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) (daraus NICHT: Ein-
zelhandel mit Campingartikeln und Anglerbedarf) 

Uhren/Schmuck 47.77 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 

Waffen/Jagdbedarf aus 47.78.9 
 

Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzelhandel mit Waffen 
und Munition) 

Wohneinrichtungsbedarf (ohne Mö-
bel), Bilder/Poster/Bilderrah-
men/Kunstgegenstände 

aus 47.78.3  
 
 
aus 47.59.9  
 
aus 47.62.2 

Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmar-
ken, Münzen und Geschenkartikeln (daraus NICHT: Einzelhandel mit Sammlerbriefmarken 
und -münzen)  
Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (daraus Einzelhandel 
mit Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren)  
Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikeln (daraus NUR: Einzel-
handel mit Postern) 
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(Fortsetzung von Tabelle 15) 

Kurzbezeichnung Sortiment 
Nr. WZ 
2008* 

Bezeichnung nach WZ 2008* 

zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente 
Drogeriewaren (inkl. Wasch- und 
Putzmittel) 

aus 47.75 
 
aus 47.78.9 

Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln (daraus NICHT: 
Einzelhandel mit Parfümerieartikeln und kosmetischen Erzeugnissen) 
Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Wasch- und Putzmittel) 

Nahrungs- und Genussmittel  aus 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufs-
räumen) 

Pharmazeutische Artikel (Apotheke) 47.73 Apotheken 

(Schnitt-)Blumen aus 47.76.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln (daraus NUR: Einzelhan-
del mit Blumen) 

Zeitungen/Zeitschriften 47.62.1 Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen 

nicht zentrenrelevante und nicht zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente** 

Angeln aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) (daraus NUR: Einzel-
handel mit Anglerbedarf) 

Bettwaren, Matratzen aus 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus NUR: Einzelhandel mit Steppdecken u. a. Bettdecken, 
Kopfkissen u. a. Bettwaren, Matratzen) 

Baumarktsortiment i. e. S.*** aus 47.52.1 
 
 
 
47.52.3 
aus 47.53 
 
aus 47.59.9 
 
aus 47.78.9 

Einzelhandel mit Metall- und Kunststoffwaren anderweitig nicht genannt (daraus NICHT: 
Einzelhandel mit Gartengeräten/-bedarf aus Holz und Kunststoff, Metallkurzwaren und 
Kleineisenwaren für den Garten, Rasenmähern, Spielgeräten für den Garten sowie Werk-
zeugen für den Garten) 
Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf 
Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten (daraus NUR: Ein-
zelhandel mit Tapeten und Fußbodenbelägen) 
Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel-
handel mit Sicherheitssystemen wie Verriegelungseinrichtungen und Tresore) 
Sonstiger Einzelhandel anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzelhandel mit Kohle 
und Holz) 

Campingartikel (ohne Campingmö-
bel) 

aus 47.64.2 Einzelhandel mit Sportartikel und Campingartikeln (ohne Campingmöbel) (daraus NUR: 
Einzelhandel mit Campingartikeln) 

Fahrräder und Zubehör 47.64.1 Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör 

Gardinen, Sicht-/ Sonnenschutz aus 47.53 
 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten (daraus NUR: Ein-
zelhandel mit Vorhängen und Gardinen) 

Gartenbedarf (ohne Gartenmöbel) aus 47.59.9 
 
aus 47.52.1 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Koch- 
und Bratgeschirr für den Garten, Bedarfsartikel für den Garten) 
Einzelhandel mit Metall- und Kunststoffwaren anderweitig nicht genannt (daraus NUR: 
Einzelhandel mit Gartengeräten/-bedarf aus Holz und Kunststoff, Metallkurzwaren und 
Kleineisenwaren für den Garten, Rasenmähern, Spielgeräten für den Garten sowie Werk-
zeugen für den Garten) 

Kfz-Zubehör (inkl. Motorrad-Zube-
hör) 

45.32 
aus 45.40 

Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör  
Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör (daraus NUR: Einzelhandel mit 
Kraftradteilen und -zubehör) 

Kinderwagen aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel-
handel mit Kinderwagen) 

Lampen/Leuchten aus 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (daraus NUR: Einzel-
handel mit Lampen und Leuchten) 

Möbel (inkl. Garten- und Camping-
möbel) 

47.59.1 
47.79.1 
aus 47.59.9 

Einzelhandel mit Wohnmöbeln 
Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen 
Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen anderweitig nicht genannt (draus NUR: Einzel-
handel mit Garten- und Campingmöbeln) 

Pflanzen/Samen aus 47.76.1 Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln (daraus NICHT: Einzel-
handel mit Blumen) 

Teppiche (Einzelware) aus 47.53 Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten (daraus NUR: Ein-
zelhandel mit Teppichen, Brücken und Läufern) 

Zoologischer Bedarf und lebendige 
Tiere  

aus 47.76.2  Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden Tieren 

Quelle: Darstellung Stadt + Handel; * WZ 2008 = Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008; ** 

Die Aufführung der nicht zentrenrelevanten und nicht zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente soll zur Verdeutlichung beitra-

gen, welche Sortimente vor dem Hintergrund der Zielstellungen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Alfeld als nicht kritisch gesehen 

werden und ist somit erläuternd, jedoch nicht abschließend; *** umfasst: Baustoffe, Bauelemente, Eisenwaren/Werkzeuge, Sanitär- und 

Installationsbedarf, Farben/Lacke/ Tapeten, Elektroinstallationsmaterial, Bodenbeläge/Parket/Fliesen. 
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Neue Wege. Klare Pläne. 
 
 

 

 

 

KONTAKT 

Stadt + Handel Beckmann und 

Föhrer Stadtplaner GmbH 

info@stadt-handel.de 

www.Stadt-handel.de 

Amtsgericht Dortmund 

Handelsregisternummer 

PR 3496 

Hauptsitz Dortmund 

 

Standort Dortmund 

Hörder Hafenstraße 11 

44263 Dortmund 

Fon +49 231 86 26 890 

Fax +49 231 86 26 891 

 

Standort Hamburg 

Tibarg 21 

22459 Hamburg 

Fon +49 40 53 30 96 46 

Fax +49 40 53 30 96 47 

 

Standort Karlsruhe 

Beiertheimer Allee 22 

76137 Karlsruhe 

Fon +49 721 14 51 22 62 

Fax +49 721 14 51 22 63 

 

Standort Leipzig 

Markt 9 

04109 Leipzig 

Fon +49 341 92 72 39 42 

Fax +49 341 92 72 39 43 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 12.05.2025 

Amt: Planungsamt   
AZ: III.1 
 

Vorlage Nr. 474/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses  05.06.2025  

 Verwaltungsausschuss  23.06.2025  

  

Bauleitplanung der Stadt Alfeld (Leine);  
31. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich Freiflächen- 
Photovoltaikanlagen in der Gemarkung Sack  
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB 
 
 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umweltschutz am 11.05.2023 wurde 

von Herrn Dr. Piel von der Nefino GmbH, Hannover, die “Analyse der Flächenpotenziale für 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Stadt Alfeld (Leine)“ vorgestellt. 

 

Die “Vorgabe“ des Landes Niedersachsen, 0,47% der eigenen Gemarkung für entsprechende 

PV-Anlagen zur Verfügung zu stellen, beträgt für die Stadt Alfeld (Leine) ca. 35 ha. Ergebnis 

der sehr umfangreichen Analyse (die überarbeitete und angepasste Fassung liegt als Anlage 

bei) sind Potenzialflächen in einer Größenordnung von etwa 200 ha – alle gelegen rund um die 

Ortsteile Langenholzen und Sack. Die Potenzialflächen liegen komplett in 

Landschaftsschutzgebieten. 

 

Mehrere Gespräche mit der für Landschaftsschutzgebiete zuständigen Unteren 

Naturschutzbehörde beim Landkreis Hildesheim haben hinsichtlich einer Herauslösung von 

Flächen aus dem Landschaftsschutz bzw. der Erteilung einer Befreiung von den Bestimmungen 

der Landschaftsschutzgebietsverordnung bisher kein Ergebnis gezeitigt. 

 

Gesetzgeberische Aktivitäten des Bundes, die eine Novellierung der Bestimmungen – auch 

insbesondere dieser Thematik - vorsehen, sind aus bekannten Gründen seit Monaten ins 

Stocken geraten. Um nicht weiter noch mehr Zeit zu verlieren, soll jetzt dieser formale Schritt, 

das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes zu beginnen, eingeleitet werden. 

 

Mittlerweile liegt auch die ganz konkrete Bereitschaft mehrerer Eigentümer aus Sack vor, eine 

Fläche von etwa 25 ha in die Planung einzubringen (vgl. anliegende Karte). 

 

Gemeinsam mit der Renino GmbH, Hannover, sind die Eigentümer bereit, mit der Stadt Alfeld 

(Leine) einen entsprechenden Städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB abzuschließen und 

die Kosten des Verfahrens zu 100% zu tragen. 
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[ 2 ] 

 

Da momentan keine Ortsratsitzung ansteht, wird der Ortsbürgermeister zu der Sitzung des 
Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses eingeladen. 
  
 
 
Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss: 
 
„Der Verwaltungsausschuss beschließt das Verfahren für die 31. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Alfeld (Leine) nach § 2 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Der 
Änderungsbereich in der Gemarkung Sack ist in der Anlage zu dieser Vorlage dargestellt. Ziel 
des Änderungsverfahrens ist die Bereitstellung von Flächen für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen.“ 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
  
Anlage 1 – Freiflächen-Photovoltaikanlagen-Konzept           
Anlage 2 – Geltungsbereich der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes    
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Analyse der Flächenpotenziale für
Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

in der Stadt Alfeld/Leine

Stand: März 2025

im Auftrag der                   Stadt Alfeld/Leine
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Part I

Untersuchungsraum
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Stadt Alfeld/Leine – Landkreis Hildesheim, NI, DE

7.288,20 ha
Gemeindefläche
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Part II

Kriterienkatalog
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Ausschluss- und Restriktionskriterien (1/4)

Gebietskategorie

Freiflächen-Photovoltaik

Ausschluss- und Restriktionskriterien

Grundfläche Puffer

Siedlungsstruktur

Wohn- und Mischgebiete ja

Gebäude ja 30

Wochenendhaus-, Ferienhaus und Campingplatzgebiete ja

Gewerbe- und Industriegebiete nein

Sondergebiete

- Kur & Klinikgebiete ja

- Sonstige Sondergebiete ja

- Militärische und sonstige Sperrgebiete ja

Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen ja

Friedhöfe ja

Flächen mit aktiver Rohstoffgewinnung mit Rahmen-/ Hauptbetriebsplänen ja

Gewässer

Gewässer 1. Ordnung (inkl. Bundeswasserstraßen) ja 10

Stehende Gewässer ja 10

Sonstige Gewässer ja 5

Schutzgebiete (Naturschutz)

Naturschutzgebiete ja

NATURA2000

- FFH-Gebiete ja

- SPA-Gebiete (Vogelschutzgebiete) ja

Nationalparke ja

Nationale Naturmonumente ja

Biosphärenreservatsgebiete

- Kernzone ja

- Pflegezone Einzelfall

- Entwicklungszone Einzelfall

Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (RAMSAR) ja

Naturparke Einzelfall

Flächenhafte Naturdenkmale ja

Gesetzlich geschützte Biotope ja

Wildtierkorridore größerer Säugetiere und Querungshilfen Einzelfall 200

Avifaunistisch wertvolle Vogellebensräume gem. NLWKN Einzelfall

Feldhamster-Schwerpunktraum Einzelfall

Restriktionskriterien sind im Einzelfall abzuwägen, weshalb diese im
Kriterienkatalog mit “Einzelfall” gekennzeichnet sind.
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Gebietskategorie

Freiflächen-Photovoltaik

Ausschluss- und Restriktionskriterien

Grundfläche Puffer

Schutzgebiete (Landschaftsschutz)

Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung (NSG/LSG) 
erfüllen

Einzelfall

Landschaftsschutzgebiete Einzelfall

Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile ja

Schutzgebiete (Wasserschutz)

Trinkwasserschutzgebiet

- 1. Ordnung ja

- 2. Ordnung Einzelfall

Heilquellenschutzgebiet 

- 1. Ordnung ja

- 2. Ordnung Einzelfall

Haupt-, Hochwasser- und Schutzdeiche ja

Überschwemmungsgebiete (festgesetzte und vorläufig gesicherte) ja

Infrastruktur

- Bundesautobahnen ja 40 (Einzelfall)

- Bundesstraßen ja 20

- Landesstraßen ja 20

- Kreisstraßen ja 20

- Sonstige Straßen und Wege

- Schienenverkehr ja 15

Freileitungen (110 kV, 220 kV, 380 kV) ja

Luftfahrt

Zivil genutzte Flugplätze 

- Verkehrsflughäfen und Sonderflughäfen ja 

- Verkehrslandeplätze und Sonderlandeplätze ja 

- Segelflugplätze ja 

- Fliegerhorste ja

Modellflugplätze ja

Wald

Wald ja 35

Gehölze ja

Topographie

Hangneigungen > 5° an Nordhängen ja

Ausschluss- und Restriktionskriterien (2/4)

Restriktionskriterien sind im Einzelfall abzuwägen, weshalb diese im
Kriterienkatalog mit “Einzelfall” gekennzeichnet sind.
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Ausschluss- und Restriktionskriterien (3/4)

Gebietskategorie

Freiflächen-Photovoltaik

Ausschluss- und Restriktionskriterien

Grundfläche Puffer

Landes- und Regionalplanung

VRG Wald (LROP) ja

VRG Natura 2000 (LROP) ja

VRG Biotopverbund (LROP) ja

VRG Wald ja 100

VRG Hochwasserschutz, Hochwasserrückhaltebecken ja

VRG Natur und Landschaft ja

VRG Grünlandbewirtschaftung Einzelfall

VRG Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts Einzelfall

VRG landschaftsbezogene Erholung Einzelfall

VRG Sperrgebiet ja

VRG kulturelles Sachgut, bei denen das Landschaftsbild mit wertgebend ist Einzelfall

VRG Landwirtschaft Einzelfall

VRG Rohstoffgewinnung, Rohstoffsicherung Einzelfall

VRG Freiraumfunktionen Einzelfall

VRG für bodengebundene Leitungen, u.a. Fernwasserleitung, 
Hauptabwasserleitung, Kabeltrasse für die Netzanbindung, 
Rohrfernleitungstrasse

ja

Vorbehaltsgebiete, deren mit Vorbehalt gesicherte Funktion oder Nutzung im 
Regelfall nicht oder nur bedingt mit Freiflächen-PV-Anlagen vereinbar ist:

- VB hafenorientierte wirtschaftliche Anlagen Einzelfall

- VB industrielle Anlagen und Gewerbe Einzelfall

- VB Freiraumfunktionen Einzelfall

- VB Natur und Landschaft Einzelfall

- VB Grünlandbewirtschaftung Einzelfall

- VB Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushalts Einzelfall

- VB Biotopverbund Einzelfall

- VB landschaftsbezogene Erholung Einzelfall

- VB zur Vergrößerung des Waldanteils Einzelfall

- VB kulturelles Sachgut Einzelfall

- VB Rohstoffgewinnung Einzelfall

- VB Hochwasserschutz Einzelfall

- VB Landwirtschaft Einzelfall

Restriktionskriterien sind im Einzelfall abzuwägen, weshalb diese im
Kriterienkatalog mit “Einzelfall” gekennzeichnet sind.
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Ausschluss- und Restriktionskriterien (4/4)

Gebietskategorie

Freiflächen-Photovoltaik

Ausschluss- und Restriktionskriterien

Grundfläche Puffer

Boden

Böden mit Acker- und Grünlandzahl > 50 ja

Böden mit besonderen Werten

- Extremstandorte Einzelfall

- naturnahe Böden (alte Waldstandorte, naturnahe Moore) Einzelfall

- Böden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung Einzelfall

- Seltene Böden Einzelfall

Sonstige

Zu weniger als 50% mit einer Potenzialfläche überplante Flurstücke ja

Räumlich zusammenhängende Potenzialflächen kleiner 5 ha ja

Restriktionskriterien sind im Einzelfall abzuwägen, weshalb diese im
Kriterienkatalog mit “Einzelfall” gekennzeichnet sind.
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Gebietskategorie

Freiflächen-Photovoltaik

Gunstkriterien

Grundfläche Puffer

Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 lit. b) BauGB

Bundesautobahnen Gunstkriterium 200

Schienenwege des übergeordneten Netzes im Sinne des § 2b des AEG mit 
mindestens zwei Hauptgleisen

Gunstkriterium 200

Förderfähigkeit nach § 37 EEG

Ackerbaulich benachteiligte Gebiete Gunstkriterium

Bundesautobahnen Gunstkriterium 500

Schienenverkehr Gunstkriterium 500

Versiegelte Konversionsflächen Gunstkriterium

Boden

Böden mit sehr bzw. äußerst geringem natürlichem Ertragspotenzial Gunstkriterium

Besonders (wind-) erosionsgefährdete Standorte Gunstkriterium

Besonders (wasser-) erosionsgefährdete Standorte Gunstkriterium
Boden mit sehr niedrigen oder sehr hohen Feuchtestufen (außer Flächen mit 
Bedeutung für Arten- und Biotopschutz)

Gunstkriterium

Vorbelastete (landwirtschaftlich) genutzte  Böden

- Nitrat belastete Gebiete Gunstkriterium

- Phosphat belastete Geiete Gunstkriterium

- Altlasten und -verdachtsflächen Gunstkriterium

- Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete der 3. Ordnung (in landw. 
genutzen Teiflächen)

Gunstkriterium

Böden mit Schwermetallbelastungen Gunstkriterium

Vorbelastete Flächen
Siedlungsbrachen und sonstige brachliegende, ehemals baulich
genutzte Flächen

Gunstkriterium

Großflächigen Ansammlungen landwirtschaftlich privilegierter Vorhaben im 
Außenbereich (z.B. Maststelle)

Gunstkriterium

Gunstkriterien (1/2)
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Gebietskategorie

Freiflächen-Photovoltaik

Gunstkriterien

Grundfläche Puffer

Vorbelastete Flächen

Nähe zu Freileitungen

- 110 kV Gunstkriterium

- 220 kV Gunstkriterium

- 380 kV Gunstkriterium

Nähe zu Umspannwerken Gunstkriterium

Nähe zu Windenergieanlagen Gunstkriterium

Nähe zu Biogasanlagen Gunstkriterium

Nähe zu Solaranlagen Gunstkriterium

Nähe zu Kläranlagen Gunstkriterium

Nähe zu Bundesstraßen Gunstkriterium

Vorranggebiete Sicherung oder Sanierung erheblicher Bodenbelastungen Gunstkriterium

Vorranggebiete Trinkwasserschutz (in landwirtschaftlichen Teilbereichen) Gunstkriterium

Gunstkriterien (2/2)
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Part III

Tabuzone
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Tabuzone – Siedlungsstruktur 
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Tabuzone – Gewässer- und Naturschutz
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Tabuzone – Infrastruktur
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Tabuzone – Wald
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Tabuzone – Landesplanung
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Tabuzone – Regionalplanung
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Acker- und Grünlandzahl
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Tabuzone - Acker- und Grünlandzahl >= 50
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Hangneigung
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Part IV

Potenzialflächen
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Flächenpotenziale nach Abzug der Tabuzone

Die dargestellten Flächenpotenziale ergeben sich aus dem Abzug der im Prämissengerüst angegebenen
raumplanerischen Tabukriterien von der Gemeindefläche.

353,50 ha
sind in der Stadt Alfeld/Leine 
nach Abzug der Tabuzone als 
Flächenpotenzial für 
Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen zu bewerten.

Dies entspricht

4,85 %
der Gemeindefläche.
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Flächenpotenziale nach Abzug von Randflächen
- Abzug von Flurstücken, die zu weniger als 50% mit einer Potenzialfläche überplant sind

233,72 ha
sind in der Stadt Alfeld/Leine 
nach Abzug von Randflächen 
als Flächenpotenzial für 
Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen zu bewerten.

Dies entspricht

3,21 %
der Gemeindefläche.
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Flächenpotenziale nach Abzug von Kleinstflächen
- Abzug von räumlich zusammenhängenden Potenzialflächen kleiner 5 ha

173,83 ha
sind in der Stadt Alfeld/Leine 
nach Abzug von Kleinstflächen 
als Flächenpotenzial für 
Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen zu bewerten.

Dies entspricht

2,39 %
der Gemeindefläche.
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Part IV

Restriktionskriterien
(LSG, RROP Hildesheim)
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Restriktionsflächen – Landschaftsschutzgebiete

Sämtliche Potenzialflächen 
sind in Landschaftsschutz-
gebieten (LSG) verortet. 
Entsprechend ist zu prüfen, ob 
Solarparks im Einzelfall mit den 
Schutzzielen des LSG vereinbar 
sind oder ein überwiegendes 
öffentliches Interesse besteht. Sta
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Restriktionsflächen – Regionalplanung (1/2)

Sämtliche Potenzialflächen 
sind in Restriktionsflächen 
gemäß des Regionalen-
Raumordnungsprogramms 
2016 des Landkreises 
Hildesheim verortet.
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Restriktionsflächen – Regionalplanung (2/2)

Sämtliche Potenzialflächen 
sind in Restriktionsflächen 
gemäß des Regionalen-
Raumordnungsprogramms 
2016 des Landkreises 
Hildesheim verortet.
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Part V

Gunstkriterien
(BauGB, EEG, NKlimaG)
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Privilegierte Flächen gem. § 35 BauGB

In der nach § 35 BauGB 
privilegierten Flächenkulisse 
sind keine Potenzialflächen 
verortet.
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Förderfähige Flächen gem. § 37 EEG 2023

In der nach § 37 EEG
förderfähigen Flächenkulisse 
sind sämtliche Potenzialflächen 
verortet.
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Gunstflächen gem. § 3a NKlimaG 

148,91 ha
sind in der Stadt Alfeld/Leine 
als Potenzialflächen in der nach 
§ 3a NKlimaG bevorzugten 
Flächenkulisse verortet.

Dies entspricht

2,04 %
der Gemeindefläche.
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22.05.2025

o
Maßstab: 1:7.500
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Mäkeler, Ina

Anlage 2 zur Vorlage 474/XIX

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 31. Änderung des Flächennutzungsplans
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